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Zusammenfassung

Die vorliegende Handreichung richtet sich an
Fachkrafte, die MUtter und Kinder' im Kontext
hauslicher Gewalt begleiten — insbesondere
bei familiengerichtlichen Verfahren. Sie bietet
praxisorientierte Informationen zu rechtli-
chen Grundlagen, typischen Fallkonstellatio-
nen und UnterstUtzungsmaoglichkeiten. Die
Arbeitshilfe soll Handlungssicherheit fordern,
auf Schutzlucken hinweisen und konkrete An-
satze fur die Begleitung Betroffener anbieten.
Sie basiert auf aktuellen rechtlichen Regelun-
gen, fachlichen Standards und praktischen
Erfahrungen aus Beratung und Kinderschutz.?

EinfUhrung

Gerichtsverfahren bedeuten fur gewaltbetrof-
fene Frauen und ihre Kinder eine emotionale
und oft existenzielle Belastung. Ein Antrag
nach dem Gewaltschutzgesetz kann ein erster
Schritt in Richtung Selbstschutz und Neube-
ginn sein — gleichzeitig aber auch der Eintritt
in eine Phase erhdhter Gefahrdung. Nationale
und internationale Studien qualifizieren die
(Nach-)Trennungszeit als Hochrisikophase fur
eskalierende Gewalt, einschlief3lich Femiziden
und Gewalt gegen Kinder.®* Eine vom Bun-
desministerium fUr Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) beauftragte Studie fur
Deutschland aus dem Jahr 2004 ergab, dass
40% der Frauen, deren Kinder Kontakt zum
Vater hatten, wahrend der Besuche oder der
Ubergabe erneut Gewalt erfahren haben.*
Gerade in der Trennungsphase ist das Gewalt-
und Tétungsrisiko fur Frauen und Kinder um
ein 5-Faches hoher.® In 27% der Falle wurde
die Drohung ausgesprochen, die Kinder zu
entfuhren oder ihnen etwas anzutun. In 9%
der Falle wurden die Kinder tatsachlich ent-
fUuhrt. In 1% der Falle wurde versucht, die Frau
ZU toten.®

Verfahren vor dem Familiengericht konnen
zudem die Gefahr der sekundaren Viktimisie-
rung und Retraumatisierung bergen, wenn
Ablaufe nicht ausreichend gewaltsensibel
gestaltet sind, unzureichender Schutz oder
institutionelle Gewalt bestehen.” Viele Betrof-
fene erleben Ambivalenz und Unsicherheit im
Umgang mit Polizei, Jugendamt und Fami-
liengericht. Fachkrafte stehen hier vor der
Herausforderung, Schutz zu gewahrleisten,
ohne sich in widersprlchliche Anforderungen
verschiedener Systeme (Strafrecht, Familien-
recht, Jugendhilfe) zu verstricken. In dieser
belastenden Gemengelage haben sie eine
SchlUsselrolle — sie begleiten, bestarken und
beschutzen.

Diese Arbeitshilfe stellt bewusst eine typische Fallkonstellation, wie sie frauenparteiliche Fachkrafte erleben, (auch sprachlich) in den Vordergrund, weshalb
primar von Frauen und Muttern als Betroffenen hauslicher Gewalt die Rede ist anstatt von gewaltbetroffenen und -austibendem Elternteilen. Dies negiert
nicht den Umstand, dass auch Manner* von hauslicher Gewalt betroffen sind. Allerdings stellen sie statistisch gesehen die Minderheit dar und zahlen nicht
zur Zielgruppe des Frauengewaltschutzes.

Hinweise und Fragen aus der Fachpraxis sowie den Bedarf an einer fachlichen Arbeitshilfe entstanden im Rahmen der FHK-Fortbildungen zu Rechtlichen
Grundlagen im Gewaltschutz und Familienrecht mit der Rechtsanwaltin Wiebke Wildvang. Zudem lieferten die Teilnehmenden der FHK-Werkstattgespra-
che wichtige Beispiele und Impulse.

Hammer, 2022; Nothhafft 2022; Ellis et.al. 2015; DeKeseredy, Schwartz 2009; Greuel et al. 2010; Heynen, 2014; Holland et al. 2018; Johnson 2006; Rebmann 2025;
Schrottle 2008; Hester 2010.

BMFSFJ, 2004, S.292.

BMFSFJ, 201, S.7.

Schréttle/Ansorge in BMFSFJ, 2008: Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen. Eine sekundaranalytische Auswertung zur Differenzierung von Schweregra-
den, Mustern, Risikofaktoren und UnterstUtzung nach erlebter Gewalt. S.42ff.

In einer Online-Befragung von Terre des Femmes (2024) zur Gewaltbetroffenheit in Umgangs- und Sorgerechtsangelegenheiten mit 848 Teilnehmerinnen
gaben 89 Prozent der befragten MUtter an, diskriminierende Erfahrungen durch Institutionen gemacht zu haben. Am haufigsten wurde eine Diskriminie-
rung bei Jugendamtern (68%) und Familiengerichten (67%) erlebt. 46 Prozent der Betroffenen erfuhren Diskriminierung durch Beratungsstellen und 36
Prozent durch ermittelnde Behorden. Der Abschlussbericht findet sich hier.



https://www.frauenhauskoordinierung.de/aktuelles/detail/digitale-fortbildungsreihe-frauen-und-kinderschutz-zusammendenken-bei-gewaltschutz-und-umgang-im-kontext-von-partnerschaftsgewalt
https://www.frauenhauskoordinierung.de/aktuelles/detail/digitale-fortbildungsreihe-frauen-und-kinderschutz-zusammendenken-bei-gewaltschutz-und-umgang-im-kontext-von-partnerschaftsgewalt
https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/93970/957833aefeaf612d9806caf1d147416b/gewalt-paarbeziehungen-data.pdf
https://frauenrechte.de/unsere-arbeit/haeusliche-und-sexualiserte-gewalt/hintergrundinformationen/umgangsrecht/nachtrennungsgewalt/umfrage
https://frauenrechte.de/fileadmin/user_upload/20240505_Umfrageergebnisse_19_.pdf

Bis heute bleibt die strukturelle Trennung
zwischen hauslicher Gewalt, Kinderschutz
und familiengerichtlichen Verfahren be-
stehen. Diese drei Systeme — auch als ,drei
Planeten®® bezeichnet — folgen unterschied-
lichen Logiken und Prioritaten. Das fuhrt zu
unkoordiniertem Handeln, SchutzlUcken und
neuen Gefahrdungslagen fur Betroffene. Ein
systemubergreifender, schutzorientierter An-
satz ist dringend notwendig — auf fachlicher
wie politischer Ebene.

Zielgruppe

Die Arbeitshilfe richtet sich an Fachkrafte

im Frauengewaltschutz. Angesprochen sind
insbesondere Mitarbeiter*innen in Frauen-
hausern, Fachberatungsstellen, Zufluchts-
wohnungen und Interventionsstellen. Die
Arbeitshilfe unterstUtzt dabei, Betroffene
informierend, stabilisierend und traumasensi-
bel zu begleiten — auch im Kontakt mit Justiz
und Jugendhilfe. Sie ist getragen vom Grund-
satz: Schutzorientierung, Parteilichkeit und
Menschenrechtsbezug als Leitprinzipien
professionellen Handelns.

Hesters, 2011, S. 837-853.

Ziel

Ziel ist es, rechtliche Rahmenbedingungen,
Gesetzestexte und praxisrelevantes Grund-
lagenwissen zu Verfahren im Familienrecht
verstandlich aufzubereiten - insbesondere

fur Nicht-Jurist*innen. Trotz zahlreicher Pu-
blikationen zum Thema fehlte bislang eine
kompakte, alltagsnahe Zusammenstellung,
die auf die praktischen Informationsbedarfe in
der Beratungs- und Unterstltzungsarbeit zu-
geschnitten ist. Diese Handreichung versteht
sich daher als Werkzeugkasten: Sie soll helfen,
zu informieren, bedarfsgerecht weiterzuver-
mitteln und professionell zu begleiten.

Dabei ersetzt sie keine fallspezifische juris-
tische Beratung. Sie bietet keine detaillierte
Auseinandersetzung mit komplexen oder
strittigen Rechtsfragen und kann keine
konkrete Hilfestellung bei akuter Kindeswohl-
gefahrdung leisten. Auch transnationale und
asylrechtliche Sachverhalte kdnnen nur am
Rande behandelt werden.

Aufbau

Die Arbeitshilfe orientiert sich an zentralen
Fragen und Herausforderungen, mit denen
Fachkrafte konfrontiert sind und setzt dabei
die Schwerpunkte Gewaltschutz, Sorge- und
Umgangsrecht und Kinderschutz. Ein einlei-
tendes Kapitel vermittelt allgemeine Hinweise
zu gerichtlichen Verfahren. Im Mittelpunkt
steht Praxiswissen fur Fachkrafte in Form von
Erklarungstexten, Ubersichtstabellen, Bera-
tungshinweisen, Anlagen mit Mustern und
Beispielen sowie Arbeitsblattern zur Nutzung
im Beratungsalltag.



Haltung & Perspektive

Die Arbeitshilfe basiert auf einer klaren Betrof-
fenenperspektive und geht davon aus, dass
hausliche Gewalt und Partnerschaftsgewalt
strukturelle Gewaltformen sind, die tief in ge-
sellschaftliche Machtverhaltnisse eingebettet
sind. Der Schutz von Frauen® und Kindern
steht im Mittelpunkt — insbesondere dort, wo
familienrechtliche Verfahren zu neuen Gefahr-
dungslagen fuhren kénnen. Zentrale Begriffe
werden konsequent aus einer kindzentrier-
ten und geschlechtsspezifischen Perspektive
verwendet. Gewalt wird nicht als Einzelfall,
sondern als systemisch relevantes Phanomen
verstanden, das auch institutionelle Praktiken
und Rechtsverfahren betreffen kann.”°

Frauenhauskoordinierung e. V. (FHK) wurde
auf Initiative der Wohlfahrtsverbande gegrun-
det, um sich im Auftrag seiner Mitglieder fur
den Abbau von Gewalt gegen Frauen und fur
die Verbesserung der Hilfen fur betroffene
Frauen und deren Kinder einzusetzen. Der
Verein arbeitet seit vielen Jahren auf Bundes-
ebene zur Schnittstelle von Gewaltschutz und
Familienrecht, bringt Perspektiven der Frau-
enunterstutzungseinrichtungen in Gesetzge-
bungsverfahren ein und ist aktives Mitglied im
Blindnis Istanbul-Konvention'.

FHK-Publikationen zum Weiterlesen:

FHK war u. a. an einer Arbeitsgemeinschaft
des Deutschen Vereins zur Reform des Sorge-,
Umgangs- und Unterhaltsrechts”” beteiligt
und greift in eigenen Fachinformationen,
Tagungen und Stellungnahmen regelmafig
die Problematik des fehlenden Schutzes in ge-
richtlichen Verfahren und Entscheidungen auf.
Zu den fachpolitischen Zielen gehdren neben
gesetzlichen Reformen auch die Verbesserung
von Aus- und Fortbildung sowie der interinsti-
tutionellen Zusammenarbeit.

Die vorliegende Arbeitshilfe ist dabei nicht als
politisches Positionspapier oder als Beitrag zur
rechtspolitischen Debatte konzipiert. Im Fokus
steht eine verstandliche und vereinfachte Dar-
stellung des geltenden Rechts. Eine vertiefte
rechtswissenschaftliche Analyse oder Bewer-
tung gesetzlicher Regelungen und Reform-
bedarfe erfolgt bewusst nicht. Vielmehr soll sie
Fachkrafte in ihrer konkreten Arbeit unterstut-
zen. Zudem ist zu beachten, dass rechtliche
Rahmenbedingungen Veranderungen unter-
liegen; daher bedarf es regelmaBiger Aktuali-
sierung.

> Fachinformationen, z. B. 1/2019, 2/2019, 1/2020"

»> Stellungnahmen, z. B. Stellungnahme zum Kindschaftsrechtsmodernisierungs-
gesetz (2025)'%, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des
Schutzes von gewaltbetroffenen Personen im familiengerichtlichen Verfahren

(2024)"

»> Rechtsinformationen, z. B. Abschlusspapier Gewaltschutz und Umgangsrecht aus
Perspektive von Frauenhauskoordinierung (2019)%

Mit ,Frau® sind im weiteren Verlauf alle cis Frauen, trans* Frauen, intergeschlechtlichen Frauen sowie Menschen, die sich als Frau oder Madchen verstehen,
gemeint. Frauenhauskoordinierung e.V. (FHK) setzt sich dafur ein, dass alle Frauen diskriminierungsfreien und hurdenarmen Zugang zu Schutz vor Gewalt

erhalten.

Zur Verwendungsweise und Definition der Fachbegriffe wird an dieser Stelle auf die Istanbul-Konvention verwiesen. Teilweise wird auf rechtlich bindende
Begriffe, wie z. B. ,Opfer” oder ,Tater" zurtckgegriffen, um die Logik der rechtlichen Zusammenhange darzustellen und beizubehalten.

BuUndnis Istanbul-Konvention, 2021.
Deutscher Verein fur offentliche und private Fursorge e.V.,, 2020.

Abrufbar unter folgendem Link: EHK-Fachinformation - Frauenhauskoordinierung
Weitere FHK-Stellungnahmen hier: Stellungnahmen + Positionspapiere - Frauenhauskoordinierung

FHK, 2024 Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes von gewaltbetroffenen Personen im familiengerichtlichen Verfahren

siehe Projekt Gewaltschutz und Umgangsrecht aus der Perspektive der Frauenhauskoordinierung


https://www.frauenhauskoordinierung.de/publikationen/fachinformation
https://www.frauenhauskoordinierung.de/publikationen/stellungnahmen
https://www.frauenhauskoordinierung.de/aktuelles/detail/stellungnahme-zum-entwurf-eines-gesetzes-zur-verbesserung-des-schutzes-von-gewaltbetroffenen-personen-im-familiengerichtlichen-verfahren
https://www.frauenhauskoordinierung.de/fileadmin/redakteure/Publikationen/Rechtsinformationen/2019-11-25_Abschlusspapier_GewSch_und_Umgang_Endfassung_final.pdf?utm_source=chatgpt.com

Gerichtsver
verstehe



Rechtsberatung im
Frauengewaltschutz -
Aufgaben & Grenzen

Mit der Entscheidung zur Trennung nach
hauslicher Gewalt stehen Mutter haufig un-
mittelbar vor der Herausforderung, Fragen
zum Aufenthaltsbestimmungsrecht, zur el-
terlichen Sorge und zum Umgangsrecht der
Kinder zu klaren. Insbesondere wenn Gewalt,
Kontrolle oder Bedrohung Teil der Beziehung
war, sind einvernehmliche auBergerichtli-
che Absprachen kaum maoglich. In der Regel
bedarf es daher einer familiengerichtlichen
Entscheidung.

Wird ein familiengerichtliches Verfahren von
Seiten des Vaters eingeleitet, erhalten betrof-
fene Frauen oft Uberraschend Post vom Amts-
gericht mit einer Bitte um Stellungnahme
und ggf. auch schon eine Ladung zum ersten
Termin. Entscheidet sich hingegen die Mutter,
etwa das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu
beantragen, erhalt der andere Elternteil bzw.
der Vater'” den Antrag zur Stellungnahme
und die Ladung zur Anhoérung.

Damit Fachkrafte in dieser belastenden
Situation begleiten kbnnen, ist rechtliches
Grundlagenwissen erforderlich - sowohl zum
Ablauf gerichtlicher Verfahren als auch zu
Rollen, Aufgaben und Handlungsspielraumen
der Verfahrensbeteiligten. Ebenso wichtig ist
ein kritisches Verstandnis der normativen
Strukturen und Grundannahmen des Fami-
lienrechts, seiner historischen Entwicklung
und aktueller Reformvorhaben.

Das einfUhrende Kapitel vermittelt anhand
typischer Fragen aus der Praxis zentrale recht-
liche Grundlagen und verfahrensrechtliche
Aspekte. Es finden sich zudem Hinweise fur
die professionelle Haltung von Fachkraften

in der Beratung — zwischen Empowerment,
Schutzorientierung und realistischem Erwar-
tungsmanagement.

Mehrsprachige Rechtsinformationen fiir Betroffene:

> lhr Recht bei Hauslicher Gewalt. Polizeiliche, strafrechtliche und zivilrechtliche Még-

lichkeiten des Schutzes (BIG e. V., 2021), erhaltlich in 18 Sprachen

Gewaltschutz fur Frauen in Deutschland - Ratgeber fur gefllchtete Frauen, Migran-
tinnen und Jugendliche (Ethno-Medizinisches Zentrum e.V., 2018), erhaltlich in 17

Sprachen

Webportal: Wege aus der Gewalt (Der Paritatische Bayern), in 14 Sprachen

Downloads und Informationen - Fachforum gegen hausliche Gewalt (Website Fach-
forum gegen hausliche Gewalt) - Sammlung, mit rechtlicher Hilfe, z. B. Spurensiche-

rung nach sexualisierter Gewalt

www.stark-familie.info — Umfangreiche Informationsseite fur Betroffene bei Tren-
nung und Scheidung, jedoch ohne Fokus auf hausliche Gewalt

Hausliche Gewalt. Die Kinder leiden mit (Arbeitskreis Neue Erziehung e.V.,, 2018 -
ANE-Extrabrief) in Deutsch, Arabisch, Russisch, Turkisch

Ohne Gewalt leben - Sie haben ein Recht darauf (Niedersachsisches Ministerium fur

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, 2016)

Hier ist von Mutter und Vater die Rede, weil dies in der Praxis der Frauenberatungsarbeit die Standardkonstellation ist


https://www.big-berlin.info/service/medien/ihr-recht-bei-haeuslicher-gewalt-polizeiliche-strafrechtliche-und-zivilrechtliche-moeglichkeiten-des
https://www.big-berlin.info/service/medien/ihr-recht-bei-haeuslicher-gewalt-polizeiliche-strafrechtliche-und-zivilrechtliche-moeglichkeiten-des
https://mimi-gegen-gewalt.de/wp-content/uploads/2017/12/Ratgeber-Gewaltschutz-fuer-Frauen-in-Deutschland.pdf
https://mimi-gegen-gewalt.de/wp-content/uploads/2017/12/Ratgeber-Gewaltschutz-fuer-Frauen-in-Deutschland.pdf
https://www.wege-aus-der-gewalt.de/hilfe/sie-sprechen-eine-andere-sprache/informationen-in-anderen-sprachen/
https://www.hilfe-haeusliche-gewalt.de/downloads/
https://www.hilfe-haeusliche-gewalt.de/wp-content/uploads/2021/09/broschuere-anzeigenunabhaengige-spurensicherung-nach-vergewaltigung.pdf
https://www.hilfe-haeusliche-gewalt.de/wp-content/uploads/2021/09/broschuere-anzeigenunabhaengige-spurensicherung-nach-vergewaltigung.pdf
http://www.stark-familie.info
https://www.ane.de/download/haeusliche-gewalt
https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/frauen_gleichstellung/wer_schlagt_muss_gehen/informationen/informationen-13721.html
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Schutzauftrag &
Ohnmacht -
Professionelle Haltung
in gerichtlichen Verfahren

Fachkrafte im Frauengewaltschutz erleben
familiengerichtliche Entscheidungen mit-
unter als widerspruchlich oder sogar kontra-
produktivzum Schutzauftrag gegenuber
gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern.
Dies wirkt sich auf Motivation, Arbeitszufrie-
denheit und Handlungssicherheit aus. Gerade
in der menschenrechtsbasierten, parteilichen
und schutzorientierten Praxis sozialer Arbeit
gehoren zugleich der professionelle Umgang
mit Dilemmata, Ambiguitatstoleranz und die
Fahigkeit, strukturelle Widerspruche auszu-
halten, zu zentralen Haltungen und Kompe-
tenzen.®

Ein vertieftes Verstandnis zugrunde liegender
rechtlicher Normen und wirkmachtiger Deu-
tungen hauslicher Gewalt, die familiengericht-
liche Entscheidungen pragen, kann hier ent-
lastend wirken. Es ermoglicht Fachkraften, ihre
eigenen professionellen Handlungsspielraume
bewusster wahrzunehmen und zu nutzen.

Diese liegen in der psychosozialen Beglei-
tung von gewaltbetroffenen Frauen und
Kindern wahrend gerichtlicher Verfahren. Sie
umfassen:

- bedarfsgerechte Informationsvermittlung
Uber rechtliche Méglichkeiten und Gren-

zen,

- realistisches Erwartungsmanagement im
Hinblick auf gerichtliche Verfahren,

- Starkung von Selbstwirksamkeit durch
traumasensible, parteiliche Beratung.”

18 Drews, 2022.

Der Unterschied zwischen rechtlicher Infor-
mationsvermittlung in der Sozialen Arbeit
und Rechtsberatung durch anwaltliche
Vertretung liegt vor allem in der Zielsetzung,
Zustandigkeit und rechtlichen Zulassigkeit.
Sozialarbeitende durfen rechtlich beraten,
sofern es sich um eine Nebenleistung im
Rahmen ihrer Haupttatigkeit handelt.?° Das
bedeutet, erlaubt sind: Informationen Uber
Rechte (z. B. Gewaltschutzgesetz, Umgangs-
recht), Hilfe beim Ausfullen von Antragen
oder Formularen, Begleitung zu Gericht oder
Amtern, Unterstltzung beim Verstehen von
Bescheiden oder Gerichtsschreiben. Nicht
erlaubt sind: individuelle Rechtsauslegung in
strittigen Fallen, Verfassen juristischer Schrift-
satze, gerichtliche Vertretung. In komplexen
Fallen oder bei rechtlichen Streitigkeiten
muss daher an Rechtsanwalt*innen verwiesen
werden.

1S Eine Befragung 2016 von FHK im Rahmen einer Fallstudie hat ergeben, dass Frauenunterstltzungseinrichtungen Uberwiegend Kenntnis von Verfahren
zum Umgangsrecht haben und Frauen und Kinder in diesen Verfahren unterstutzen. Sie reichen Stellungnahmen beim Jugendamt und vereinzelt auch bei

Familiengerichten ein. Vgl. FHK, 2019, S.6.
20 Vgl.§ 5 RDG (Rechtsdienstleistungsgesetz).



Zivilrecht oder Strafrecht?
- Wege vor Gericht bei
hauslicher Gewalt

Bei hauslicher Gewalt stehen Betroffenen
grundsatzlich zwei rechtliche Wege offen: der
zivilrechtliche Schutz und die strafrechtliche
Verfolgung. Beiden Ansatzen kann parallel
oder unabhangig voneinander nachgegan-
gen werden. Eine strafrechtliche Verurtei-
lung ist nicht erforderlich, um zivilrechtliche
SchutzmalRnahmen zu beantragen. Ebenso
kann eine Person zivilrechtlich geschutzt
werden, selbst wenn ein strafrechtliches Ver-
fahren eingestellt wird oder keine Anzeige
erfolgt. Zivilrechtliche Schritte zielen vor allem
auf den unmittelbaren Schutz der Betroffe-
nen und die Regelung privater Lebensver-
haltnisse nach einer Trennung. Sie kbnnen
—und sollten — parallel zu strafrechtlichen
Verfahren in Betracht gezogen werden.

Zivilrechtliche MaBnahmen ermdéglichen

es, Gefahrder durch gerichtliche Anordnun-
gen — wie Kontakt- und Naherungsverbote
oder Wohnungszuweisungen — auf Distanz zu
halten. Diese Verfahren sind oft schneller und
niedrigschwelliger als strafrechtliche Verfahren
und bieten kurzfristige Schutzwirkung, insbe-
sondere durch einstweilige Anordnungen.

Zentrale zivilrechtliche Regelwerke’ im Kon-
text hauslicher Gewalt sind:

- das Burgerliche Gesetzbuch (BGB), ins-
besondere das Kindschaftsrecht
(8§ 1626 ff. BGB),

- das Gesetz Uber das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(FamFG),

- das Gewaltschutzgesetz (GewSchG).

Strafrechtliche Verfahren hingegen ver-
folgen die Sanktionierung strafbarer Hand-
lungen und die Durchsetzung des staatlichen
Gewaltmonopols. Uber eine Strafanzeige oder
von Amts wegen?? kann eine strafrechtliche
Ermittlung eingeleitet werden, die — je nach
Sachlage - zu einer Anklage und strafrechtli-
chen Verurteilung fUhren kann. Ziel ist hierbei
die Ahndung des Unrechts und die Abschre-
ckung vor weiteren Taten.

Hausliche Gewalt ist in Deutschland kein
eigenstandiger Straftatbestand. Auch spezi-
fische Gewaltformen wie Coercive Control
(kontrollierende, psychische Gewalt) oder
Femizide (geschlechtsspezifische Totung von
Frauen) sind bisher nicht gesondert im Straf-
gesetzbuch (StGB) erfasst. Dennoch sind
viele Handlungen, die im Rahmen hauslicher
Gewalt auftreten, strafbar und lassen sich unter
bestehende Tatbestande subsumieren — etwa:

- Sexuelle Nétigung und Vergewaltigung
(8§ 177 ff. StGB),

- Beleidigung (§ 185 StGB),
- Korperverletzung (§ 223 StGB),
- Nachstellung/Stalking (§ 238 StGB),

- Noétigung und Freiheitsberaubung
(68 239 f. StGB),

- Bedrohung (§ 241 StGB),

- Sachbeschadigung (§ 303 StGB).

1 Das Zivilrecht (auch Privatrecht genannt) regelt die Rechtsverhaltnisse zwischen Privatpersonen, Organisationen und Unternehmen —im Gegensatz zum
offentlichen Recht, das das Verhaltnis zwischen Staat und Burger*innen betrifft.

22 Im deutschen Rechtswesen gilt in der Regel der Antragsgrundsatz, wonach Behoérden und Gerichte nur tatig werden, wenn jemand einen Antrag stellt.
Dieses Prinzip wird jedoch vielfach durchbrochen, wenn Gesetz oder Rechtsprechung ein Eingreifen von Amts wegen verlangen. Dann durfen die Behorden
und Gerichte nicht auf das Vorbringen der Beteiligten warten, sondern mussen eigene Nachforschungen anstellen, um einen bestimmten Sachverhalt voll-
standig zu ermitteln. Dabei sind sie nicht an das Vorbringen oder die Beweisantrage der Beteiligten gebunden.

n
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Unterschiede zwischen straf- & zivilrechtlichen Schritten

Strafrechtliche Schritte

Zivilrechtliche Schritte

Ziel

Rechtsgrundlage

Typische
Tatbestande

Antragstellung

Beweisanforderung

Verfahrens-
beteiligung

MafBnahmen

Dauer der
MaBnahmen

Fokus

Kosten

Unterstitzung

Verhaltnis
zueinander

Bestrafung von Tatern,
Schutz der Allgemeinheit

Strafgesetzbuch (StGB),
Strafprozessordnung
(StPO)

Korperverletzung, Bedro-

hung, Stalking, Nétigung,

sexuelle Gewalt, versuchte
Totung

Durch Polizei oder Staats-
anwaltschaft (auch ohne
Anzeigenerstattung der
Betroffenen)

sehr hoch (,ohne vernunf-
tigen Zweifel*)

Staatsanwaltschaft fuhrt
Verfahren, Betroffene ggf.
als Nebenklager*innen
oder Zeug*innen

Geldstrafe, Freiheitsstrafe,
ggf. Bewahrung, Tater-
Auflagen

langfristig (Verurteilung,
Strafregistereintrag)

Schutz der Gesellschaft,
Sanktion gegenuber Ta-
tern

vom Staat getragen, Kos-
ten der Nebenklage nurin
engen Grenzen, bei Ver-
urteilung von Tatern

Zeug*innenbetreuung,
psychosoziale Prozess-
begleitung bei schweren
Delikten

Verfahren kann auch ohne
Zivilverfahren laufen

Schutz der betroffenen Person (und ggf.
Kinder), Gefahrenabwehr

Gewaltschutzgesetz (GewSchG), Gesetz Uber
das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit (FamFG), Burgerliches Gesetzbuch
(BGB)

Siehe Strafrechtliche Schritte sowie Hand-
lungen im Beisein von Kindern bzw. direkt
an Kindern

durch Betroffene selbst (mit oder ohne an-
waltliche Unterstutzung)

Glaubhaftmachung reicht vorerst (eides-
stattliche Versicherung, arztliche Atteste
etc)

Betroffene als Antragstellende, anwaltliche
Vertretung optional

Einstweilige Anordnung, Schutzanordnung
(z. B. Kontakt- und Naherungsverbot), Woh-
nungsverweisung, Umgangs- und Sorge-
rechtsregelungen

teilweise befristet (Schutzanordnungen,
Wohnungszuweisung oder Umgangsaus-
schluss, z. B. 6 Monate mit Verlangerungs-
moglichkeit)

Schutz der konkret Betroffenen und ihrer

Kinder

Gerichts- und Anwaltskosten maglich, aber
Verfahrenskostenhilfe (VKH) oft beantragbar

Beratung, anwaltliche Unterstutzung, Opfer-
schutzstellen

kann parallel und unabhangig vom Strafver-
fahren stattfinden




Wichtig fur die Praxis:

Zivilrechtliche Schritte sind fUr viele Betrof-
fene neben oder nach polizeilichen MaBnah-
men der erste Weg, um akuten Schutz zu
erhalten - schnell, weniger belastend und
ohne strafrechtliche Eskalation. Zivilrechtli-
cher Schutz ist aktivierbar: Betroffene kon-
nen selbst handeln (Antrag stellen), ggf. mit
Unterstutzung.

Strafrechtliche Schritte sind notwendig zur
gesellschaftlichen Ahndung und Wahrneh-
mung von Gewalt, bergen aber hdhere Belas-
tungen und Risiken fur Betroffene — insbeson-
dere ohne psychosoziale Prozessbegleitung.
Strafrecht kann eskalierend wirken, daher
sollte sorgfaltig abgewogen werden, ob und
wann eine Anzeige sinnvoll ist.

Der Uberwiegende Teil betroffener Frauen
entscheidet sich gegen rechtliche Schritte.?®
Die Ursachen hierfur sind vielfaltig und es ist
wichtig, die Entscheidungsautonomie bei den
Betroffenen zu belassen.

Was ist der Unterschied
zwischen Verfahrens-
recht & materiellem
Recht?

Zivilrechtliche Normen beinhalten sowohl
materielle Vorschriften (Inhalt und Voraus-
setzungen von Anspruchen) als auch ver-
fahrensrechtliche Regeln (Ablaufe und
Zustandigkeiten). Im rechtlichen Umgang mit
hauslicher Gewalt — insbesondere bei Sorge-
und Umgangsregelungen —ist es wichtig,
zwischen materiellem Recht und Verfahrens-
recht zu unterscheiden:

- Materielles Recht beschreibt die inhalt-
lichen Regelungen und Rechtsanspru-
che.?* Es legt z. B. fest, wer das Sorgerecht
hat, welche Voraussetzungen fur den
Umgang bestehen oder wann ein Kind
bei einem Elternteil bleiben darf. Im Fall
hauslicher Gewalt regelt das materielle
Recht unter anderem, unter welchen Be-
dingungen eine Einschrankung oder ein
Ausschluss des Umgangsrechts maglich
ist.

- Verfahrensrecht hingegen beschreibt
den Ablauf und die Regeln, nach denen
diese materiellen Rechte vor Gericht gel-
tend gemacht, gepruft und Uber sie ent-
schieden werden. Es legt z. B. fest, wie ein
Antrag gestellt wird, wer am Verfahren
beteiligt ist (z. B. Verfahrensbeistand*in
fUr das Kind), wann eine Anhorung statt-
findet oder wie das Gericht Schutzbedar-
fe berucksichtigt.

Das materielle Recht beantwortet also die
Frage ,Was steht mir rechtlich zu?* das Ver-
fahrensrecht zeigt ,Wie kann ich dieses Recht
vor Gericht durchsetzen?”. Gerade in Fallen
hauslicher Gewalt ist es entscheidend, beide
Ebenen zu kennen: Nur so konnen Fachkrafte
betroffene Frauen realistisch Uber ihre Rechte,
aber auch Uber die Ablaufe, Anforderungen
und mogliche Herausforderungen im familien-
gerichtlichen Verfahren informieren.

Laut Frauenhausstatistik (2023) haben lediglich 31 % der Bewohner*innen eine Anzeige erstattet bzw. einen Strafantrag gestellt. Fast die Halfte der befrag-

ten Frauen (47 %) unternahm weder zivil- noch strafrechtliche Schritte. Dies kann verschiedene Griinde haben, wie z. B. fehlendes Vertrauen in die Justiz,
personliche und taktische Erwagungen oder fehlende Geldmittel. Im Monitoring-Bericht der Berichterstattungsstelle geschlechtsspezifischer Gewalt (2024)
heilt es auf S. 298: ,Dies kann unter anderem daran liegen, dass Informationen und Beratung fehlen oder aufgrund sprachlicher und raumlicher Barrieren
schwer zuganglich sind, wodurch Frauen mit spezifischen Bedarfen, wie Frauen mit Behinderungen und/oder Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschich-
te ohne deutsche Sprachkenntnisse, starker ausgeschlossen sind. Aber auch betroffene Frauen im landlichen Raum haben weniger Moglichkeiten Schutz
zu erhalten als Frauen in urbanen Gebieten." Auch Scham und Verlegenheit spielen eine Rolle (vgl. Stiller/Neubert in Kriminologisches Forschungsinstitut

Niedersachsen eV, 2020, S. 24.).
24 insbesondere das Kindschaftsrecht (§§ 1626 ff. BGB)
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Eilverfahren & Haupt-
sacheverfahren - wann
kommt was zum Einsatz?

Eilverfahren

In besonders dringenden Fallen kann von
einer gewaltbetroffenen Person ein Eilverfah-
ren? beim Familiengericht beantragt werden.
Ob ein solches eingeleitet wird, entscheidet
sich danach, ob ein dringendes BedUrfnis fur
ein sofortiges Tatigwerden des Familienge-
richts vorliegt. Dies kann beispielsweise gege-
ben sein, wenn dringender Schutzbedarf (z. B.
nach akuter Gewalt, Bedrohung, Stalking)
besteht. Eilverfahren eignen sich besonders
zur Uberbriickung gefihrlicher Situationen,
in denen schnelles Handeln notwendig ist. Sie
werden haufig im Zusammenhang mit dem
Gewaltschutzgesetz (§ 214 FamFG) oder in
Kindschaftssachen (§ 49 FamFG) eingesetzt.

Das Eilverfahren wird oft als ,vorlaufiger
Rechtsschutz” bezeichnet und dient dazu, bis
zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren
eine schnelle und vorlaufige Regelung zu
schaffen, in Form einer einstweiligen An-
ordnung, z. B. einer Eilschutzanordnung. Ein
Hauptsacheverfahren ist jedoch nicht zwin-
gend erforderlich. Kommen z. B. gemeinsam
sorgeberechtigte Eltern nicht Uberein, wel-
che Schule das Kind zukiinftig besuchen
soll, kann das Familiengericht im Eilverfahren
einem Elternteil das Recht zur alleinigen Aus-
Ubung der Schulwahl Ubertragen. Das Gericht
pruft dabei, wessen Losungsvorschlag dem
Kindeswohl am besten entspricht.?®

- keine Anhérung erforderlich (kann aber
stattfinden)

- Entscheidungen kdnnen auch ohne An-
hérung der Gegenseite, also ohne vorhe-
rige Stellungnahme zum Antrag, erge-
hen; insbesondere bei Gefahr im Verzug.

25 auch einstweiliges Anordnungsverfahren genannt
OLG Brandenburg 9.2.2022 - 13 UF 156/21.

- Die Entscheidung gilt vorlaufig — bis eine
andere Entscheidung (z. B. Klarung im
Hauptsacheverfahren) getroffen wird.

- Glaubhaftmachung statt voller Beweis-
fUhrung (z. B. durch eidesstattliche Ver-
sicherung, arztliche Atteste).

- Bei Gefahr im Verzug kann ein Antrag auf
sofortige Wirksamkeit gestellt werden. In
Gewaltschutzsachen ordnet das Gericht
in der Regel die sofortige Wirksamkeit
gem. § 216 Abs. 2 FamFG mit dem Be-
schluss selbst an.?”

Rechtsmittel & Rechtswege:

Ein Rechtsmittel gibt die Méglichkeit, sich
gegen eine gerichtliche Entscheidung zu
wehren und eine Uberprifung durch ein
hoheres Gericht oder dieselbe Instanz zu er-
reichen. Diese sind:

- Beschwerde — mdglich innerhalb von 2
Wochen nach Zustellung (§ 63 FamFG).?8

- Ist eine einstweilige Anordnung ohne
(mundliche) Anhérung erlassen worden,
muss das Gericht diese auf Antrag nach-
holen und erneut entscheiden. Gegen
eine einstweilige Anordnung ist eine
Beschwerde nur dann zulassig, wenn
mundlich verhandelt worden ist.

In anderen Familiensachen kann das Gericht dies bei Bestehen eines besonderen Bedurfnisses tun, § 53 Abs. 2 FamFG. Das bedeutet, dass der Beschluss
entgegen der Ublichen Regel bereits vor Vollstreckung an den*die Antragsgegner*in mit Bekanntmachung auf der Geschaftsstelle wirksam wird.

Hier ist zu beachten, dass Beschwerden nur in den in § 57 FamFG genannten Fallen, u.a. Sorgerecht, Herausgabe des Kindes, Anordnungen nach dem
GewSchG, méglich sind. Eine Beschwerde gegen eine einstweilige Anordnung im Umgangsrecht ist z. B. nicht zulassig.



Hauptsacheverfahren

Zusammenspiel beider

Verfahren

Das Hauptsacheverfahren ist ein Verfahren

zur endgultigen Klarung eines Rechtsstreits.
Es endet mit einem richterlichen Beschluss.
Es kommt zum Einsatz, wenn eine langfristige
Regelung zu Sorge-, Umgangs-, Aufenthalts-
bestimmungsrecht oder Gewaltschutz er-
forderlich ist und baut haufig auf einer einst-

weiligen Anordnung auf. Es dauert mehrere
Monate bis zur Entscheidung und ist damit
deutlich langer als ein Eilverfahren. Gegen Be-
schlUsse im Hauptsacheverfahren kann eben-
falls Beschwerde eingelegt werden — meist
innerhalb von 1 Monat (§ 63 FamFQG).

Das Gericht hat das Hauptsacheverfahren
einzuleiten, wenn ein*e Beteiligte*r dies nach
Erlass der einstweiligen Anordnung beantragt.

Es handelt sich um zwei verschiedene und
eigenstandige Verfahren, die nacheinander
oder auch parallel gefuhrt werden kénnen.
Oftmals wird zuerst im Eilverfahren Schutz
geschaffen, danach folgt das Hauptsachever-
fahren zur langfristigen Regelung.

Eilverfahren & Hauptsacheverfahren im familiengerichtlichen

Kontext

Verfahrensart Eilverfahren Hauptsacheverfahren
(einstweilige Anordnung)

Zweck schneller, vorlaufiger Schutz endgultige, umfassende Regelung

Einsatzbereich

Dauer

Beweismaf3

Verhandlung

Rechtsmittel

Anwaltspflicht

Ergebnis

Typische
MaBBnahmen

Verhaltnis
zueinander

akute Gefahrdung, z. B. nach Gewalt,
Bedrohung, Stalking

kurzfristig (wenige Tage bis Wochen)
Glaubhaftmachung reicht aus (z. B.
eidesstattliche Versicherung)

oft ohne mundliche Anhérung

Beschwerde innerhalb von 2 Wochen

je nach Verfahrensart, kein Anwalts-
zwang bei Kindschaftssachen und
GewSchG

vorlaufige Regelung, kann spater
durch Hauptsacheverfahren abgean-
dert werden

Kontaktverbot, Wohnungsverweis,
Ubertragung des Aufenthaltsbestim-
mungsrechts

kann vorgeschaltet oder parallel zum
Hauptsacheverfahren erfolgen

dauerhafte Klarung von Sorge, Um-
gang, Gewaltschutz

mittel- bis langfristig (mehrere Mona-
te)

voller Beweis erforderlich (z. B. Zeu-
genaussagen, Gutachten)

mundliche Anhérung mit umfassen-
der Anhérung und Prufung

Beschwerde innerhalb von 1 Monat

je nach Verfahrensart, kein Anwalts-
zwang bei Kindschaftssachen und
GewSchG

rechtskraftige Entscheidung, bindend
bis zu einem Abanderungsverfahren

langfristige Regelungen zu Sorge,
Umgang, SchutzmafBnahmen

selbststandig oder auf einer vorange-
gangenen einstweiligen Anordnung
aufbauend

15
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Die eidesstattliche
Versicherung - Gewalt
glaubhaft machen

Aus Sicht der Gerichte ist die Sachlage bei
hauslicher Gewalt haufig unklar, da Aussage
gegen Aussage steht, die berichtete Gewalt
abgestritten wird und in der Regel nicht aus-
reichend beweisbar ist.”® Eine eidesstattliche
Versicherung ist eine formelle schriftliche
Erklarung, mit der Betroffene ,an Eides statt”
versichern, also schriftlich schworen, dass be-
stimmte Angaben — etwa zu erlebter Gewalt -
der Wahrheit entsprechen. Falschangaben
kdnnen strafrechtlich verfolgt werden.*°

Wichtig fir Betroffene

Die Schilderung sollte konkret, detailliert
und nachvollziehbar sein - idealerweise mit
Orts- und Zeitangaben. Das Gericht sollte
beim Lesen den Eindruck gewinnen, ,dabei
gewesen zu sein”. Daflr reicht es nicht aus,
nur zu schreiben, dass eine Person bspw.
geschlagen worden ist. Es bedarf auch einer
Darstellung der Ereignisse rund um die
eigentliche Tat: Was passierte davor? Gab es
Streit? WorUber? Wie war der genaue Ablauf?
Atteste oder Polizeiberichte konnen die An-
gaben stutzen.

Hinweis far Fachkrafte

Die UnterstUtzung beim strukturierten Ver-
fassen kann Betroffene entlasten - allerdings
ohne Inhalte vorzugeben. Es geht um die
Befahigung zur selbstbestimmten Darstel-
lung der Erlebnisse. Eine Mustervorlage fur
die eidesstattliche Versicherung findet sich in
den Anlagen dieser Arbeitshilfe.

Datenschutzfragen &
Schweigepflicht

Vertraulichkeit als Bindeglied
von Datenschutz &
Schweigepflicht

Daten- und Geheimnisschutz sind nicht das-
selbe, auch wenn sich die Bereiche teilweise
Uberschneiden. Die Schnittstelle bildet die
Vertraulichkeit. Beim Datenschutz geht esin
erster Linie um den Umgang mit personen-
bezogenen, d.h. besonders schutzenswerten
Daten. Auf sie soll nicht unbefugt zugegriffen
werden. Die Verarbeitung richtet sich nach
strengen Regeln in der Datenschutzgrund-
verordnung?®. Die auf Geheimnisse gerichtete
Schweigepflicht soll anvertraute Sachverhalte
schutzen. Bestimmte Berufsgruppen unter-
liegen einer besonderen Pflicht, diese nicht zu
offenbaren. Dazu gehdren auch Sozialarbei-
ter*innen und -padagog*innen in Frauenhau-
sern oder Beratungsstellen.?

Durch die Schnittstelle der Vertraulichkeit be-
rahren sich beide Bereiche. Die Vorschriften
des Datenschutzes und zu Schweigepflichten
haben unterschiedliche Voraussetzungen und
Auswirkungen. Wenn die Daten geschutzt
sind, kann dennoch die Schweigepflicht
verletzt werden und umgekehrt. Beiden ist
gemeinsam, dass es um die Abwehr von An-
griffen auf die Privatsphare geht.

Schweigepflicht

Verschiedene Berufsgruppen, die in ihrer
BerufsausUbung mit sehr personlichen
Angelegenheiten in Beruhrung kommen,
unterliegen einer Schweigepflicht. § 203 des
Strafgesetzbuchs stellt unter Strafe, wenn z. B.
Arzt*innen, Psycholog*innen, Rechtsanwalt*-
innen und staatlich anerkannte Sozialarbeiter*-
innen und Sozialpadagog*innen personliche
Geheimnisse, die ihnen im Rahmen der
BerufsaustUbung anvertraut oder sonst be-
kannt geworden sind, offenbaren.

Diese Sichtweise spiegelt sich in einer bundesweiten Befragung von Familiengerichten zum Thema wider, vgl. Kotlenga, Gabler, Nagele 2023, S.15.

30 §156 StGB.
31 Art. 5 Abs. 1f. DSGVO.

Ausfuhrliche Hinweise finden sich in der Broschire von Frauenhauskoordinierung eV.: ,Rechtsinformation zur DSGVO - Datenschutz in Frauenunterstut-

zungseinrichtungen®, die in Kurze Uberarbeitet wird.



Dieser Schweigepflicht unterliegen auch ihre
Mitarbeiter*innen und diejenigen, die bei ih-
nen zur Vorbereitung auf den Beruf tatig sind
(z. B. Praktikant*innen) und Schreibkrafte. Dol-
metscher*innen und Ubersetzer*innen haben
aufgrund entsprechender Berufsgesetze und
gerichtlicher Verfahrensvorschriften ebenfalls
Schweigepflichten zu beachten.

Die im Frauenhaus oder in der Beratungsstel-
le beschaftigten staatlich anerkannten So-
Zialarbeiter*innen und Sozialpadagog*innen
unterliegen in der Regel der Schweigepflicht,
da sie ebenfalls als Berater*innen der Frauen
tatig sind. Die beschaftigten Erzieher*innen
mussen die Schweigepflicht beachten, wenn
sie als Berater*innen der Kinder und Jugend-
lichen sowie der MUtter oder als Hilfspersonen
der Beratungsfachkrafte tatig sind. Werden
Erzieher*innen ausschlieB3lich zur Kinderbe-
treuung eingesetzt, fallen sie nicht unter die
Schweigepflicht nach § 203 StGB.

Es kommt also nicht auf die Qualifikation
an, sondern darauf, ob die Fachkraft in ihrer
Funktion als Erziehungs-, Ehe-, Familien-
oder Jugendberater*in Vertrauliches erfahrt.

Das bedeutet, dass die meisten Beschaftigten
in UnterstUutzungseinrichtungen der Schwei-
gepflicht nach § 203 StGB unterliegen, wenn
ihnen Geheimnisse im Rahmen ihrer Berufs-
ausUbung anvertraut wurden oder werden.
Das damit im Zusammenhang stehende
Zeugnisverweigerungsrecht kann von
Mitarbeiter*innen in Frauenhausern und
Beratungsstellen hingegen nicht in Anspruch
genommen werden. Dies sollte daher zu
Beginn eines Beratungsprozesses benannt
werden.

Die anzuwendende DSGVO verlangt, die ,Ver-
traulichkeit” sicherzustellen. Unter Vertrau-
liches fallen personenbezogene Daten wie die
wirtschaftlichen und beruflichen Verhaltnisse,
Charaktermerkmale, psychische/kérperliche
Besonderheiten und familiare Verhaltnisse.
Aber auch der Name oder nur der Umstand
des Besuches einer Beratungsstelle oder des
Frauenhauses gehoéren dazu. Klassisch ver-
traulich sind die in Klient*innenakten oder

in Dateien enthaltene Fakten, Berichte oder
Wertungen Uber die Geschehnisse, die zum
Aufenthalt im Frauenhaus fuhrten.

Vertrauliches ist offenbart, wenn es in irgend-
einer Weise an jemand anderen gelangt ist.
Dabei ist es irrelevant, ob die andere Person
selbst schweigepflichtig ist. Die berufliche
Schweigepflicht ist eine persénliche Pflicht.
Sie gilt deshalb auch gegenuber Kolleg*innen,
Vorgesetzten, anderen Institutionen oder Fa-
milienangehodrigen (auch den eigenen).

Einwilligung & Schweigepflicht

Einwilligung in Datenverarbeitung und
Schweigepflichtentbindung haben Parallelen,
aber auch Unterschiede. Eine Entbindung von
der Schweigepflicht bedeutet nicht automa-
tisch, dass in samtliche Datenverarbeitung
eingewilligt wird. Mit dem Einverstandnis zur
Verarbeitung von Daten geht nicht einher,
dass diese beliebig von verschiedenen Men-
schen benutzt, weitergegeben oder ausge-
tauscht werden durfen.

Einwilligung zur
Datenverarbeitung

Wenn es keine Rechtsgrundlage zur Daten-
verarbeitung gibt, ist eine Einwilligung der
Betroffenen erforderlich. Jenseits der Daten,
die fur die Aufnahme im Frauenhaus erfor-
derlich sind (insbesondere solche, die mit der
Finanzierung des Aufenthalts zu tun haben),
braucht es eine Einwilligung. Fur eine solche
Einwilligung sind bestimmte Voraussetzun-
gen zu beachten:

- Die Einwilligung kann formlos erfolgen,
wegen der Nachweispflicht ist jedoch
eine schriftliche Erklarung vorzuziehen.

- Esist Uber die Tragweite der Einwilligung
aufzuklaren (z. B. Uber den Zweck der
Verarbeitung oder Nutzung der Daten).

- Esist auch darUber zu informieren, was
geschieht, wenn nicht eingewilligt wird.

- Die Betroffene muss frei entscheiden
(ohne Zwang), ob sie einwilligt oder nicht.

- Die Einwilligung muss optisch besonders
hervorgehoben werden, wenn sie mit an-
deren Erklarungen im Zusammenhang
steht (etwa in Formularen).

- Bei besonderen personenbezogenen

(= sensiblen) Daten muss sich die Einwilli-
gung ausdrucklich auf diese beziehen.

17
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Entbindung von der
Schweigepflicht

Der Einwilligung in die Datenverarbeitung
steht die Schweigepflicht der Fachkrafte
gegenuber. Soll Vertrauliches offenbart wer-
den, z. B. in einem Bericht gegenUber dem
Gericht oder Jugendamt, mussen sich die Be-
troffenen damit einverstanden erklaren. Dazu
mussen sie die beruflich Verpflichteten von
der Schweigepflicht entbinden.

Die Informationsweitergabe im Haus/Team

ist bezogen auf die Gefahrdungssituation zur
reibungslosen Organisation von Schutzmaf3-
nahmen, der Betreuung und Unterstutzung
der Bewohner*innen unabdingbar. Wird mit
anderen Einrichtungen zusammengearbeitet,
mussen diese Uber die besondere Gefahr-
dung Bescheid wissen. Hier ist dennoch das
ausdruckliche Einverstandnis der Betroffenen
fUr das Teilen der Informationen notwendig.

Die Entbindung von der Schweigepflicht
kann differenziert erteilt werden, also auch
bestimmte Themen, Personen oder Institu-
tionen ausklammern. Sie kann formlos er-
folgen. Eine Schriftform ist gesetzlich nicht
vorgesehen. Mundliche Erklarungen lassen
sich bei entsprechenden Uberprifungen oder
Unstimmigkeiten jedoch nicht nachweisen.
Bei den im vertraulichen Rahmen geflhrten
Beratungsgesprachen sind in der Regel keine
Zeug*innen dabei.

Es ist zu empfehlen, eine schriftliche Erkla-
rung von den Betroffenen einzuholen. Dies
dient vor allem der Transparenz fur beide Sei-
ten, aber auch der Absicherung der Mitarbei-
tenden in den UnterstUutzungseinrichtungen.
Ansonsten kann in einem Gesprachsprotokoll
die Information Uber die Weitergabe von An-
vertrautem festgehalten werden und ob und
wieweit ein Einverstandnis dazu erklart wurde.

Verlangt wird eine ausdruckliche, informierte
und bestimmte Erklarung der Betroffenen.
Danach muss die Betroffene wissen,

- aus welchem Anlass,
- mit welcher Zielsetzung
- sie welche Personen

von der Schweigepflicht entbindet. ,Infor-
miert" bedeutet, dass die betroffene Person
eindeutig daruber aufgeklart wurde, was die
Erklarung bedeutet und an wen die Infor-
mationen gegebenenfalls weitergegeben
werden konnen. Sie muss aufBerdem freiwillig
abgegeben werden. Sie darf also nicht auf
Drohung, Zwang oder Tauschung beruhen.



Welches Familiengericht
ist beim Aufenthalt im
Frauenhaus zustandig?

Der ,gewohnliche Aufenthalt” ist ein Begriff,
an den im familiengerichtlichen Verfahren die
ortliche Zustandigkeit des Gerichts geknUpft
wird. Die ortliche Zustandigkeit wird an meh-
reren Stellen im FamFG abhangig von der
Verfahrensart definiert. Der gewdhnliche Auf-
enthalt ist nicht identisch mit dem aktuellen
(tatsachlichen) Aufenthaltsort einer Person
oder der Meldeanschrift, sondern beschreibt
den Ort, an dem jemand mit dem erkenn-
baren Willen zum langerfristigen Verbleib
lebt — unabhangig davon, ob dieser Aufenthalt
bereits Uber langere Zeit realisiert wurde.*

Grundsatzlich ist das Familiengericht am Ort
des gewdhnlichen Aufenthalts des Kindes
zustandig.** Der Aufenthalt im Frauenhaus
entspricht nicht automatisch dieser Vorgabe,
da er nur vorubergehender Natur ist. Spates-
tens aber mit dem FursorgebedUrfnis des Kin-
des durch das ortliche Familiengericht kann
eine Zustandigkeit am Ort des Frauenhauses
begrindet werden.**> Auch ein Aufenthalt im
Frauenhaus kann somit als ,,gewoéhnlicher
Aufenthalt” gelten, sofern die Frau erkenn-
bar beabsichtigt, dort zumindest voriber-
gehend zu bleiben. Die Rechtsprechung er-
kennt ausdrucklich an, dass ein gewohnlicher
Aufenthalt nicht erst dann entsteht, wenn
die Person lange dort lebt, sondern bereits
mit dem begriindeten Willen zum Verweilen.

Das bedeutet, dass in dem kurzen Zeitfenster
zwischen Einzug ins Frauenhaus und Ent-
scheidung, dort erst einmal bleiben zu wollen
oder zu mussen, der sog. Clearingphase, noch
das Gericht des Herkunftsortes zustandig ist.
Nach einer gewissen Zeit, die nicht fix zu be-
stimmen ist und vom Einzelfall abhangt, wird
das Familiengericht am Ort des Frauenhauses
fur weitere Verfahren zustandig.

Diese Situation ist einerseits problematisch,
da dadurch Hinweise auf den Fluchtort ent-
stehen, selbst wenn auf die strikte Geheim-
haltung der Adresse geachtet wird — gerade
in kleineren Stadten und Gemeinden ist der
Standort eines Frauenhauses schwerer zu
verbergen. Andererseits sind die Wege zu
Jugendamt und Gericht kdrzer und mit der
Hoffnung verbunden, dass das Thema bei den
dortigen Berufstrager*innen aufgrund ihrer Er-
fahrung mit Frauenhaus-Bewohner*innen mit
entsprechender Sensibilitat behandelt wird.

Im Kontext hauslicher Gewalt kommen meh-
rere Gerichtsorte in Betracht: die gerichtliche
ortliche Zustandigkeit hangt von verschiede-
nen Faktoren ab. Bei Verfahren, in denen es
um Regelungen fur die Kinder*® geht, richtet
sie sich nach dem Aufenthaltsort der Kinder;
ansonsten nach der Ehewohnung oder dem
Aufenthaltsort des Antragsgegners. Bei Ge-
waltschutzsachen gibt es ein Wahlrecht.”’

Wenn eine Frau mit ihren Kindern Schutz

im Frauenhaus sucht, kann der Frauenhaus-
Standort als neuer gewohnlicher Aufenthalt
angesehen werden - selbst, wenn sie sich erst
wenige Tage dort befindet. Dies kann fami-
liengerichtliche Antrage am Ort des Frauen-
hauses vorgeben oder erméglichen.

,Ein gewbhnlicher Aufenthalt wird bereits dann begrindet, wenn sich eine Person mit dem Willen, an einem Ort Idnger zu verweilen, dort niederldsst — un-
abhdngig davon, ob dieser Wille schon Icingerfristig realisiert wurde.*- vgl. etwa: BGH, Beschl. v. 14.07.2010 - XI| ZB 124/10; BVerwG; NJW 2003, 1945.

Etwas anderes kann gelten, wenn das Ehescheidungsverfahren bereits an einem anderen Gericht lauft. Es wird hier jedoch von der ,typischeren® Situation
ausgegangen, in der das Trennungsjahr noch nicht abgelaufen ist und eine Hartefallscheidung nicht angestrebt wird.

Brandenburgisches OLG, Beschluss vom 10.01.2019 - 9 AR 13/18 (SA F)
§152 FamFG.
§211 FamFC.

19


https://openjur.de/u/2252945.html

20

Empfehlung fur Fachkrafte

FUr gewaltbetroffene Frauen ist die Wahl des
Gerichtsstandorts im familienrechtlichen Ver-
fahren von strategischer Bedeutung. Die ge-
richtliche Zustandigkeit beeinflusst nicht nur
den Verlauf und Ausgang des Verfahrens, son-
dern auch den Schutz, die Erreichbarkeit und
den Zugang zu unterstutzenden Netzwerken.
Die Wahl des Gerichts sollte nicht zuféllig,
sondern (soweit gesetzlich zulassig) strate-
gisch erfolgen — immer mit Blick auf Schutz,
Zuganglichkeit, Kindeswohl! und rechtliches
Umfeld. Eine individuelle, begleitete Entschei-
dung ist essenziell.

- Dokumentieren Sie bei Bedarf die Absicht

der Frau, vorerst im Frauenhaus zu bleiben.

- Beraten Sie ggf. mit Anwalt*innen, wel-
ches Gericht sinnvoll anzurufen ist — je
nach strategischer Einschatzung und
Schutzbedurfnis.

- Beraten Sie die Checkliste zur Wahl

des Familiengerichts (s. Anlagen) mit
dem*der zustandigen Anwalt*in.

Diehl, JAmt 2019, S. 441.

Geheimhaltung der
Adresse im gerichtlichen
Verfahren

Fachkraften ist bewusst, dass es im familien-
gerichtlichen Verfahren zum Schutz gewalt-
betroffener Elternteile oder Kinder erforderlich
sein kann, die Anschrift geheim zu halten.
Zwar muss dem Gericht grundsatzlich ein Auf-
enthaltsort genannt werden, um die ortliche
Zustandigkeit zu klaren und Kontakt zu den
Beteiligten zu ermoglichen, doch reicht es aus,
anzugeben, dass sich die betroffene Person in
einem Frauenhaus aufhalt und Uber eine c/o-
Adresse erreichbar ist.*® Hierzu sind konkrete
Tatsachen auf einem gesonderten Schreiben
mitzuteilen, die dem Gericht eine eigenstandi-
ge Einschatzung erlauben, dass ein Geheim-
haltungsinteresse Uberwiegt.*® Die Anschrift
sollte dem Familiengericht auf gesondertem
Blatt mitgeteilt werden. Es besteht auch die
Moglichkeit, eine Person mit der Entgegen-
nahme der Gerichtspost, eine*n sogenannte*n
Zustellungsbevollmachtigte*n, zu benennen.“°

Die Anschrift ist bei einem Aufenthalt im
Frauenhaus oder einer anderen Schutzein-
richtung melderechtlich geschitzt. *' Dieser
Schutz dient nicht allein dem Sicherheits-
bedUrfnis und Schutz der einzelnen Frau vor
weiteren Gewaltstraftaten, sondern auch dem
Schutz der Einrichtung insgesamt.

Was bedeutet melderechtlicher
Schutz konkret?

- Eswird in besonderen Gefahrdungslagen
auf Antrag (welcher begrindet werden
muss) eine Auskunftssperre*’ und bei
einem Aufenthalt in einem Frauenhaus
eine bedingte Auskunftssperre* allein
wegen der Meldeadresse eingetragen.

- Bei einem Frauenhausaufenthalt ist eine
Auskunftssperre von Amts wegen ent-
sprechend einem amtlichen Leitfaden
einzutragen.®

BGH 9121987 - IVb ZR 4/87, OLG Miinchen 6.4.2001 - 21 U 3176/00; OLG Frankfurt a.M. 20.5.2016 - 4 UF 333/15.

40 §15Abs. 2 FamFG in Verbindung mit §171 ZPO.

Der Schutz kann beantragt werden (z. B. § 51 BMC) oder automatisch erfolgen, wenn die Meldebehorde weil3, dass es sich um eine Einrichtung mit besonde-

rem Schutzbedarf handelt (§ 52 BMC).
42§51 Bundesmeldegesetz (BMQ).
§52 Abs. 1 Nr.2 BMG

Leitfaden fur die Meldebehérden Uber den Umgang mit Auskunfts- und Ubermittlungssperren, zu finden Uber: https:/fragdenstaatde/dokumente/238497-

leitfaden-fuer-die-meldebehoerden-ueber-den-umgang-mit-auskunfts-und-uebermittlungssperren/; weitere Hinweise: Rehm-Verlag (2022): Auskunftssper-

re wegen Gefahrdung und bedingter Sperrvermerk bei ,Frauenhausern®



https://fragdenstaat.de/dokumente/238497-leitfaden-fuer-die-meldebehoerden-ueber-den-umgang-mit-auskunfts-und-uebermittlungssperren/
https://fragdenstaat.de/dokumente/238497-leitfaden-fuer-die-meldebehoerden-ueber-den-umgang-mit-auskunfts-und-uebermittlungssperren/
https://www.rehm-verlag.de/__STATIC__/newsletter/pass-ausweis-melderecht/2022/self/nl-pam_jan2022_1643263093000.pdf
https://www.rehm-verlag.de/__STATIC__/newsletter/pass-ausweis-melderecht/2022/self/nl-pam_jan2022_1643263093000.pdf
file:///\\192.168.0.6\fhk\Öffentlichkeitsarbeit\Rechtsinfos\Rechtsinfos%20Familienrecht\Arbeitshilfe_FamFG_2025\Feedback_Redaktion_VS+Wiebke\Leitfaden%20für%20die%20Meldebehörden%20über%20den%20Umgang%20mit%20Auskunfts-%20und%20Übermittlungssperren

- Die Adresse wird nicht offengelegt, z. B.
bei einfachen Melderegisterauskiinften.

Melderechtlich ist bei einem Aufenthalt im
Frauenhaus fur die Dauer von sechs Monaten
eine Ummeldung zunachst nicht erforderlich,
solange es noch einen Wohnsitz (die bisherige
Wohnung) gibt. Vielfach wird jedoch seitens
der Sozialleistungstrager eine Ummeldung
verlangt, um die Finanzierung des Frauen-
hausaufenthalts zu gewahrleisten. Die Behor-
den knuUpfen ihre Zustandigkeit hier wie zuvor
beschrieben an den gewdhnlichen Aufenthalt.*®

Die Adresse selbst darf nicht an die Gegen-
seite weitergegeben werden. Alle Verfahrens-
beteiligten, einschlieBlich Jugendamt, Ver-
fahrensbeistanden und Sachverstandigen,
mussen vom Gericht Uber die Notwendigkeit
der Geheimhaltung informiert und ent-
sprechend sensibilisiert werden. Unterlagen
sollten vor der Einreichung bei Gericht (auch
von den Rechtsanwalt*innen des gewaltbe-
troffenen Elternteils) immer genau gepruft
werden, damit sie keine Angaben enthalten,
die nicht bekannt werden sollen. Mitunter
kann dies auch andere persénliche Informa-
tionen betreffen, etwa in arztlichen Attesten,
bei denen das Gericht gebeten wird, diese der
Gegenseite nicht zuganglich zu machen.”
Sinnvollerweise werden Kopien geschwarzt
und dann ihrerseits erneut kopiert, bevor sie
an das Gericht Ubermittelt werden. Fordert
das Gericht die Originale an, sollte deutlich
gekennzeichnet sein, dass diese Unterlagen
der Gegenseite nicht zuganglich gemacht
werden durfen.*®

Fachkrafte der FrauenunterstlUtzungssysteme
Ubernehmen haufig die Aufgabe, auf diese
Geheimhaltungspflicht hinzuweisen. Sie mus-
sen immer praventiv mitdenken: ,Welche
Dokumente enthalten Ortsangaben - und
wie kénnen sie unkenntlich gemacht wer-
den?“ Hinweise auf das Schutzinteresse sind
in allen Dokumenten unbedingt sichtbar zu
vermerken.*

> §44BMG
46 vgl. FHK Fachinfo 2020, (FHK, 2020) S.59.
47 Heinke, 2020b.
'8 Heinke, 2020a.
49 vgl. Wildvang, S. 111

Wird die Anschrift versehentlich bekannt
gegeben, ist der gewaltbetroffene Elternteil
nach einem Erkennen des Fehlers umgehend
zu benachrichtigen. Die Konsequenzen in der
Praxis sind fur Mutter und Kind bzw. Kinder

in der Regel erheblich — auch wenn sie keiner
weiteren Gewalt ausgesetzt sind. Sie konnen
gezwungen sein, das Frauenhaus zu verlassen
und in einer anderen Schutzeinrichtung un-
terzukommen. Kinder sind dann von weiteren
Umzugen und ggf. Kita- oder Schulwechseln
betroffen.

Verfahrensbeteiligte -
Rollen, Auftrage &
Handlungsparadigmen

Der Schutz und die UnterstUtzung gewalt-
betroffener Frauen und ihrer Kinder erfordern
ein koordiniertes Vorgehen verschiedener
Institutionen, insbesondere im Kontext ge-
richtlicher Verfahren. Unterschiedliche gesetz-
liche Auftrage und institutionelle Paradigmen
kénnen zu Spannungen fuhren. Frauenhaus-
fachkrafte Glbernehmen hier eine wichtige
Mittler*innenrolle, indem sie gewaltsensible
Perspektiven in das Verfahren einbringen und
die Rechte und BedUrfnisse der Betroffenen
konsequent vertreten. Fur beratende Fach-
krafte ist es wichtig, Betroffene auf gericht-
liche Ablaufe vorzubereiten und ggf. Prozess-
begleitung zu vermitteln. Sie Ubernehmen
eine wichtige Brickenfunktion: Sie konnen
Betroffene starken, Uber Rollen im Verfahren
aufklaren, gewaltsensible Kommunikation
fordern und auf Schutzstandards hinwirken.

Insbesondere im Kontext hauslicher Gewalt
ist es entscheidend, dass alle Beteiligten die
Schutzbedirfnisse der Betroffenen sowie
das Kindeswohl unter Beriicksichtigung von
Gewalt ernst nehmen und dementsprechend
handeln.
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Verfahrensbeteiligte im Familiengericht

Beteiligte Rolle/Funktion Gesetzliche Auftrag/Zielsetzung
Grundlage
Gewaltbetroffener Antragstellerin oder BGB, FamFG, Schutz fur sich & die Kinder, ggf. Einschran-
Elternteil Antragsgegnerin IK kung oder Ausschluss von Umgang/Sorge
(haufig die Mutter)
Gewaltausiibender Antragsteller oder BGB, FamFG, Geltendmachung eigener Rechte (z. B.
Elternteil Antragsgegner IK Umgang), ggf. strategischer Antrag trotz
(haufig der Vater) Vorgeschichte hauslicher Gewalt
Kind/Kinder Subjekt des Verfahrens, BGB, § 159 Recht auf Anhérung, Schutz vor Gewalt,
betroffen von gerichtli- FamFG, UN-  Gewahrleistung des Kindeswohls, ggf.
cher Entscheidung KRK=° individueller Wille
Verfahrensbeistand vertritt das Kind im §158 FamFG Kind zu Wort kommen lassen, Kindesin-
(Kindesanwalt*in) Verfahren teresse sichtbar machen, Stellungnahme
zu Umgang/Sorge
Familienrichter*in Vorsitz und FamFG, Entscheidung im Sinne des Kindeswohls,
Entscheidungsinstanz §§1671 ff. u. ggf. Schutzanordnung nach § 1666 BGB
1684 ff. BGB  oder GewSchG, Neutralitat, rechtliche
Abwagung/Rechtsguterabwagung - oft
mit Betonung auf Ausgewogenheit zwi-
schen den Parteien
Rechtsanwilt*in Vertretung der BRAO®, Rechtsberatung, Durchsetzung von
(der Mutter, s.0.) Betroffenen im Verfahren ZPO>, Schutzinteressen, ggf. Gewaltschutz,
FamFG Umgangsbeschrankung
Rechtsanwalt*in Vertretung des Vaters BRAO, ZPO, Durchsetzung von Umgangs- oder Sor-
(des Vaters, s.o0.) FamFG gerechten, Abwehr Gewaltschutz, insbes.
Wohnungszuweisung
Jugendamt Verfahrensbeteiligung § 50 SGB Stellungnahme zum Kindeswohl, Ein-
mit Anhérungs- und Ein-  VIII® , §162 schatzung von Umgang/Erziehungs-
schatzungsauftrag, v.a. bei FamFG fahigkeit, Gefahrdungseinschatzung;
Umgang, Wachter*in Uber kindeswohlzentriert, oft mit Zielsetzung
das Kindeswohl, Schutz- auf Elternkooperation — auch mit dem
konzepte fur Kinder gewalttatigen Elternteil
Sachverstandige*r Fachliche Einschatzung §163 FamFG  Erstellung eines Gutachtens zum Kin-
(Gutachter*in) zur Eltern-Kind-Beziehung, deswohl — problematisch bei fehlender
Erziehungsfahigkeit Gewaltkompetenz
Soziale Dienste DurchfUhrung begleiteter Landesrecht, UnterstUtzung bei praktischer Umset-
Umgange, Umgangskon- ggf §1684 zung von Umgangen, Berichterstattung
takte etc. BGB, SGB VIII an das Gericht
Dolmetscher*in sprachliche Vermittlung §189 ZPO, Sicherstellung der sprachlichen Verstan-
§185 FamFG digung - darf nicht parteiisch sein
Verfahrenspfle- vertritt eine Partei mit §§ 1909 ff. Wahrnehmung der Interessen von z. B.
ger*in (bei Bedarf) eingeschrankter Hand- BGCB betreuungsbedurftigen Elternteilen

lungsfahigkeit

UN-Kinderrechtekonvention
Bundesrechtsanwaltsordnung
Zivilprozessordnung
Sozialgesetzbuch



Hinweise fur die Praxis

- Gewaltsensible Perspektive einfordern:
Viele Beteiligte haben keine spezialisierte
Ausbildung im Kontext hauslicher Gewalt.

- Verfahrensbeistand*in # neutrale Ver-
mittlung: Die Person vertritt das Kind,
nicht beide Eltern. Sie sollten geschult
im Umgang mit traumatisierten Kindern
und Gewaltkontexten sein.

- Jugendamter: Haufig auf Kooperations-
fahigkeit ausgerichtete Angebote - hier
kann es notig sein, die Gewalt- und
Schutzperspektive deutlich zu machen.
Es muss auf die Bedeutung von miterleb-
ter Gewalt fur das Kindeswohl hinge-
wiesen werden. Das Jugendamt ist kein
neutraler UnterstUtzungsakteur, sondern
verfolgt klare institutionelle Mandate.
Daher sollten ggf. gewaltsensible Gefahr-

dungsbewertungen eingefordert werden.

- Sprachmittlung sicherstellen: Professio-
nelles Dolmetschen ist ein Recht — keine
~Familienhilfe” durch Kinder.

- Kinder sind eigene Verfahrenssubjekte
—sie haben das Recht, gehort zu werden,
und ggf. eine*n Verfahrensbeistand*in an
ihrer Seite zu haben.

- Vater als Antragsteller treten auch bei
bestehender Gewalt haufig prozessstra-
tegisch auf — Fachkrafte sollten Betroffe-
ne darauf vorbereiten.

- Mutter benétigen Schutz, auch vor
sekundarer Viktimisierung im familien-
gerichtlichen Verfahren - parteiliche
Begleitung und kompetente anwaltliche
Vertretung sind zentral.

Prozesskosten- &
Verfahrenskostenhilfe -
Unterstitzung bei
begrenzten Mitteln

Der Unterschied zwischen Beratungshilfe und
Verfahrens-/Prozesskostenhilfe (VKH/PKH)
liegt vor allem im Zweck, Zeitpunkt und Ver-
fahren, in dem sie genutzt werden. Beratungs-
hilfe ist oft der erste Schritt, um sich anwaltlich
beraten zu lassen (z.B. zu Gewaltschutz, Um-
gang).>* Fur eine kostenlose Rechtsberatung
(bis auf einen Eigenanteil von 15 €) besteht die
Maoglichkeit von Beratungshilfe. Der Antrag auf
Beratungshilfe kann beim zustandigen Amtsge-
richt des Wohnsitzes gestellt werden.

Verfahrenskostenhilfe (VKH) ermoglicht die
Kostenlbernahme der anwaltlichen Vertre-
tung im Gericht — etwa bei Sorge-, Umgangs-
oder Gewaltschutzverfahren. In Verfahren vor
den Familiengerichten, also insbesondere,
wenn es um Scheidung, Unterhalt, Sorge-
recht, Umgang usw. geht, nennt sich die
Prozesskostenhilfe ,Verfahrenskostenhilfe".>>
Um sie zu beantragen, muss ein Antrag beim
zustandigen Gericht gestellt werden, idealer-
weise gleich mit der Einleitung eines Verfah-
rens oder mit der Stellungnahme zu einem
Antrag der Gegenseite.

Gemaf §1 Beratungshilfegesetz (BerHG). Betrifft die auBergerichtliche rechtliche Beratung und Vertretung z. B. bei Anwalt*in, vor Antragstellung und vor

einem gerichtlichen Verfahren. Maximal 15€ Eigenanteil bei geringem Einkommen/Vermagen und Erfolgsaussicht der Rechtverfolgung.
Die unterschiedliche Begrifflichkeit erklart sich daraus, dass im Familienrecht von einem ,Verfahren®, und nicht von einem ,Prozess” gesprochen wird.
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Schritte zur Beantragung
1. Antragstellung

Der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe muss
schriftlich oder zu Protokoll der Geschaftsstelle
beim zustandigen Gericht eingereicht werden.
Der Antrag kann auch von einem Rechtsanwalt
oder einer Rechtsanwaltin gestellt werden.

2. Erklarung uber die persénlichen und
wirtschaftlichen Verhaltnisse

Es muss eine detaillierte Erklarung Uber die
personlichen und wirtschaftlichen Verhalt-
nisse abgegeben werden. Das dafur vorge-
sehene Formular muss vollstandig ausgefullt
und unterschrieben sein. Es mussen auch alle
relevanten Belege (z. B. Einkommensnachwei-
se, Kontoauszuge, Bescheide Uber Sozialleis-
tungen) beigefugt werden.

Folgende Dokumente mussen mit dem Antrag
vollstandig und aktuell eingereicht werden:

- Erklarung Uber die personlichen und
wirtschaftlichen Verhaltnisse

- Belege Uber das aktuelle laufende Ein-
kommen (z. B. Lohnabrechnungen,
Renten- oder sonstige Bescheide, Miet-
einnahmen, Unterhaltszahlungen, Ar-
beitslosengeldbescheid, Sozialleistungs-
bescheid, Wohngeldbescheid)

- Zahlungsbelege/Kontoauszige zu den
laufenden Ausgaben (z. B. Miete, Neben-
kosten, Heizkosten, Versicherungen, Zah-
lungsverpflichtungen)

- Unterlagen, aus denen sich der Wert all
der vorhandenen Vermdgenswerte ergibt
(z. B. Kontoauszuge, Sparbuch, Lebens-
versicherung, Grundstucke, PKW)

Bei der Finanzierung in Notlagen und der
Ubernahme von Kosten fur anwaltliche Ver-
tretung konnen ggf. zusatzlich Mittel beim
WeiRen Ring, TILDA-Fonds, FHK-Nothilfefonds
oder der Lila Hilfe e.V. beantragt werden.

3. Sachverhalt ausfuhrlich darstellen

Der Antrag sollte den Sachverhalt, einschlief3lich
der Beweismittel, ausfuhrlich und vollstandig
darlegen, um dem Gericht die Prufung der
Erfolgsaussichten zu ermoglichen.

4. Antrag rechtzeitig stellen

Es ist ratsam, den Antrag fruhzeitig zu stellen,
idealerweise bevor das Verfahren beginnt, um
Klarheit Uber die Kostenubernahme zu haben.
Eine nachtragliche Antragstellung ist jedoch
auch noch wahrend des Verfahrens maglich,
solange dieses noch nicht beendet ist.

5. Prifung durch das Gericht:

Das Gericht pruft die Erfolgsaussichten des
Antrags und die wirtschaftlichen Verhaltnisse,
um Uber die Bewilligung zu entscheiden. Es
reicht also nicht allein die BedUrftigkeit, son-
dern das Gericht muss eine Erfolgsprognose
erstellen und die Notwendigkeit der Beiord-
nung einer anwaltlichen Vertretung befur-
worten. In Kindschaftssachen wird wegen der
Bedeutung der Angelegenheiten Uberwie-
gend VKH bewilligt, wenn die wirtschaftlichen
Voraussetzungen dafur vorliegen. In Gewalt-
schutzverfahren knupft das FamFG nicht nur
an die Erfolgsaussichten an, sondern fur die
Beiordnung eine*r Rechtsanwalt*in an die
Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage.

Die Beantragung von Beratungs- und Ver-
fahrenskostenhilfe kann im Frauenunter-
stUtzungssystem gut vorbereitet werden. Das
beschleunigt und erleichtert die Antragstel-
lung mit oder ohne Anwalt*in. Genaue Aus-
fullhinweise und beizufugende Unterlagen
finden sich im Formular und Merkblatt (siehe
Link unter ,mehr zum Thema"). Solange noch
keine Bewilligung vom Jobcenter vorliegt, ge-
Nnugt ein Nachweis, dass diese beim Jobcenter
beantragt wurde plus eine eidesstattliche
Versicherung, dass derzeit z. B. von Spenden
aus dem Frauenhaus oder geliehenem Geld
gelebt wird.


https://justizportal.niedersachsen.de/startseite/buergerservice/amtliche_formulare_ausfullhilfen_und_hinweisblatter/prozess_und_verfahrenskostenhilfe/
https://justizportal.niedersachsen.de/startseite/buergerservice/amtliche_formulare_ausfullhilfen_und_hinweisblatter/prozess_und_verfahrenskostenhilfe/
https://weisser-ring.de/haeuslichegewalt
https://www.tildafonds.org/
https://www.frauenhauskoordinierung.de/foerderfonds/nothilfefonds
https://www.lilahilfe.org/de

Mehr zum Thema:
» Formulare zur Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe auf der Welbsite des Bundesmi-
nisteriums der Justiz und Verbraucherschutz: BMJV - Formulare zur Prozess- oder

Verfahrenskostenhilfe

> Prozesskostenhilfe: Formular online ausfullen | Justiz-Services

> Youtube-Tutorial zum Formular Prozesskostenhilfe: Wie fulle ich das Formular aus?

> Antrag-auf-Bewilligung-von-Beratungshilfe
> Online-Rechenhilfe Uber Anspruch Prozess-/Verfahrenskostenhilfe und ggf. Raten-

hohe

» Hilfe bei der Antragsstellung von Beratungshilfe: https://service justiz.de/beratungshilfe
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https://www.bmjv.de/DE/service/formulare/form_prozesskostenhilfe/form_prozesskostenhilfe_node.html
https://www.bmjv.de/DE/service/formulare/form_prozesskostenhilfe/form_prozesskostenhilfe_node.html
https://service.justiz.de/prozesskostenhilfe/formular-ausfuellen
https://www.youtube.com/watch?v=1i6k-QiWgvw
https://land-grazien.de/wp-content/uploads/2025/04/2025_Antrag-auf-Bewilligung-von-Beratungshilfe-agI1.pdf
https://pkh-vkh.de/
https://pkh-vkh.de/
https://service.justiz.de/beratungshilfe
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Anwaltliche Vertretung
— worauf es bei der Wahl
ankommt

Ob eine anwaltliche Vertretung verpflichtend
ist, hangt davon ab, welcher Verfahrens-
gegenstand betroffen ist.°¢ Bei Antragen zum
Gewaltschutzgesetz besteht kein Rechtsan-
walt*innenzwang. Der Antrag kann selbst
oder Uber die Rechtsantragsstelle des Ge-
richts gestellt werden.

Eine*n Rechtsanwalt*in mit Spezialisierung
auf Frauengewaltschutz zu finden, kann
entscheidend sein, um betroffene Frauen
rechtlich fundiert zu begleiten. Bei der Aus-
wahl sollte nach einer*einem Fachanwalt*in
fur Familienrecht (ggf. zusatzlich Strafrecht)
mit Erfahrung mit Gewaltschutzverfahren,
Umgang/Sorgerecht bei Gewalt, Kenntnis
von Istanbul-Konvention, FamFG, GewSchG
und einer schutzorientierten Haltung und
respektvollem Umgang mit traumatisierten
Klient*innen gesucht werden.”” Zudem sollte
die Moglichkeit der Verfahrenskostenhilfe
oder Beratungshilfe direkt geklart werden.

Rechtsanwaltskammer (RAK) vor Ort: Jede
Region hat eine eigene RAK mit einem Ver-
zeichnis zugelassener Anwalt*innen.

Manche Kammern bieten eine Online-Such-
funktion mit Fachgebieten. In der Regel
klaren Kanzleien auch auf ihren Websites Uber
ihre Rechtsgebiete auf.
Website: www.brak.de
Suchdienste mit Filterfunktion:

- www.anwalt.de

- www.rechtsanwalt.net

- www.fachanwaltsuche.de

Mogliche Stichworte: Familienrecht, Gewalt-
schutz, Opferschutz, Sorge- und Umgangs-
recht, Istanbul-Konvention

Tipp fur Fachkrafte:

Erstellen Sie (regional abgestimmt) eine Liste
bewahrter Kanzleien, ggf. in Kooperation
mit anderen Beratungsstellen — das erleich-
tert Betroffenen den Zugang und erhoht die
Handlungssicherheit in akuten Fallen.

Weitere Hinweise zur Suche anwaltlicher Vertretung:

» spezialisierte Rechtsanwalt*innen fur Familienrecht: https:/familienanwaelte-dav.de/

» Rechtsanwalt*innen aller Fachgebiete:

https://www.streit-fem.de/anwaeltinnenverzeichnis.html

» Migrationsrecht: https:/dav-migrationsrecht.de/

» Eine Liste von Opferrechtsanwalt*innen gibt es beim WeiBen Ring e.V.:

https://weisser-ring.de/opferanwalt

> FUr Falle mit Auslandsbezug finden sich fur im Internationalen Privatrecht (IPR) tati-
ge Anwalt*innen Empfehlungen auf folgenden Seiten: www.mikk-ev.de und

www.zank.de

s> Feminist Law Clinic https://www.feministlawclinic.de

»> Deutscher Juristinnenbund (djb) — hat Listen von Anwalt*innen und setzt sich fur
geschlechtersensible Rechtsprechung ein: www.djb.de

Rechtsgrundlage: § 114 FamFG.

FHK darf keine Empfehlungen fur Anwalt*innen machen, da dies unlauter ware und es keine Kenntnisse Uber die tatsachliche Expertise gibt. Empfehlens-

wert ist es, sich nach positiven Erfahrungen im Netzwerk umzuhoren.


http://www.brak.de
http://www.anwalt.de
http://www.rechtsanwalt.net
http://www.fachanwaltsuche.de
https://familienanwaelte-dav.de/de/
https://www.streit-fem.de/anwaeltinnenverzeichnis.html
https://dav-migrationsrecht.de/
https://weisser-ring.de/opferanwalt
http://www.mikk-ev.de
http://www.zank.de
https://www.feministlawclinic.de
http://www.djb.de

Was steht im Gesetz
und was passiert in
der Praxis? - Recht vs.
Rechtsprechung

“Wie kann es sein, dass Gerichte die Istanbul-
Konvention (IK) nicht berucksichtigen?” Diese
berechtigte Frage stellen sich Fachkrafte,
wenn sie erleben, dass Gewalt in gerichtlichen
Verfahren kaum Beachtung findet. Deutsch-
land hat sich mit der Ratifizierung der IK
rechtlich dazu verpflichtet, geschlechterspe-
zifische Gewalt auch in familiengerichtlichen
Verfahren zu berucksichtigen. Warum das
trotzdem nicht immer passiert, hat mit dem
Unterschied zwischen ,,Recht” und ,,Recht-
sprechung“ zu tun:

Das Recht bezeichnet die Gesamtheit der
geltenden Gesetze und internationalen Ab-
kommen. Diese bilden die Grundlage fur
gerichtliche Entscheidungen. Da die IK in
Deutschland geltendes Recht ist, heil3t das,
dass die Rechtsprechung die gesetzlichen
Regelungen im Kindschaftsrecht im Lich-

te der IK auslegen muss. Auch wenn es im
FamFG oder BGB nicht ausdrucklich erwahnt
ist, mUssen das Vorkommen von hauslicher
Gewalt und die SicherheitsbedUlrfnisse von
betroffenen Muttern und Kindern bei Ent-
scheidungen Berucksichtigung finden. Es be-
darf bei der richterlichen Amtsermittlung und
Entscheidungsfindung im Kontext hauslicher
Gewalt einer sorgfaltigen Abwagung der
Rechte des Kindes auf Schutz und Kontakt

zU dessen Eltern, der Rechte der Mutter auf
Schutz und Sicherheit sowie der Elternrechte
auf Umgang mit ihrem Kind.

Rechtsprechung meint dagegen die konkrete
Anwendung und Auslegung durch Gerichte.
Richter*innen treffen ihre Entscheidungen
immer im Einzelfall, auf Grundlage ihrer recht-
lichen Bewertung, aber auch abhangig von
ihrer Fachkenntnis, Haltung und Erfahrun-
gen. Gerade bei hauslicher Gewalt zeigt sich:
Obwohl der Schutz von Betroffenen gesetz-
lich verankert ist, wird Gewalt in der Praxis oft
nicht ausreichend beriicksichtigt.

Crunde dafur kdnnen u. a. mangelndes Wis-
sen Uber die IK oder ihre rechtliche Verbind-
lichkeit, fehlende Aus- und Fortbildung zu
hauslicher Gewalt und traumainformierter
Verfahrensfuhrung, Fehlannahmen Uber das
Kindeswohl sowie die strukturelle Trennung
von Gewaltschutz und Familienrecht sein.*®
Oberlandesgerichte oder der Bundes-
gerichtshof haben in den letzten Jahren
immer wieder schutzorientierte Entschei-
dungen getroffen, die Gewalt starker be-
ricksichtigen. Diese wegweisenden Urteile
verbreiten sich jedoch verzégert in der Praxis
—insbesondere in kleinen Amtsgerichtsbezir-

ken oder bei noch unerfahrenen Richter*innen.

Zwischen dem, was im Gesetz steht (Recht),
und dem, was im Einzelfall entschieden wird
(Rechtsprechung), kann es Unterschiede
geben. Es braucht daher ein Bewusstsein
dafur, dass Verfahren nicht nur gesetzlich
geregelt sind, sondern auch von menschli-
cher Auslegung und systemischen Faktoren
gepragt werden. Dieses Wissen hilft, Betrof-
fene realistisch zu begleiten und ggf. auch
auf problematische Tendenzen aufmerksam
zu machen. Die IK ist geltendes Recht - ihre
konsequente Umsetzung hangt aber von der
Rechtsprechung ab. Fachkrafte sollten sich
dieses Spannungsverhaltnisses bewusst sein,
Betroffene darauf vorbereiten und ggf. darauf
hinwirken, dass Gewalt im Verfahren sichtbar
und berucksichtigt wird.

Zur Kritik von Fachverbanden und zu Reformvorschlagen werden spatere Kapitel ausfUhrlich Auskunft geben.
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Was bedeuten
Amtsermittlungspflicht
& richterliche
Unabhangigkeit?

Der Amtsermittlungsgrundsatz besagt, dass
ein Gericht oder eine Behorde den Sachver-
halt von sich aus untersuchen sollen — unab-
hangig davon, was die Beteiligten beantragen
oder vortragen. Das Gericht muss jedoch
nicht akribisch ermitteln und nicht jede denk-
bare Mdglichkeit nachvollziehen oder aufde-
cken. Im § 26 FamFG heif3t es, das Gericht hat
die zur Feststellung der entscheidungserheb-
lichen Tatsachen erforderlichen Ermittlungen
durchzufuhren.

Mit Einleitung eines Verfahrens in Kind-
schaftssachen ist fUr das Familiengericht
hausliche Gewalt nicht immer gleich ersicht-
lich. Wichtig ist daher, dass Mitwirkende

im Verfahren sowie Beratungs- und Unter-
stUtzungssysteme der Betroffenen proaktiv
darauf achten, dass die notwendigen Informa-
tionen das Familiengericht auch erreichen.*
So steht dem Familiengericht neben einer
formlichen Beweisfihrung nach den Regeln
der Zivilprozessordnung (ZPO) die Méglichkeit
formloser Ermittlungen zur Verfigung.®® Auch
bei Nichtanfrage durch das Gericht steht es
Frauenhausern und Fachberatungsstellen
frei, sich selbststandig mit einer Stellungnah-
me ans Familiengericht zu wenden. Dabei
sollte immer genau auf das Aktenzeichen

des jeweiligen Verfahrens Bezug genommen
werden.

Richterliche Unabhangigkeit wiederum be-
deutet, dass Richter*innen in ihrer Entschei-
dungstatigkeit nicht an Weisungen oder
Anordnungen anderer Personen, Behérden
oder Institutionen gebunden sind - auch
nicht an politische Vorgaben oder Erwartun-
gen. Sie unterliegen allein dem Gesetz und
ihnrem eigenen Gewissen. Dies ist ein zentra-
les Prinzip des Rechtsstaats.®

Meysen, 2021, S. 108

Fur Betroffene kann dies frustrierend wirken
- etwa, wenn ein Gericht trotz klarer Hin-
weise auf Gewalt keine SchutzmafBnahmen
trifft oder Umgangsregelungen anordnet,
die gefahrlich erscheinen. Fur Fachkrafte
und Betroffene ist es wichtig zu verstehen:
Die Rechtslage und die individuelle Ein-
schatzung der Richter*innen bestimmen
den Beschluss. Es gibt keine ,automatische*”
Umsetzung von Gewaltvermutungen - vieles
hangt von der Glaubhaftmachung und der
Beweiswilrdigung ab. Gegen gerichtliche
Entscheidungen sind Rechtsmittel wie die
Beschwerde moglich — nicht aber ,,Dienstan-
weisungen*.®?

Diese konnen sich auf die Beiziehung und Auswertung von vorrangegangenen Verfahren der Beteiligten (z. B. Beiziehung und Auswertung von Strafver-
fahrensakten), Anfragen bei Personen und Institutionen mit professionellem Kontakt zu den Beteiligten (z. B. bei Polizei, Frauenhaus oder Frauenberatung,
Arzt*innen oder Kliniken, Schulen oder Kitas etc.- Achtung: Schweigepflichtentbindung beachten) und das Hinzuziehen von Sachverstandigen stUtzen. Vgl.:

Meysen, 2021, S. 125ff.

In Artikel 97 des Grundgesetzes ist verankert: ,Die Richter sind unabhdngig und nur dem Gesetz unterworfen.”
62 Kriterien fur gute Verfahren in Kindschaftssachen nach hauslicher Gewalt sowie Empfehlungen fur Richter*innen in Heinke, S.; Wildvang, W.; Meysen, T. 2021,
S.104-147; Familiengericht Munchen, 2020; Ministerium der Justiz Saarland 2011



Bedeutung der
Istanbul-Konvention
und der Artikel 31 & 51

Die IK ist ein volkerrechtlicher Vertrag des
Europarats, der darauf abzielt, Gewalt gegen
Frauen und Madchen zu verhindern und zu
bekampfen. Er legt Richtlinien, Handlungs-
empfehlungen und die Verantwortung fur
Pravention und Intervention fur die unter-
zeichnenden Staaten fest. Die Konvention
wurde 2011 verabschiedet und ist seit 2018
auch in Deutschland in Kraft. Die Hauptziele
der IK sind Verhutung von Gewalt (z. B. durch
Aufklarungskampagnen, Sensibilisierung und
die Forderung von Geschlechtergleichstel-
lung), Schutz von Opfern (z. B. durch Notun-
terkUnfte, Beratungsangebote und rechtliche
Hilfe), Strafverfolgung von Tatern und Gleich-
stellung der Geschlechter.

Mehr zum Thema:

Die Umsetzung der Konvention wird regelma-
Big von einer Expert*innengruppe des Euro-
parats (GREVIO) Uberpruft. Alle 5 Jahre erstellt
GREVIO einen Bericht Uber nationale Um-
setzungsdefizite und -erfolge sowie Verbesse-
rungsempfehlungen fur jedes Vertragsland.®
Jeder Bericht basiert auf einem staatlichen
Umsetzungsbericht, den das jeweilige Land
einreicht; zivilgesellschaftlichen Schatten-
berichten (z. B. vom Bundnis IK oder NGOs);
einer Landerbesuchsmission mit Gesprachen
vor Ort und einer eigenen Analyse durch
GREVIO. Nach dem Bericht veroffentlicht der
Europarat ein Set von Empfehlungen an den
Staat zur Verbesserung der Umsetzung. Fur
Deutschland steht aktuell nur der initiale Ba-
sisbericht vom Oktober 2022 zur Verfugung.
Ein weiterer Evaluierungs-Bericht wird im
November 2026 erwartet.®*

» Council of Europe/Europarat, 2011: Ubereinkommen des Europarats zur VerhUtung

und Bekampfung von Gewalt gegen Frauen und hauslicher Gewalt (Istanbul-Kon-

vention), inkl. erlauterndem Bericht

s> Council of Europe/Europarat, 2019a: Children’s Rights. Safe from fear, safe from vio-

lence.

» Council of Europe/Europarat, 2019b: Die Istanbul-Konvention, ein wirksames Instru-

ment zur VerhUtung geschlechtsspezifischer Gewalt. Ein Handbuch flr Parlamen-
tarier zur Konvention des Europarates zur VerhUtung und Bekampfung von Gewalt

gegen Frauen und hauslicher Gewalt.

s> BuUndnis IK (BIK) (2021): Alternativbericht zur Umsetzung des Ubereinkommens des

Europarats zur VerhUtung und Bekampfung von Gewalt gegen Frauen und hausli-

cher Gewalt.

5> BUndnis IK (BIK) (2025): Alternativbericht zur Umsetzung des Ubereinkommens des
Europarats zur Verhltung und Bekampfung von Gewalt gegen Frauen und hausli-

cher Gewalt

» GREVIO Bericht General Report

» Stellungnahme der Bundesregierung zum ersten Bericht: Frauen besser vor Gewalt

schutzen — BMBESFE]

Grundbewertung (,Baseline Report") unterzogen wird.
64 Publication of GREVIO evaluation report, 2026. Timetable.

Dazwischen kann es zusatzlich ad hoc- oder Sonderberichte geben. Artikel 68 der Konvention besagt, dass jeder Vertragsstaat einmalig einer umfassenden
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https://rm.coe.int/provisional-timetable-for-the-1st-thematic-evaluation-round-procedure-/1680aa0e4c
https://rm.coe.int/1680462535
https://rm.coe.int/1680462535
https://rm.coe.int/children-rights-and-the-istanbul-conventionweb-a5/1680925830
https://rm.coe.int/children-rights-and-the-istanbul-conventionweb-a5/1680925830
https://assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2019/2019-HandbookIstanbulConvention-DE.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2019/2019-HandbookIstanbulConvention-DE.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2019/2019-HandbookIstanbulConvention-DE.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2019/2019-HandbookIstanbulConvention-DE.pdf
https://www.frauenrat.de/bik-alternativbericht/
https://www.frauenrat.de/bik-alternativbericht/
https://www.frauenrat.de/bik-alternativbericht/
https://www.buendnis-istanbul-konvention.de/
https://www.buendnis-istanbul-konvention.de/
https://www.buendnis-istanbul-konvention.de/
https://www.coe.int/web/istanbul-convention/germany
https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/aktuelles/alle-meldungen/frauen-besser-vor-gewalt-schuetzen-202368
https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/aktuelles/alle-meldungen/frauen-besser-vor-gewalt-schuetzen-202368
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Einige Artikel der IK beziehen sich explizit
auf die BerUcksichtigung von Gewalt bei
Entscheidungen zum Umgangs- und Sorge-
recht. Hier sind insbesondere Artikel 31 und 51
relevant. Bei gerichtlichen Entscheidungen
sind MaBnahmen dahingehend zu treffen,
Ldass durch die Austiibung des Umgangs-
und Sorgerechts die Sicherheit der Frauen
und Kinder nicht gefahrdet wird"®. Auch das
Zusammendenken von Gewaltschutz und
Kindeswohl legt bereits Art. 3 der UN-Kinder-
rechte-Konvention nahe.®® Die Familienge-
richte sind damit aufgefordert, in Verfahren
zur Regelung des Umgangs nach hauslicher
Gewalt in besonderer Weise den Sachver-
halt aufzuklaren und eine Einschatzung zur
Gefahrdung der Mutter und Kinder vorzu-
nehmen. Das betrifft nicht nur die Auslegung
der relevanten Vorschriften, sondern auch die
Gestaltung des Verfahrens.

Mehr zum Thema:

Die Anforderungen sieht der Monitoring-
Report des Deutschen Instituts fUr Menschen-
rechte (DIMR) bisher als ,nur teilweise erfullt“”
an. In der 2025 gestarteten Gewaltschutz-
strategie der Bundesregierung®® ist explizit
vorgesehen, Artikel 31 Absatz 2 durch Ge-
setzesreformen im BGB zu implementieren.
So soll kunftig eine Regelvermutung gegen
gemeinsame elterliche Sorge bei Gewaltver-
dacht eingefuhrt werden. Dazu soll eine Risi-
koanalyse zu hauslicher Gewalt verpflichtend
sein, was die IK in Artikel 51 vorgibt. Derzeit
stehen bundespolitisch lange Uberfallige Re-
formen im Raum, deren Umsetzung sich auf
das Kindschaftsrecht und den Gewaltschutz
beziehen.®®

> Analyse der Berichterstattungsstelle geschlechtsspezifische Gewalt: Franke, 2024
Hausliche Gewalt im Umgangs- und Sorgerecht.

» Deutscher Verein fur offentliche und private Fursorge e. V., 2022: Empfehlungen des
Deutschen Vereins fur eine Reform des Familien- und Familienverfahrensrechts un-

ter BeruUcksichtigung von hauslicher Gewalt

> Meysen, 2021: Kindschaftssachen und hausliche Gewalt

> Nothhafft, 2023: Safety First! Der MUnchner Fragebogen. Schutz vor Gewalt in Um-

gangs- und Sorgerechtsverfahren.

Istanbul-Konvention, Artikel 31

Dieser statuiert, das in allen Verfahren, die Kinder betreffen, das Kindeswohl vorrangig zu bertcksichtigen ist.

67 DIMR, 2024.
68  BMFSFJ, 2025: Gewaltschutzstrategie nach der Istanbul-Konvention

69  Die aktuelle Bundesregierung hat das Thema im Koalitionsvertrag 2025 aufgegriffen. Dieser kundigt an, Gewalt im familiaren Kontext ausdrtcklich als
Kindeswohlgefahrdung anzuerkennen und beim Sorge- und Umgangsrecht zulasten des Gewalttaters zu berUcksichtigen. Justizministerin Stefanie
Hubig (SPD) hat in Bezug auf Familienrecht und Gewaltschutz, gesetzliche Reformen angekindigt: Gewalt gegen den anderen Elternteil soll zukUnftig als
legitimer Grund gelten, das Umgangs- oder Sorgerecht einzuschranken oder auszuschlieen. Zudem kundigte Hubig ein umfassendes Reformpaket an,
das mehrere Instrumente kombiniert: EinfuUhrung einer elektronischen FuBfessel bei Hochrisikofallen, verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings per Gerichtsbe-
schluss als Moglichkeit zur Pravention und Taterarbeit und eine Reform des Mietrechts, um betroffenen Frauen einen besseren Ausstieg aus gemeinsamen

Mietvertragen zu ermoglichen.


https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/252132/8275196915292f8ff4cb39ad7f158731/gewaltschutzstrategie-der-bundesregierung-data.pdf
https://sicher-aufwachsen.org/uploads/images/Analyse_HaeuslicheGewaltimUmgangsundSorgerecht.pdf
https://www.deutscher-verein.de/empfehlungen-stellungnahmen/detail/empfehlungen-des-deutschen-vereins-fuer-eine-reform-des-familien-und-familienverfahrensrechts-unter-beruecksichtigung-von-haeuslicher-gewalt/
https://www.deutscher-verein.de/empfehlungen-stellungnahmen/detail/empfehlungen-des-deutschen-vereins-fuer-eine-reform-des-familien-und-familienverfahrensrechts-unter-beruecksichtigung-von-haeuslicher-gewalt/
https://www.deutscher-verein.de/empfehlungen-stellungnahmen/detail/empfehlungen-des-deutschen-vereins-fuer-eine-reform-des-familien-und-familienverfahrensrechts-unter-beruecksichtigung-von-haeuslicher-gewalt/
https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/185888/804264351973903018ba213d1bd73a5a/kindschaftssachen-und-haeusliche-gewalt-data.pdf
https://www.safetyfirst-umgang-sorge.de/
https://www.safetyfirst-umgang-sorge.de/

Deutungsmuster bei
familiengerichtlichen
Entscheidungen

Schutz vor Gewalt ist ein grund- und men-
schenrechtlich geschutztes Gut. Zum Prinzip
der Gewaltfreiheit in der Familie gehoren
zum Beispiel das Verbot von Erziehungs-
gewalt (seit 2000), das Gewaltschutzgesetz
(2002) und das Gesetz zur Verankerung der
Kinderrechte (2002). Das Prinzip der Fortset-
zung einer kooperativen Elternschaft nach
Trennung wurde hingegen u. a. mit dem
Kindschaftsrechtsreformgesetz (1998), dem
Gesetz zur Erleichterung familiengericht-
licher MaBnahmen (2008) und dem FamFG
(2009) gestarkt. Beide Prinzipien stehen oft im
Widerspruch zueinander. In der Praxis — nicht
nur in Deutschland — wird trotz nachgewiese-
ner hauslicher Gewalt haufig die Fiktion einer
kooperativen Elternschaft hoher gewichtet.
Das geschieht meist auf Kosten der Sicherheit
der Gewaltbetroffenen, insbesondere MUtter
und Kinder. Ein Grund dafur sind die norma-
tiven Vorgaben im Familienverfahrensrecht
und im materiellen Kindschaftsrecht.

Bei der Begleitung von Frauen und Kindern in
familiengerichtlichen Auseinandersetzungen
begegnen Fachkraften vielfach vorherrschen-
de Haltungen, die diese Verfahren beeinflussen
und durchziehen. Dazu gibt es ausfuhrliche
Literatur und Studien. Diese werden im Fol-
genden nur stichwortartig und nicht abschlie-
Bend aufgezahlt, aber nicht naher erlautert:

- mit der Trennung sei Gewalt beendet
(Trennung als ,Gewaltschutz‘/Beendi-
gung von Gewalt) vs. wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Nachtrennungsgewalt
und Diversifizierung und Prolongierung
von Gewalt und Trennung als Hoch-Risi-
ko-Phase und Risikofaktor fur weitere Ge-
walt bis hin zu Femiziden/Infantiziden”

- vermeintlich ,neutrales’ Verfahren vs.
Fortsetzung von Macht und Kontrolle
und institutioneller Gewalt in familienge-
richtlichen Verfahren

Woman's Aid, 2016, S. 27ff.
DeKeseredy et al,, 2017, S. 74

- patriarchales Narrativ des ,good enough
parent' — Gewalt gegenuber Frau sage
nichts Uber Erziehungskompetenz des
Taters und seine Rolle als Vater

- frauenfeindliches Narrativ der ,Bindungs-
intoleranz’ oder psychischen Stérung,
Pathologisierung, Victim-Blaming

- Hinwirken auf Einvernehmen und Me-
diation nach dem Modell der ,kooperati-
ven Elternschaft’, Konsensorientierung,
Wechselmodell und Co-Parenting als
Standard”

- ,Kinder sollten Umgang haben“-Umgang
als per se kindeswohldienlich, Pro-Kon-
takt-Haltung/-Kultur in der Kinder- und
Jugendhilfe und am Familiengericht, Prio-
risierung des Umgangs um jeden Preis

- Relativierung der Auswirkungen der mit-
erlebten Gewalt auf das Kindeswonhl vs.
wissenschaftliche Befunde zu Posttrauma-
tischen Belastungsstorungen bei Kindern

- Vorwurf der einseitigen Manipulation der
Kinder anstatt Annahme einer autono-
men Willensbildung bei Umgangsverwei-
gerung durch Kinder

- Relativierung und Bagatellisierung der
hauslichen Gewalt vs. Berucksichtigung
von allen Formen hauslicher Gewalt
im Sinne der IK (auch psychische oder
Stalking etc.); ‘benefit of the doubt' und
Nicht-Beweisbarkeit von Gewalt

- Psychische Gewalt sei weniger ,schlimm’
als physische vs. wissenschaftliche Be-
funde, die dem widersprechen Verstand-
nis von hauslicher Gewalt als vereinzelter
grenzverletzender Akt/Konflikt anstatt
Herausarbeitung und Aufdeckung von
zugrundeliegenden Gewaltmustern
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Gewaltschutzgesetz
im Kontext von
Frauenhausarbeit

,Die Praxis hat gezeigt, dass es viele betroffene
Frauen gibt, fur die eine Wohnungsuberlas-
sung keine Alternative zur Flucht in ein Frau-
enhaus ist, wadhrend es andererseits Frauen
gibt, fur die eine Wohnungsutberlassung eher
infrage kommt als ein Aufenthalt im Frauen-
haus. Beides sind gleichwertige Losungen, sich
bei hauslicher Gewalt zu schitzen.“”?

Das Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor
Gewalttaten und Nachstellungen von 2002,
kurz Gewaltschutzgesetz (GewSchQG),
kommt bei hauslicher und Partnerschaftsge-
walt zum Tragen. Der Grundsatz ,Wer schlagt,
der geht — das Opfer bleibt in der Wohnung*
ist hier verankert. Laut Frauenhausstatistik
stellen nur etwa 12% der im Frauenhaus
lebenden Bewohnerinnen, welche sicherlich
einem besonderen Risiko ausgesetzt sind,
einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz.”®
Teilweise besteht nach der Flucht in ein
Frauenhaus kein Bedarf mehr nach entspre-
chenden Regelungen oder die gerichtliche
Praxis vermittelt, dass sie nun keinen Anord-
nungsgrund mehr habe.” Der Bedarf an einer
Wohnungsuberlassung hangt davon ab, ob
sich die Gewaltbetroffene dort noch sicher
fuhlen kann oder aufgrund der dortigen
traumatischen Erlebnisse gar nicht mehr leben
will. Oder es wurde zwar eine Schutzanord-
nung ausgesprochen, an die sich der Partner
jedoch nicht gehalten hat, sodass Schutz in
einem Frauenhaus gesucht werden musste.”

72 BMBFSFJ,2024b, S. 35.
73 FHK, 2025, S. 40; FHK, 2006.

Was regelt das
Gewaltschutzgesetz?

Das GewSchG unterteilt sich in vier Paragrafen,
die Regelungen zu den gerichtlichen Mal3nah-
men zum Schutz vor Gewalt und Nachstellung
(8 1), zur Uberlassung einer gemeinsam ge-
nutzten Wohnung (§ 2), zum Geltungsbereich,
Konkurrenzen (§ 3) sowie zu den Strafvorschrif-
ten bei Zuwiderhandlungen (§ 4) umfassen.

Das Gewaltschutzgesetz deckt Schutzan-
ordnungen’® und Wohnungszuweisungen”’
ab. Es konnen Kontakt-, Belastigungs- und
Betretungsverbote ausgesprochen sowie
die alleinige Nutzung einer Wohnung
geregelt werden. Dazu muss beim Familien-
gericht ein Antrag gestellt werden, in dem das
GCeschehene mit Beweismitteln vorgetragen
wird.

Schutzanordnungen begrinden sich bei
widerrechtlicher Verletzung des Korpers, der
Gesundheit, der Freiheit einer Person, zur
Abwehr von Verletzungen (Stichwort Wieder-
holungsgefahr) und auch bei Drohungen und
Nachstellung (Stalking). Sie gelten fur hausliche
Gemeinschaften unabhangig von Ehestand
oder sexueller Orientierung. Ein Schutzbedarf
kann auch bestehen, wenn sich Stalking-
Handlungen (gerade Uber soziale Medien
oder Anrufe) fortsetzen oder Begegnungen
an Aufenthaltsorten zu befUrchten sind. Dann
muss dies dem Gericht mit entsprechender
Begrundung plausibel gemacht werden.
Allerdings ist strategisch gut zu Uberlegen, ob
durch einen Antrag Hinweise auf den Aufent-
halt bekannt werden oder weitere Eskalation
eintritt.

Das Gericht kann Anordnungen erlassen, die
bestimmen, dass der Tater es unterlasst,

- die Wohnung zu betreten,

= sich in einem bestimmten Umkreis der
Wohnung aufzuhalten,

- bestimmte Orte aufzusuchen, an denen
die betroffene Person sich regelmafig
aufhalt, wie z. B. Arbeitsplatz,

siehe auch Kapitel ,Zivilrecht oder Strafrecht? - Wege vor Gericht bei Hauslicher Gewalt" und ,Eilschutzanordnung- Was ist das?"
Im Jahr 2012, also 10 Jahre nachdem das GewSchG in Kraft getreten ist, veréffentlichte der Deutsche Juristinnenbund e.V. eine Evaluation des GewSchCG.
(Deutscher Juristinnenbund eV [djb], 2012). Demnach wurden also vor allem gerichtliche MaBnahmen zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen beantragt.

§1GewSchG
§2 GewSchG
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https://www.djb.de/fileadmin/user_upload/presse/stellungnahmen/st12-09_Gewaltschutz.pdf

- Kontakt aufzunehmen (Telefon, E-Mail,
SMS, Messenger),

- ein Zusammentreffen herbeizufuhren.

Naherungsverbot: Tater durfen sich der
Betroffenen selbst, ihrer Wohnung, ihrer
Arbeitsstelle oder anderen Orten, an denen
sie sich regelmafig aufhalt, nur bis auf einen
gerichtlich angeordneten Umkreis nahern.

Kontaktverbot: Tater durfen keinen Kontakt
zU der Betroffenen aufnehmen, sei es etwa
durch Telekommunikation oder Uber Dritte.

Vorlaufige Uberlassung der gemeinsamen
Wohnung: Die Zuweisung der Wohnung bei
gemeinsam angemieteter Wohnung ist auf
hochstens sechs Monate befristet (mit
Verlangerungsoption).’®

Ausschlussgrunde liegen vor, wenn

2 nicht mit weiteren Verletzungen zu
rechnen ist,

- das Opfer nicht innerhalb von drei Mona-
ten nach der Tat die Uberlassung der
Wohnung von dem Tater verlangt, also
keine Aufforderung erfolgte bzw. kein
Antrag bei Gericht gestellt wurde,

> der Uberlassung der Wohnung schwer-

wiegende Belange des Taters entgegen-
stehen.

Mehr zum Thema:

VerstoRe gegen das Gewaltschutzgesetz kdn-
nen sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich
geahndet werden, wobei es schwer einschatz-
bar ist, ob der Tater sich an die ausgesproche-
nen Kontakt- und Naherungsverbote halt. Dies
ist vielmehr vom Tatertypus abhangig. Der Ver-
stol3 gegen eine gerichtliche Anordnung gem.
8§81, 2 GewSchG ist gem. § 4 GewSchG strafbar.
Voraussetzung ist, dass der Beschluss dem
Tater wirksam zugestellt wurde. Der Verstof3
kann mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe oder
Geldstrafe bestraft werden. Um Sanktionen zu
erwirken, kann beim Familiengericht ein An-
trag auf Androhung und Festsetzung von Ord-
nungsgeld oder Ordnungshaft gestellt werden.
Leider folgt dem die Praxis nur sehr selten.

Einem Antrag nach GewSchG mussen vorhan-
dene Beweismittel wie arztliche Atteste, eides-
stattliche Versicherungen von Augenzeug*in-
nen, evtl. die Wegweisung der Polizei oder eine
eigene eidesstattliche Versicherung” zur
Glaubhaftmachung beigefugt werden. Vielfach
wird im FrauenunterstUtzungssystem mit
verschiedenen Fragebdgen zum Risikoma-
nagement gearbeitet. Auch wenn sich Richter*-
innen mit standardisierten Gefahrdungstools
noch wenig auskennen, sollte trotzdem ver-
sucht werden, damit die Gefahrenprognose zu
untermauern.

Es muss keine Strafanzeige gegen den Tater
gestellt werden, um einen Antrag stellen zu
kénnen. Dies ist keine Voraussetzung fur die
Begrundetheit des Antrags, hilft aber bei der
Glaubhaftmachung des Sachverhalts. In
jedem Fall darf der Antrag nicht deshalb
abgelehnt werden, weil keine Strafanzeige
erstattet worden ist.

»> Formulare zur Beantragung zivilrechtlichen Schutzes nach dem Gewaltschutzge-
setz: Es gibt von den Amtsgerichten eigene Vordrucke, z. B. in Berlin: Formulare der
Rechtsantragstelle — Berlin.de; Justiz Sachsen: Antrag auf Erlass einer einstweiligen
Anordnung nach GewSchG. Je nach ortlicher Praxis ist es zu empfehlen, diese zu

nutzen.

s> BMFSFJI/BMJ (2024): Broschlre Mehr Schutz bei hduslicher Gewalt — Informationen
zum Gewaltschutzgesetz, verfugbar auf Deutsch, Englisch, Turkisch, Arabisch, Per-

sisch

> in den Anlagen: ,Arbeitsblatt: Verfahren nach Gewaltschutzgesetz nach hauslicher

Cewalt" in dieser Handreichung

§2 Abs. 2 GewSchG

Achtung: eine falsche eidesstattliche Versicherung ist strafbar mit einer Mindesthaftstrafe von einem Jahr.


https://www.berlin.de/gerichte/amtsgericht-kreuzberg/was-moechten-sie-erledigen/
https://www.berlin.de/gerichte/amtsgericht-kreuzberg/was-moechten-sie-erledigen/
https://www.justiz.sachsen.de/agdd/download/eA_GewSchG_Rev03.pdf
https://www.justiz.sachsen.de/agdd/download/eA_GewSchG_Rev03.pdf
https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/service/publikationen/mehr-schutz-bei-haeuslicher-gewalt-81936
https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/service/publikationen/mehr-schutz-bei-haeuslicher-gewalt-81936

Welches Gericht ist
zustandig?

Fur Verfahren nach dem GewSchG sind die
Familiengerichte sachlich zustandig. Fur die
ortliche Zustandigkeit sieht das Gewaltschutz-
gesetz einen sogenannten Wahlgerichts-
stand vor, das heif3t, es kann aus mehreren
Moglichkeiten (Tatort, Standort gemeinsamer
Wohnung oder Aufenthaltsort des Antrags-
gegners) gewahlt werden, an welchem Ge-
richt der Antrag gestellt wird.°

Eilschutzanordnung -
Was ist das?

Bei Gewaltschutzvorfallen muss in der Regel
schnellstens Schutz hergestellt werden,
sodass meistens eine ,einstweilige Anord-
nung* im Eilverfahren beantragt und erlas-
sen wird. Dem erhdhten SchutzbedUrfnis des
Opfers wird die Dauer eines gewdhnlichen
Gerichtsverfahrens nicht gerecht. In Fallen
hauslicher Gewalt liegt meist eine fortdauern-
de Gefahrdung vor. Diese nimmt insbesonde-
re dann stark zu, wenn sich das Opfer von der
gewalttatigen Person trennt oder trennen will.

Das Verfahren der einstweiligen Anordnung
ist ein selbststandiges Verfahren. Es ist nicht
von der Einleitung eines Hauptsacheverfah-
rens abhangig. Dieses kann gleichzeitig oder
spater betrieben werden. Das ist in der Praxis
aber eher selten und auch nicht zu empfeh-
len, da dort wegen anderer Beweisregeln
Mittel zur Glaubhaftmachung nicht mehr
ausreichen.

Ob ein Antrag auch erst nach langerer Zeit
gestellt werden kann (z. B. erst nach Ablauf
der Wegweisung oder nach langerer Abwe-
senheit), hangt vom Fall ab. Mit der Begrun-
dung, dass es keinen kurzfristigen Termin bei
dem*der Rechtsanwalt*in oder Beratungsstel-
le gegeben hat, kann die Zeit auf etwa vier
Wochen seit dem Gewaltvorfall ausgedehnt
werden.®' Diese Begrundung muss durch das
Gericht jedoch nicht akzeptiert werden.

§ 211 FamFG.

Eine Antragstellung nach ¥ bis 1Jahr wird in
jedem Fall zu spat sein. Auch wird teilweise
durch die Gerichte keine Notwendigkeit einer
Schutzanordnung mehr gesehen, wenn ein
Frauenhausaufenthalt besteht. Entsprechen-
de Ablehnungen der Aufnahme eines solchen
Antrags durch die Rechtsantragstelle sollten
nicht hingenommen werden, da die Rechts-
pfleger*innen daruber nicht zu entscheiden
haben.

Wegen der Eilbedurftigkeit bietet es sich an,
zunachst zur Rechtsantragstelle beim Ge-
richt®? zu gehen und dort den Antrag bzw. die
Antrage zu stellen. Dolmetschen ist in der
Rechtsantragstelle gesetzlich nicht vorgese-
hen bzw. kein Standard. Dass Frauen mit
Migrationserfahrung mit der Begrindung, sie
kdédnnten nicht genug Deutsch sprechen,
abgewiesen werden, ist abzulehnen. Da die
Gerichtssprache jedoch Deutsch® ist, muss
sich die antragstellende Person selbst um
eine entsprechende UnterstUtzung bemuhen
bzw. sollte das Hilfesystem hier Begleitung
oder (technische) Unterstitzung® anbieten.
Good practice: In Bremen wird dieser Service
gewahrleistet und mit dem ,rechtlichen
Gehor” begrundet.

Auch eine Kinderbetreuung (oder deren
KostenUbernahme) fur die Zeit der Antragstel-
lung kann vom Gericht nicht erwartet werden.
Einige gréRere Gerichte bieten fur die Zeit
einer Gerichtsverhandlung einen Kinderauf-
enthaltsbereich mit Betreuung an.®® Es ist
vorher abzuklaren, ob diese auch fur den
Besuch der Rechtsantragstelle genutzt wer-
den kann.

Antrage bzw. gerichtliche Anordnungen nach
dem GewSchG kénnen auch in spateren
Gerichtsverfahren ein Beleg von stattgefunde-
ner Gewalt sein. Insbesondere, wenn Kinder
mit im Haushalt leben, empfiehlt es sich
einen Antrag zu stellen, da dieser in Kind-
schaftsverfahren relevant sein kann.

Achtung: Dies ist keine fixe und im Gesetz vorgegebene Frist, sondern ein Erfahrungswert aus der anwaltlichen Praxis.
82 Die Offnungszeiten finden sich auf den jeweiligen Internetseiten der Gerichte. Sollte die Rechtsantragsstelle nicht erreichbar sein, muss Uber den*die Di-
rektor*in des Amtsgerichts eine Erreichbarkeit eingefordert werden. Die Rechtsantragsstelle dient der Wahrung des rechtlichen Gehdrs und muss daher in

einem angemessenen Rahmen dem Publikum offenstehen.
§184 Satz 1 Gerichtsverfassungsgesetz (GVQ)

Mittlerweile gibt es digitale oder technische Angebote, die eine schnelle und relativ genaue Sofort- bzw. Simultantbersetzung ermaoglichen. Berichtet wurde
von Vasco-Translator. (Achtung: ausdrucklich keine Produktwerbung oder Garantie fur eine gute Anwendungspraxis!)
Zum Beispiel gibt es ein spezielles Kinderhaus im Familiengericht Berlin Tempelhof-Kreuzberg.
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Praxisfragen zur
Antragstellung

Schwierig ist die konkrete Ortsangabe fur ein
Naherungsverbot, wenn die Anschrift oder der
Wohnort geheim bleiben sollen. Hier ist bei
der Formulierung des Antrags eine Verbotszo-
ne anzugeben, z. B.: ,Der Antragsgegner darf
sich nicht bis auf 50 m ndhern, wenn er die
Antragstellerin antrifft. Der Abstand ist bei
einem zufdlligen Zusammentreffen unver-
zuglich wiederherzustellen.”

Beim Einsatz hauslicher Gewalt und anschlie-
Bender Wegweisung soll die Polizei den Tater
fragen, wo er hingeht. Teilt er dies nicht mit,
bei Falschangaben oder Anderung seines
Aufenthaltsorts, stellt sich das Problem, dass
der Beschluss ihn nicht erreicht. Es braucht
jedoch einen féormlichen Zustellnachweis.
Ohne Zustellung des Beschlusses kann ein
Verstof3 nicht strafrechtlich geahndet werden.
Der Beschluss kann trotzdem erlassen wer-
den. Bei Zustellungsproblemen ist eine Anfra-
ge bei der Meldebehdrde, im Bekanntenkreis
oder Uber die Polizei moglich. Es kann z. B.
auch die Arbeitsstelle des Taters als Zustel-
lungsort angegeben werden. Auch kreative
Ideen mit Uberraschungseffekt sind zulassig:
Ein*e Richter*in hatte in einem Fall den
Gegner einfach Uber das Handy angerufen
und ihn gefragt, wo er erreichbar sei.

Wann braucht es eine
rechtliche Vertretung?

Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz
unterliegen nicht dem Anwaltszwang, der
sonst haufig in Familiensachen gilt. Die
Beantragung und auch eine etwaige Anho-
rung konnen also ohne anwaltlichen Bei-
stand erfolgen.

Spatestens, wenn es einen Termin zur mund-
lichen Verhandlung gibt und/oder der An-
tragsgegner anwaltlich vertreten wird, sollte
ein*e Rechtanwalt*in hinzugezogen werden,
da die Anhérung gut vorbereitet werden sollte
und wahrend dieser juristische Unterstutzung
vorteilhaft ist.

Wie geht die
Polizei vor?

Die Polizei handelt nicht nach dem GewSchgG,
sondern nach Polizei- und Ordnungsrecht.®®
Im Zuge der EinfUhrung des Gewaltschutzge-
setzes wurden auch die Polizeigesetze der
einzelnen Bundeslander angepasst, sodass
Polizist*innen bei Einsatzen hauslicher Gewalt
dem Gewalttater eine Wegweisung fiir etwa
10-14 Tage aussprechen kénnen.®” Diese
Wegweisung kann ohne Antrag der gewalt-
betroffenen Person erfolgen, ist nicht vom
Willen der gefahrdeten Person anhangig und
beruht auf der Gefahrdungseinschatzung der
Polizei.?® Sie kann auf Antrag der gefahrdeten
Person verlangert werden, insbesondere
wenn diese einen Antrag nach Gewaltschutz-
gesetz beim Familiengericht stellt (siehe
Abbildung im Anhang).

Wird die Polizei in Fallen hauslicher Gewalt
gerufen (von der Betroffenen, ihren Kindern
oder Dritten, z. B. Nachbar*innen), wird sie
den Sachverhalt aufklaren, vorzugsweise die
Beteiligten getrennt anhéren, sich um Kin-
der kimmern und polizeiliche MaBnahmen
ergreifen. Das kann einerseits so aussehen,
dass ein Platzverweis oder eine Wegweisung
gegenuber der tataustbenden Person erfolgt,
oder andererseits, dass die Beamt*innen die
Flucht in ein Frauenhaus anraten. Eine Kontrol-
le, ob die GewaltschutzmaBnahmen eingehal-
ten werden, erfolgt im Anschluss jedoch nicht.

In einigen Bundeslandern wird nach dem
Einsatz eine (Kinder-)Interventionsstelle einbe-
zogen, entweder durch Weitergabe der Daten
der Betroffenen (je nach Regelung auch nur
bei einem entsprechenden Einverstandnis)
oder durch eine Information Uber die Moglich-
keit einer Kontaktaufnahme. Dadurch soll eine
Beratung und UnterstUtzung der Betroffenen
fUr weitere Schritte (z. B. Antrage nach dem
Gewaltschutzgesetz) erfolgen.

Vergleichstabelle zur polizeilichen Wegweisung in den Polizeigesetzen der Lander: EB_159.pdf, S.17.
Die Dauer der Wegweisung variiert je nach Bundesland. In einigen Bundeslandern kann diese fur bis zu vier Wochen ausgesprochen werden.

Kotlenga, S., Gabler, A. und Nagele, B, 2023, S.13.


https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_159.pdf

Sind Kinder beim Einsatz anwesend, ist die
Polizei meist dazu verpflichtet, das értliche
Jugendamt zu informieren. Kinder stehen als
Zeug*innen unter dem besonderen Schutz
der Istanbul-Konvention® und durfen ohne
das Einverstandnis der sorgeberechtigten
Personen nicht befragt werden. Dabei ist
zwischen einer formellen Aussage und spon-
tanen AuBerungen zu differenzieren. Nie-
mand soll in Deutschland gezwungen wer-
den, gegen nahe Verwandte auszusagen. Das
Aussageverweigerungsrecht soll Zeug*innen
vor der schwierigen Situation bewahren,
entweder die Unwahrheit sagen oder einen
Angehdrigen durch eine wahre Aussage
belasten zu mussen. Dies gilt auch fur Kinder.*©

Kinder durfen bei Polizeieinsatzen befragt
werden, jedoch nur unter besonderen Bedin-
gungen, die ihren Schutz gewahrleisten. Sie
haben besondere Rechte, wie das Recht auf
die Anwesenheit eines Elternteils oder ei-
nes*einer Anwalts*Anwaltin, und die Befra-
gung muss kindgerecht erfolgen. Die Polizei
ist angehalten, die Befragung nur durchzu-
fUhren, wenn dies fUr die Ermittlung notwen-
dig ist und sie das Kind nicht Ubermafig
belastet. Teilweise ist festzustellen, dass die
Polizist*innen die anwesenden Kinder zu den
Gewaltvorkommnissen befragen.

Mehr zum Thema:

AufB3er ungefragt abgegebenen Spontanaufe-
rungen durfen Antworten der Kinder in
spateren gerichtlichen Verfahren nicht ver-
wertet werden. Wenn Aussagen der Kinder
die Gewaltvorkommnisse stUtzen, sollten sie
im spateren gerichtlichen Verfahren genutzt
werden, da die Kinder dann nicht noch einmal
befragt werden mussen. Sind die Aussagen
unbrauchbar, sollte auf das Verwertungsver-
bot hingewiesen werden.

In Vorbereitung der Antragstellung sollte eine
etwa erfolgte zeugenschaftliche Vernenmung
der Kinder bei der Polizei mit der Antragstelle-
rin erortert werden und vorsorglich dem
Gericht gegenuber kenntlich gemacht wer-
den. Damit wird das Gericht aufmerksam
gemacht und die Kinder werden nicht erneut
in einen Loyalitatskonflikt gebracht.

> Stiller, Neubert in: Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V., For-
schungsbericht Nr. 159, 2020: Partnerschaftliche Gewalt in Familien mit Kindern —

Was passiert nach einer polizeilichen Wegweisungsverfugung?

> Gabler, Gérgen, Kotlenga, Nagele und Nowak, 2016: Polizeiliche Wegweisung und

zivilrechtlicher Gewaltschutz in Fallen von Nahraumgewalt — die Situation von Frau-
en mit spezifischen Bedarfen. L anderbericht Deutschland.

» EU-Projekt ,Improdova“ 2025: Factsheet: Kinder und Jugendliche beim Polizeieinsatz

IK, Art. 26

Hinweise zur Gestaltung der Polizeieinsatze bei hauslicher Gewalt finden sich zT. in landesspezifischen Leitfaden, z. B. fur Thiringen: Leitlinien hausliche Ge-

walt.
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https://polizei.thueringen.de/fileadmin/Thueringer_Polizei/polizei/Thueringer_Polizei-Portal/lpd/Polizeiliche_Praevention_Lebenslagen/Haeusliche_Gewalt/231215_Leitlinien_Haeusliche_Gewalt_Stand_2023__final_.pdf
https://polizei.thueringen.de/fileadmin/Thueringer_Polizei/polizei/Thueringer_Polizei-Portal/lpd/Polizeiliche_Praevention_Lebenslagen/Haeusliche_Gewalt/231215_Leitlinien_Haeusliche_Gewalt_Stand_2023__final_.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_159.pdf
https://snap-eu.org/report/Report_Germany.pdf
https://snap-eu.org/report/Report_Germany.pdf
https://snap-eu.org/report/Report_Germany.pdf
https://training.improdova.eu/wp-content/uploads/2021/05/Fact_Sheet_Kinder_und_Jugendliche_beim_Polizeieinsatz.pdf
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Was ist, wenn Kinder
mitbetroffen sind?

Kinder unterliegen in der Regel nicht dem
Schutz des Gewaltschutzgesetzes, da § 3
GewSchG Personen unter elterlicher Sorge
ausschlief3t. Dieser stellt klar, dass §§ 1 und 2
GewSchG im Fall, dass sorgeberechtigte
Personen entsprechende Taten gegenuber
Kindern begehen, nicht greifen und verweist
auf die kindschaftsrechtlichen Vorschriften
des BGB.”' Kinder haben also nicht unmittel-
bar die Méglichkeit, eigene Antrage auf
Kontakt- oder Naherungsverbot zu stellen. Sie
profitieren indirekt durch Antragstellung des
betroffenen Elternteils auf Annaherungsver-
bot an Wohnung, Schule, Kindertageseinrich-
tung oder ahnlichen Orten, an denen sich die
Kinder aufhalten, vom Schutz des GewSchG.
Bei Taten, die durch Sorgeberechtigte gegen-
Uber Kindern begangen werden, z. B. Miss-
handlung durch einen gewalttatigen Eltern-
teil, kdnnte die Mutter aber fur die Kinder
nach § 3 GewSchG in Verbindung mit §§ 1666f.
BGB ein Kontakt- und Naherungsverbot
beantragen.”?

Grundsatzlich greifen fur Kinder die Schutz-
normen des Kindschaftsrechts: Kinder kdnnen
durch das zustandige Familiengericht auch
von Amts wegen nach § 1666 BGB geschutzt
werden, indem ebenso Wegweisungen eines
gewalttatigen Elternteils erwirkt werden.* In
diesen Kinderschutzverfahren hat das Ge-
richt unverziuglich den Erlass einer einstweili-
gen Anordnung zu prufen; bei einer akuten
Kindeswohlgefahrdung kann diese Anord-
nung ohne vorherige Anhérung der Beteilig-
ten ergehen.

Auch Personen, Gruppen und Mitarbeiter*in-
nen von Einrichtungen, die von der Gefahrdung
von Kindern durch hausliche Gewalt wissen,
kdédnnen ein gerichtliches Verfahren anregen,
ebenso wie das betroffene Kind selbst — gege-
benenfalls mit Hilfe einer dritten Person.**

Nach den polizeilichen Dienstanweisungen soll
das Jugendamt informiert werden, wenn bei
Einsatzen hauslicher Gewalt Kinder angetrof-
fen werden oder es Anzeichen gibt, dass in der
Wohnung auch Kinder leben.

91 881666, 16663, 1684 Abs. 4 BGB

Im Rahmen eines Gewaltschutzverfahrens
beim Familiengericht wird jedenfalls bei einem
Antrag auf Wohnungszuweisung das Jugend-
amt angehort. Das Gericht teilt seine im Ge-
waltschutzverfahren getatigten Anordnungen
der zustandigen Polizeibehdrde mit. Sind auch
andere Stellen wie z. B. Schulen oder Kitas
betroffen, hat das Gericht auch diesen die
Entscheidung mitzuteilen.®®

92 Inder rechtswissenschaftlichen Debatte zum Thema finden sich Perspektiven, die die Herausnahme der Kinder aus dem GewSchG kritisch sehen, vor allem
im Hinblick auf deren Grundrecht auf Gleichbehandlung in Artikel 3 GG und kérperliche Unversehrtheit in Artikel 2 GG. vgl.: Kéhler, 2012.

93 §1666 Absatz 3 Nr. 3, § 1666a Absatz 1 BGB.
94 Naheres dazu im Kapitel 5.

BMSFSFJ] (2024): Mehr Schutz bei hauslicher Gewalt, S. 26. Siehe auch § 216 a FamFC.



https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/94308/a780d466bb9e609f5788caa8f431ebfd/mehr-schutz-bei-haeuslicher-gewalt-data.pdf

Bedeutung fur das Sorge-
und Umgangsrecht

Antragen nach dem Gewaltschutzgesetz wird
haufig mit der Einschrankung stattgegeben,
dass das Umgangsrecht des Vaters nicht
beeintrachtigt wird. Auf diese Weise wird
sowohl der Gewaltschutz als auch die Vorgabe
des absoluten Schutzes von Mutter und Kind
bei Gewaltvorfallen — wie es Art. 31 der IK
bestimmt — eingeschrankt.

Mehr zum Thema:

s> BuUndnis Istanbul-Konvention, 2021: Alternativbericht zur Umsetzung des Uberein-
kommens des Europarats zur Verhitung und Bekampfung von Gewalt gegen Frau-

en und hauslicher Gewalt

s> Bundnis Istanbul-Konvention, 2025: Alternativbericht zur Umsetzung des Uberein-
kommens des Europarats zur VerhUtung und Bekampfung von Gewalt gegen Frau-

en und hauslicher Gewalt

> Rupp, 2005: Rechtstatsachliche Untersuchung zum Gewaltschutzgesetz
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https://www.buendnis-istanbul-konvention.de/wp-content/uploads/2021/03/Alternativbericht-BIK-2021.pdf
https://www.buendnis-istanbul-konvention.de/wp-content/uploads/2021/03/Alternativbericht-BIK-2021.pdf
https://www.buendnis-istanbul-konvention.de/wp-content/uploads/2021/03/Alternativbericht-BIK-2021.pdf
https://www.buendnis-istanbul-konvention.de/
https://www.buendnis-istanbul-konvention.de/
https://www.buendnis-istanbul-konvention.de/
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Welche Auswirkungen
haben Migration &
Asylrecht im Verfahren?

Das Gewaltschutzgesetz gilt fur alle in
Deutschland lebenden Personen. Allerdings
besteht bei Frauen mit Migrationserfahrung
haufig eine Abhangigkeit von ihrem Ehe-
mann, solange ihr Aufenthaltsstatus von ihm
abgeleitet wird. Grundsatzlich muss eine Ehe
vor einer Trennung drei Jahre bestanden
haben, um ein ehegattenunabhangiges
Aufenthaltsrecht zu erhalten.’® So kdnnte
ein Gewaltschutzverfahren auf eine Trennung
vom Ehemann hindeuten, die bei einem
ehegattenabhangigen Aufenthaltsrecht die
Dauer der Ehebestandszeit gefahrden konnte.
Auch wenn es behdérdliche Hinweise auf
besondere Harteregelungen fur diese Falle
gibt, lasst sich fur die jeweilige Ermessensaus-
Ubung haufig keine verlassliche Prognose
erstellen. Hier muss mit der Betroffenen genau
besprochen werden, dass das Aufenthaltsrecht
gefahrdet werden kann. Es empfiehlt sich eine
aufenthaltsrechtliche Beratung. Die Entschei-
dung, ob dennoch wegen der erheblichen
Gefahr fur Leib und Leben Gewaltschutzmalf3-
nahmen eingeleitet werden mussen, muss die
betroffene Frau bei guter Unterstutzung selbst
treffen.®”

§ 31 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Was ist, wenn der Tater
sich nicht an die
Anordnung hait?

Bei einem Versto3 gegen eine Anordnung
nach § 1 GewSchG kann die Polizei gerufen
werden, die in einer sog. Gefahrderansprache
den Tater auf die Verpflichtungen aus dem
Beschluss hinweisen wird, sofern er noch
angetroffen wird. Sie kann auch eine Anzeige
wegen des strafbaren VerstoBes laut § 4
GewSchG aufnehmen. Zivilrechtlich kann beim
Gericht der Entscheidung ein Ordnungsgeld
oder Ordnungshaft beantragt werden. Dieses
Verfahren setzt erneut die Vorlage von Bewei-
sen voraus, welche die Tathandlungen des
VerstofRes belegen. Auch wird dieser Antrag
nicht im Eilverfahren behandelt. Eine effektive
Abschreckung wird damit selten erreicht.
Diese Umstande mussen bei hochaggressiven
Tatern einkalkuliert und in einem Sicherheits-
konzept berlcksichtigt werden.

Eine Trennung vom gewalttatigen Ehepartner verbunden mit Schutzanordnungen nach dem GewSchG innerhalb der ersten drei Jahre (in denen es kein
eigenstandiges Aufenthaltsrecht fUr auslandische Ehegatten gibt), fihrt nach Angaben des BMFSFJ ,in der Regel nicht zu einem Verlust des Aufenthalts-
rechts. Die Entscheidung des Familiengerichts sollte der Auslanderbehoérde vorgelegt werden, da sie ein wichtige Entscheidungsgrundlage fur die Annah-
me eines Hartefalls nach § 31 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz darstellt. vgl. BMSFSFJ, 2024, S. 31f.



Tipps fur die Beratung

Berater*innen, die Frauen bei hauslicher
Gewalt unterstUtzen oder im Kontext des
Gewaltschutzgesetzes tatig sind, kdnnen mit
gezielten Tipps ihre Beratung wirksam und
hilfreich gestalten.

- Vertraulichkeit wahren: Alles, was in der
Beratung besprochen wird, bleibt ver-
traulich. Die Betroffenen mussen sich
sicher fuhlen, offen zu sprechen.

- Individuelle Gefahrdung klaren: Helfen
Sie Betroffenen, die eigene Gefahrdungs-
situation realistisch einzuschatzen. Dies
ist Grundlagenarbeit fur den nachsten
Schritt, z. B. Sicherheitsplanung und
Antragsformulierung.

- Umfassende Information geben: Erklaren
Sie das Gewaltschutzgesetz und die mog-
lichen Schutzmafnahmen. Unterstltzen
Sie beim Ausfullen von Antragen und
erlautern Sie die nachsten Schritte.

- Sicherheitsplanung erstellen: Entwickeln
Sie gemeinsam mit der Betroffenen
einen individuellen Sicherheitsplan (z. B.
Fluchtwege, Notrufnummern, wichtige
Dokumente griffbereit halten).

- UnterstUtzung bei Behdérdengangen:
Begleiten Sie — wenn notig — zum Gericht,
zur Polizei oder zum Jugendamt. Viele
Betroffene flUhlen sich in diesen Situatio-
nen Uberfordert oder angstlich. Auch
Ubersetzungshilfen bzw. Dolmetsch-Leis-
tungen sind sinnvoll.

- Vernetzung nutzen: Vermitteln Sie bei
Bedarf den Kontakt zu weiteren Hilfean-
geboten wie Frauenhausern, Thera-
peut*innen, Rechtsanwalt*innen oder
Sozialberatungen.

- Sprache und Kultur bertcksichtigen:
Beachten Sie besondere Bedarfe von
Frauen mit Migrationserfahrungen (z. B.
Aufenthaltsrecht, Sprachbarrieren) und
nutzen Sie mehrsprachige Infomaterialien.

- Kinderschutz beachten: Sollte ein Kind

mitbetroffen sein, geben Sie Hinweise auf
das Jugendamt oder weisen auf entspre-
chende Unterstutzungsangebote fur
Kinder hin.

Ermutigen und begleiten: Starken Sie die
Handlungsfahigkeit und Selbstbestim-
mung der Betroffenen. Das Tempo und
die Entscheidung, wie es weitergeht,
bestimmt die Frau selbst.
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Sorgerecht im Kontext
von Frauenhausarbeit

Das Gesetz geht zunachst davon aus, dass
Eltern das grundgesetzlich geschutzte Recht
und die Pflicht haben, fur ihr minderjahriges
Kind zu sorgen. Eheleuten steht das ge-
meinsame Sorgerecht gesetzlich zu; nicht
miteinander verheiratete Eltern kdnnen eine
Sorgeerklarung® abgeben. Auch bei einer
Trennung wegen Gewaltvorfallen (polizei-
liche oder familiengerichtliche Wegweisung,
Flucht ins Frauenhaus) andert sich an den
Befugnissen der Eltern zur AusUbung des
gemeinsamen Sorgerechts nichts. Insbeson-
dere wesentliche Entscheidungen wie z. B.
Gesundheitsversorgung, Beschulung und bei
wem das Kind (im Falle einer Trennung) lebt,
mussen gemeinsam getroffen werden.

Wenn bei nicht nur voribergehendem Ge-
trenntleben keine Einigung, z. B. Uber den
Aufenthaltsort des Kindes, gefunden wird,
muss eine gerichtliche Entscheidung Uber die
Ubertragung der elterlichen Sorge oder von
Teilbereichen, wie dem Aufenthaltsbestim-
mungsrecht, herbeigefuhrt werden. Bei einer
Trennung nach hauslicher Gewalt werden
Elternrechte Uber gemeinsame Kinder dabei
regelmafig seitens des gewalttatigen Sorge-
berechtigten als Druckmittel zur Fortsetzung
zumindest psychischer Gewalt genutzt und
Kinder instrumentalisiert.

Die Sorgeerklarung kann beim Jugendamt des Wohnorts kostenlos abgegeben werden, entweder gemeinsam Ubereinstimmend oder durch zwei separate
Erklarungen. Bei einem*einer Notar*in kann ebenfalls eine Sorgeerklarung beurkundet werden, wobei Kosten entstehen. Am Geburtsort des Kindes wird
die Sorgeerklarung in einem Sorgeregister hinterlegt. Ohne eine solche gemeinsame Erklarung kann eine allein sorgeberechtigte Mutter ihre alleinige Ver-
tretungsbefugnis durch eine sog. Negativbescheinigung aus dem Sorgeregister des Jugendamts am Geburtsort des Kindes nachweisen.
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Gemeinsame oder
alleinige elterliche Sorge
nach hauslicher Gewalt?

Die elterliche Sorge soll auch im Fall der Tren-
nung grundsatzlich von beiden Eltern weiter-
hin gemeinsam ausgeubt werden.?® Aufgrund
des hohen verfassungsrechtlichen Ranges des
Elternrechts hat es einen besonderen Stellen-
wert: Die Pflege und Erziehung von Kindern
sind nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz
(GG) das natiirliche Recht und die vorrangi-
ge Pflicht der Eltern. Der Staat hat dabei die
Aufgabe, Eltern zu unterstltzen und Uber die
Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwor-
tung zu wachen (sog. staatliches Wachter-
amt'©9),

Bei hauslicher Gewalt gelten bis dato kei-
ne besonderen gesetzlichen Regelungen.

In der gerichtlichen Praxis wird deshalb hier
auch haufig nicht ausreichend darauf Bezug
genommen. Bei einer gewaltgepragten Bezie-
hung zeigen Erfahrungswerte, dass der Vater
nicht ohne Weiteres mit einer ,Mitnahme’ der
Kinder einverstanden ist. Er wird sich in der
Uberwiegenden Zahl der Falle an den weite-
ren Fragen der Kindererziehung nicht oder
nicht konstruktiv beteiligen. Auch besteht

bei einem regelmafig vorliegenden Macht-
und Kontrollverhaltnis keine Augenhdhe zur
Regelung von Belangen der Kinder. Dieser
Erkenntnis folgen die derzeitige Rechtslage
und Rechtsprechung nicht. Erst langsam und
noch vereinzelt zeigen sich erste Gerichtsent-
scheidungen'”’, die im Lichte der IK und mit
Blick auf wissenschaftliche Studien'®? zuguns-
ten des gewaltbetroffenen Elternteils und

des Kindeswohls argumentieren. So hat das
Oberlandesgericht Bremen 2025 entschieden:
,Dem gewaltbetroffenen Elternteil kann auch
in der Regel eine Restkooperation mit dem
gewalttatigen Elternteil nicht zugemutet
werden, so dass selbst eine umfdangliche Sor-
gerechtsvollmacht nicht akzeptiert werden
muss.“1%%

§1687 BGB
O Art.6Abs. 2 Satz2 GG
] Meysen, 2021, S. 58.
ebd., S.52.
5 OLG Bremen, Beschl. v.10.07.2025 (4 UF 38/25)
%4 §1687 Abs.1BGB

10
10
10
10.
10

Orientierungspunkt sorgerechtlicher Ent-
scheidungen ist das im Gesetz nicht naher
definierte ,Kindeswohl®. Zur Bestimmung des
Kindeswohls gibt § 1697a BGB Abwagungs-
kriterien vor. Wichtige Gesichtspunkte des
Kindeswohls sind die Bindungen des Kindes
zu seinen Bezugspersonen, der Grundsatz von
Forderung und Kontinuitat, die Erziehungs-
eignung der Eltern sowie der Kindeswille.

Entscheidungsbefug-
nisse getrenntlebender
Eltern bei gemeinsamer
Sorge

Das Gesetz geht davon aus, dass auch nach
einer Trennung die gemeinsame Ausubung
des Sorgerechts dem Kindeswohl am besten
entspreche. Alle Entscheidungen, die fur das
Kind von erheblicher Bedeutung sein kdnnen,
mussen demnach einvernehmlich bzw. mit
Zustimmung getroffen werden. Der Elternteil,
bei dem sich das Kind mit Einverstandnis des
anderen Elternteils gewdhnlich aufhalt (Le-
bensmittelpunkt), darf jedoch in Angelegen-
heiten des taglichen Lebens allein entschei-
den (sog. Alltagssorge).'*“

Was mussen getrenntlebende Eltern bei
gemeinsamer elterlicher Sorge gemeinsam
entscheiden? Was kann der hauptbetreuende
Elternteil, also z. B. eine Mutter im Frauen-
haus, allein entscheiden? Die nachfolgende
Ubersicht bietet eine Orientierung darUber.


https://www.oberlandesgericht.bremen.de/sixcms/media.php/13/4-UF-25-038%20anonymisiert.pdf

Entscheidungsbefugnisse bei geteiltem Sorgerecht

Bereich

Gemeinsame Entscheidung der
Eltern nétig

Alleinentscheidung des
betreuenden Elternteils

Aufenthalt & Urlaub

Kindesbetreuung,

Schule & Ausbildung

Gesundheit

Erndhrung

Name & Status

Religion

Vermoégenssorge

Sonstige Fragen der
Personensorge

Wah!| des Wohnorts,
Aufenthaltsbestimmung

Auswanderung, Umzug ins Aus-
land, Reisen ins Ausland, die [anger
als gewohnlich dauern oder wo
Gefahren (Krieg, gesundheitliche
Risiken) drohen

Wahl des Betreuungsmodells,

Art, Ort, Umfang und Wechsel der
Fremdbetreuung, Schulwechsel,
Wechsel in ein Internat, Auswahl
Schule, Teilnahme an Klassenfahrt
oder Austauschprogramm, Ein-
schulungsalter, Versetzungsent-
scheidungen, Wahl einer Ausbil-
dung/eines Berufs

Operationen, Impfungen,
chronische Erkrankungen,
Psychotherapie, Kieferregulierung

Beachtung religioser Speisevor-
schriften, Grundentscheidung wie
vegane oder zuckerfreie Ernah-
rung

Namens- und Abstammungsfra-
gen, Erwerb/Verlust der Staatsan-
gehorigkeit

Religiose Erziehung, Teilnahme
am Religionsunterricht, Vornahme
religioser Rituale

Anlage des Vermdgens, Erbschaf-
ten des Kindes, Geltendmachung
von Sozialleistungen fur das Kind

Zeitintensive und gefahrliche Frei-
zeitbeschaftigungen, Darstellung
des Kindes im Internet, grundsatz-
liche Mediennutzung des Kindes

(Urlaubs-)Reiseziel im Inland und
Ausland (sofern kein Krisengebiet)

Schulalltag, Abholung des Kindes
von Kita oder Schule'®®, Teilnahme
am Schulausflug oder Schulchor,
Schreiben einer Entschuldigung,
Zeugnisunterschrift

Gewohnliche medizinische Ver-
sorgung, Routinebehandlungen,
Vorsorge (U-Untersuchungen),
Nachsorgeuntersuchungen

Essensfragen bei konkreten
Mahlzeiten

Konkreter Besuch von Gottes-
diensten

Aber: grundgesetzlich garantierte
Religionsfreiheit, d.h. dass Kinder
ab 14 Jahren diese Dinge allein
entscheiden durfen.

Taschengeld oder kleine Geldge-
schenke

Schlafenszeit, Umgang mit
Freund*innen, Zeiten fur Fern-
seh-/Medienkonsum, Freizeitge-
staltung, Kleidung, Haarschnitt

D5 OLG Bremen Beschl. v. 01.07.2008 (4 UF 39/08), Leitsatz (amtlich): ,Die Frage, wer das Kind vom Kindergarten, Hort oder der Schule abholen und in den

Haushalt des betreuenden Elternteils begleiten darf, betrifft eine Angelegenheit des taglichen Lebens. Sie kann daher von dem rechtmafig betreuenden
Elternteil bei gemeinsamer elterlicher Sorge allein entschieden werden.”
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https://openjur.de/u/31927.html
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Mehr zum Thema:

>  www.stark-familie.info: Checkliste: Trennung und Scheidung

>  www.stark-familie.info: Trennung rechtlich durchdenken: Entscheidungsbefugnisse
getrenntlebender Eltern bei gemeinsamer Sorge

> www.stark-familie.info: Beratung von Eltern bei laufendem Sorge- oder Umgangs-

verfahren vor dem Familiengericht

Wie wird das Aufent-
haltsbestimmungsrecht
beantragt?

Das Aufenthaltsbestimmungsrecht (ABR) als
Teil der gesamten elterlichen Sorge eréffnet
die Befugnis, den Aufenthaltsort des Kindes
zu bestimmen. Kann Uber diese Frage keine
Einigung erzielt werden, muss eine gericht-
liche Entscheidung herbeigefuhrt werden.
Leben die Eltern noch zusammen, erfolgt die
Entscheidung im Rahmen des § 1628 BGB

bei Meinungsverschiedenheiten Uber eine
bestimmte Angelegenheit und solche von er-
heblicher Bedeutung. Liegt bereits eine Tren-
nung vor, muss ein Antrag nach § 1671 Abs. 1
Satz 1 BGB gestellt werden. Welche Norm
angewendet wird, ist fur die Beratung nicht
erheblich, da das Gericht eine Einordnung
vornimmt. Vielmehr ist zu besprechen, ob
die bestehende Situation als Getrenntleben
verstanden wird oder doch ein Versbhnungs-
und Ruckkehrwille besteht.

Der*diejenige, bei der*dem das Kind infolge
Zustimmung oder einer gerichtlichen Uber-
tragung dieses Rechts lebt, kann dann zu-
mindest die Entscheidungen des taglichen
Lebens fur das Kind allein treffen.

Zieht eine Mutter ins Frauenhaus, wird sie in
der Regel das ABR beantragen, schon, um
sich nicht dem Vorwurf der Kindesentziehung
auszusetzen und um handlungsfahig in Be-
zug auf die Belange des Kindes zu sein. In der
Praxis wird dieses Verfahren auch eingeleitet,
da dies die Sozialleistungsbehorden wegen
weiterfUhrender Antrage erwarten. Einzube-
ziehen ist dennoch die Uberlegung, den Auf-
enthaltsort so lange wie maéglich zu schutzen.

Es ist empfehlenswert, sich fruhzeitig mit
dem Jugendamt in Verbindung zu setzen und
die Gewalt und deren Folgen, insbesondere
fUr die Kinder, zu schildern. Dabei kann ruck-
gemeldet werden, inwieweit sich die Kinder
nach der Flucht ins Frauenhaus positiv entwi-
ckelt haben. Eine entsprechende Stellungnah-
me durch die Berater*innen kann direkt an
das Jugendamt oder Gericht geschickt oder
in Absprache Uber den*die Rechtsanwalt*in
Ubermittelt werden. Wegen der Schweige-
pflicht der Sozialarbeiter*innen sollte dieses
Vorgehen mit der Betroffenen abgesprochen
und schriftlich das Einverstandnis eingeholt
werden. In jedem Fall sollte dem Jugendamt
am Herkunftsort mitgeteilt werden, dass die
Kinder wohlbehalten sind. Es ist auch hilfreich,
sich an die Polizei zu wenden, um der Suche
bei Vermisstenanzeigen aktiv zu begegnen.

In der Frauenhauspraxis taucht regelmaBig
die Frage des vaterlichen Einverstindnisses
zu einer Kita- oder Schulanmeldung auf.
Zwar gehen Schulpflicht und Sicherheit vor,
aber rechtlich ist eine alleinige Unterschrift
der Mutter schlecht zu begrinden, da kei-

ne Alltagsangelegenheit vorliegt. Auch eine
Kita-Anmeldung wird haufig nicht ohne die
Zustimmung des Vaters akzeptiert. Aus der
Praxis ist bekannt, dass z. B. das Jugendamt
ersatzweise (d. h. ohne gerichtliche Entschei-
dung) die Unterschrift leistet und dies mit ei-
ner Kindeswohlgefahrdung begrindet. Oder
es wird mit entsprechender Bezugnahme auf
das Schulgesetz bei gemeinsamem Sorge-
recht vermutet, dass jeder Elternteil auch fur
den anderen handelt.'%®

06 In Berlin reicht z. B. die Unterschrift eines Elternteils gem. § 88 Abs. 4 S.1SchulG.


http://www.stark-familie.info
http://www.stark-familie.info
https://www.stark-familie.info/media/filer_public/94/a3/94a3c1f8-918e-4250-b0fe-5b16b761c030/2111_entscheidungsbefugnisse_getrenntlebender_eltern_bei_gemeinsamer_sorge.pdf
https://www.stark-familie.info/media/filer_public/94/a3/94a3c1f8-918e-4250-b0fe-5b16b761c030/2111_entscheidungsbefugnisse_getrenntlebender_eltern_bei_gemeinsamer_sorge.pdf
http://www.stark-familie.info
https://www.stark-familie.info/media/filer_public/23/d7/23d78772-6199-4619-ac00-d166d573a343/stark_beratung_bei_laufendem_gerichtsverfahren.pdf
https://www.stark-familie.info/media/filer_public/23/d7/23d78772-6199-4619-ac00-d166d573a343/stark_beratung_bei_laufendem_gerichtsverfahren.pdf

Sollte ein Elternteil mit der Entscheidung des
anderen nicht einverstanden sein, muss die-
ser aktiv dagegen vorgehen.

Wird die Unterschrift seitens des Vaters nur
verweigert, um Kontrolle auszulben, kann es
empfehlenswert sein, Schul- und Kita-Leitung
an ihn zu verweisen. Auch das Verlangen, bei
Arztbesuchen des Kindes anwesend zu sein,
kann unter Hinweis auf Routine-Untersuchun-
gen abgelehnt werden.

Droht aktuell oder fur etwaige Umgangskon-
takte und Ferienaufenthalte, dass das Kind
ins Ausland verbracht bzw. entfuhrt werden
kénnte, ist der Antrag zum Aufenthalts-
bestimmungsrecht mit einer Grenzsperre
zu verbinden.”” Wird eine solche erlassen,
ergeht Uber das Gericht eine sogenannte
Fahndungsausschreibung an die Bundespoli-
zei, die bei grenzpolizeilichen Kontrollen eine
Ausreise des Kindes aus Deutschland oder
dem Schengenraum verhindern soll.

Wenn ein Antrag nach dem Gewaltschutzge-
setz vorliegt, kbnnen das Gericht oder bei An-
tragen nach § 2 GewSchG das Jugendamt von
Amts wegen Antrage nach §§ 1666f. BGB oder
Regelungen zum Aufenthaltsbestimmungs-
oder Umgangsrecht treffen. Deshalb ist eine
aktive Kontaktaufnahme zum Jugendamt
sinnvoll, um von dort eingeleiteten Mal3nah-
men zuvorzukommen bzw. nicht davon Uber-
rascht zu werden.

Wie wird die Aufhebung
der gemeinsamen Sorge
beantragt?

Die Aufhebung der gesamten elterlichen
Sorge bzw. die Ubertragung auf den gewalt-
betroffenen Elternteil unterliegt wesentlich
héheren Anforderungen als der Erhalt des
Aufenthaltsbestimmungsrechts. Trotz des
Grundsatzes der gemeinsamen elterlichen
Sorge bei Trennung gibt es umgekehrt kein
Leitbild, dieses zwingend einzuhalten. Das
Familiengericht muss eine sogenannte ,dop-
pelte Kindeswohlprufung” durchfuhren: Es
ist sowohl zu prufen, ob die (teilweise) Aufhe-
bung der gemeinsamen elterlichen Sorge als
weniger belastende Alternative, als auch, ob
gerade die Ubertragung auf den antragstel-
lenden Elternteil dem Kindeswohl am besten
entsprechen.”®® Fur diese Prufung sind in der
Rechtsprechung verschiedene Kriterien ent-
wickelt worden:

- Forderungsgrundsatz, d. h. die Eignung,
Bereitschaft und Moéglichkeit zur Uber-
nahme der fur das Kindeswohl notwendi-
gen Betreuung und Erziehung

- Bindung des Kindes an die Elternteile
und Geschwisterkinder

- Kindeswille, soweit dieser mit dem Kin-
deswohl vereinbar ist und das Kind nach
Alter und Reife in der Lage ist, einen
autonomen Willen zu bilden

- Bereitschaft, den Umgang des Kindes mit
dem anderen Elternteil zuzulassen und
zu fordern (Bindungstoleranz)

- Kontinuitatsgrundsatz, der auf Stetig-
keit und Wahrung der Entwicklung des
Kindes abzielt

Die bestehenden familienrechtlichen Grund-
satze sind nicht speziell auf Falle hauslicher
Gewalt ausgelegt. Der in Art. 31 der Istanbul-
Konvention festgelegte Grundsatz, Gewalter-
eignisse besonders zu beachten, wird bislang
nicht durchgangig angewendet.

Muster: ,Es wird beantragt, die Grenzpolizeibehérden der Bundesrepublik Deutschland zu ersuchen, im Rahmen der Grenzfahndung jede Ausreise des
Kindes, geb. tt. nm.jjjj, aus der Bundesrepublik Deutschland zu verhindern, sofern die Begleitperson nicht durch einen Gerichtsbeschluss spateren Datums
nachweisen kann, dass sie Inhaberin der elterlichen Sorge oder des Aufenthaltsbestimmungsrechtes fur das Kind ist, sowie der Antragsgegner*in aufzuerle-

gen, den Pass des Kindes beim Jugendamt zu hinterlegen.”
Meysen, 2021, S. 52.
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Das ist in der taglichen Beratungsarbeit
schwer auszuhalten, kann aber nach aktueller
Rechtslage nur im Einzelfall durch eine gute
Argumentation und gegebenenfalls durch
Rechtsmittel gegen Entscheidungen der ers-
ten Instanz aufgegriffen werden.

In der rechtswissenschaftlichen Literatur
finden sich Argumente fur und gegen die Be-
rucksichtigung der Gewaltbetroffenheit der
Kinder in Entscheidungen zum Sorgerecht:

Pro:

- Fehlt nach Gewalt eine tragfahige soziale
Beziehung der Eltern, besteht keine Basis
fur das Erzwingen einer gemeinsamen
elterlichen Sorge.

- Die nicht kindeswohlvertragliche Gewalt-
struktur in gewaltbelasteten Beziehun-
gen besteht fort (Kontrolle, Herabwurdi-
gung, Angst, Belastung).

- Verletzung fundamentaler Persoénlich-
keitsrechte ist starkes Indiz fur Koopera-
tionsunfahigkeit.

- Fehlende Verantwortungsubernahme
fur Gewalt lassen gemeinsame elterliche
Sorge unzumutbar erscheinen.

- Erziehungseignung fehlt bei massiver
Gewalt und Tatlichkeiten (teilweise mit
Verweis auf § 1631 Abs. 2 BGB - Leitbild
der gewaltfreien Erziehung).

- Schwere Straftaten gegen den gewaltbe-
troffenen Elternteil lassen gemeinsame
elterliche Sorge unzumutbar erscheinen.

Contra:

- Einzelne Gewaltvorfalle kbnnen im Einzel-
fall aufRer Betracht bleiben.

- Langer zuruckliegende Gewalt kann
auf3er Betracht bleiben.*®

Konkret und fur die praktische Arbeit bedeu-
tet dies, dass im Gerichtsverfahren nicht nur
allgemein zu hauslicher Gewalt mit Verweis
auf diese Feststellungen vorgetragen werden
darf. Wichtig ist ein detailreicher, nachvoll-
ziehbarer Vortrag zu den Gewaltvorkomm-
nissen, der diesen Thesen zugeordnet und im
besten Fall belegt sein sollte. Vorgelegt wer-
den sollten:

- Beschlusse nach dem GewSchG
- Aktenzeichen polizeilicher Ermittlungs-
verfahren; ggf. strafrechtliche Verurtei-

lungen

- (rechts-)medizinische Gutachten oder
Atteste zu den erlittenen Verletzungen

- Fotos von den erlittenen Verletzungen

- Stellungnahmen aus den Frauenunter-
stUtzungseinrichtungen zur Gewaltbe-
troffenheit der Frauen und Kinder

- Stellungnahmen aus Schule und Kita

- Hinweis auf fruhere Verfahren, ggf. bei
anderen Gerichten.

)9 Aufstellung und Vertreter*innen der jeweiligen Argumentation bei Kindschaftssachen und hausliche Gewalt. Umgang, elterliche Sorge, Kindeswohlgefahr-

dung, Familienverfahrensrecht. Heidelberg: SOCLES, S. 55.


https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/185888/8061cc0422a8178cc976a968625e93ff/kindschaftssachen-und-haeusliche-gewalt-data.pdf
https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/185888/8061cc0422a8178cc976a968625e93ff/kindschaftssachen-und-haeusliche-gewalt-data.pdf

Rechtsprechung

Entscheidungen, die tatsachlich eine Ubertra-
gung der alleinigen Sorge enthalten, orientie-
ren sich — noch — an Fallen schwerer Gewalt
oder Totungsversuchen bzw. so genannter
hochstrittiger Elternschaft, teils begleitet durch
Personlichkeitsstorungen der Beteiligten.

Sachverhalte, aufgrund derer das alleinige
Sorgerecht Ubertragen wurde:

- strafrechtliche Verurteilung u.a. wegen
Kérperverletzung und versuchter Vergewal-
tigung zu Freiheitsstrafe von 16 Monaten™

- strafrechtliche Verurteilung wegen Ver-
gewaltigung zu Freiheitsstrafe von 3
Jahren und 2 Monaten, teilweise Anwe-
senheit des Sohnes™

- strafrechtliche Verurteilung wegen ver-
suchten Totschlags/mit gefahrlicher Kor-
perverletzung zu Freiheitsstrafe von vier
Jahren. Dreijahriger Sohn erlebt Tétungs-
versuch; zwolfjahrige Tochter muss sich
um Hilfe fur die lebensgefahrlich verletzte
Mutter kKUmmern™

- strafrechtliche Verurteilung wegen Kor-
perverletzung zu sieben Monaten
Freiheitsstrafe (,in erheblichem Mal3e
gewalttagig”)"

Mehr zum Thema:

- drei Gewaltschutzverfahren™

- mehrere BrUche des Unterarms zu ver-
schiedenen Zeitpunkten; Hdmatome im
Bereich der Arme und des Beckens auf-
grund von Schlagen und Tritten; Tochter
beobachtet Gewalt"®

Keine Aufhebung der gemeinsamen Sorge:

- einmaliger, weniger gravierender Vorfall
(wAussetzer”); keine polizeiliche Wegwei-
sung, familiengerichtliche Schutzanord-
nung, Strafverfolgung”

Aus der Forschung zu Femiziden und Infanti-
ziden ist bekannt, dass bereits ,leichte’ Straf-
taten eine Traumatisierung bzw. Totung von
Mutter und Kind nicht ausschlie3en. Dieses
Wissen auf Entscheidungen zum Sorgerecht
(und Umgangsrecht) anzuwenden, scheint
im Moment noch auBerst schwierig. Veran-
derungen sind hier nur zu erwarten, wenn es
eine klare gesetzliche Regelung und explizite
Benennung von hauslicher Gewalt im Kind-
schaftsrecht gibt.

> Meysen (Hrsg.), 2021: Kindschaftssachen und hausliche Gewalt. Umgang, elterliche

Sorge, Kindeswohlgefahrdung, Familienverfahrensrecht. Heidelberg: SOCLES.

> Franke, 2023: Analyse Hausliche Gewalt im Umgangs- und Sorgerecht. Handlungs-

bedarfe und Empfehlungen.

> Nothhafft, 2022: Safety first! Ergebnisse der Begleitforschung zur Praxisimplementa-
tionsphase des MUnchner Fragebogens zur Dokumentation und zur Gefahrdungs-
einschatzung in Umgangs- und Sorgerechtsverfahren bei Hauslicher Gewalt

BVerfG 18122003 (1 BvR 1140/03)

OLG Celle 19.52014 (10 UF 91/14)

OLG Saarbriicken 26.8.2009 (6 UF 68/09)
OLG Saarbrucken 30.7.2010 (6 UF 52/10)
OLG Saarbrucken 5122011 (9 UF 135/11)

6 AG Bremen 17.4.2008 (61 F 2039/07)

17 OLG Karlsruhe 23.4.2002 (5 UF 29/02)

ebd. S. 57. Gewalt und Todesdrohungen rechtfertigen alleiniges Sorgerecht | Ordentliche Gerichtsbarkeit Hessen
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https://ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de/presse/gewalt-und-todesdrohungen-rechtfertigen-alleiniges-sorgerecht
https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/185888/8061cc0422a8178cc976a968625e93ff/kindschaftssachen-und-haeusliche-gewalt-data.pdf
https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/185888/8061cc0422a8178cc976a968625e93ff/kindschaftssachen-und-haeusliche-gewalt-data.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_HaeuslicheGewaltimUmgangsundSorgerecht.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_HaeuslicheGewaltimUmgangsundSorgerecht.pdf
https://www.ksh-muenchen.de/fileadmin/Documents/Forschen/Studien/Projekt-Safety-First-Abschlussbericht_fine.pdf
https://www.ksh-muenchen.de/fileadmin/Documents/Forschen/Studien/Projekt-Safety-First-Abschlussbericht_fine.pdf
https://www.ksh-muenchen.de/fileadmin/Documents/Forschen/Studien/Projekt-Safety-First-Abschlussbericht_fine.pdf
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Zu unterscheiden ist die beschriebene fami-
lienrechtliche Regelung des Sorgerechts von
dessen Entziehung im Kinderschutzfall. Hier
setzt das staatliche Wachteramt ein, zunachst
vermittelt Uber eine kinder- und jugendhilfe-
rechtliche MaBnahme oder eingeleitet aus
einem familienrechtlichen Verfahren, besta-
tigt durch eine richterliche Entscheidung.

Gewaltbetroffene Mutter sind durch die oft
langandauernde Gewalterfahrung manchmal
nicht in der Lage, gut fur ihre Kinder zu sor-
gen. Je nach Einschatzung, ob es sich um eine
andauernde Vernachlassigung und damit
akute Kindeswohlgefahrdung handelt, kann
es zu einer (teilweisen) Entziehung des Sorge-
rechts durch das Familiengericht kommen.

Leider herrscht teilweise in der Jugendamts-
arbeit oder gerichtlichen Entscheidungspraxis
die Auffassung vor, dass ein Aufenthalt im
Frauenhaus per se kindeswohlgefahrdend sei
(siehe Kapitel ,Kinderschutz einfach erklart”).
Dieser Ansicht muss im Einzelfall durch ent-
sprechenden Vortrag begegnet werden, aber
Ubergeordnet auch in Form der qualitatsba-
sierten Professionalisierung, in der politischen
Uberzeugungsarbeit und durch strategische
Vernetzung.

Kriterien fur die Uber-

tragung der alleinigen
elterlichen Sorge nach
hauslicher Gewalt

Die folgenden Fragestellungen dienen einer
Orientierung, damit die in der Begleitung der
gewaltbetroffenen Mutter und ihrer Kinder
beobachteten Verhaltensweisen zugeordnet
werden konnen.

- Ist weitere Gewalt zu befUrchten, z.B.
wenn der geheim gehaltene Aufenthalt
des Kindes und des gewaltbetroffenen
Elternteils bekannt wird?

- Besteht ein Risiko weiterer Belastungen
oder sogar einer Retraumatisierung des
Kindes oder des gewaltbetroffenen Eltern-
teils bei Kontakten im Zuge der Verstandi-
gung Uber Fragen der elterlichen Sorge?

- Ist das Kindeswohl sowohl bei einer Uber-
tragung der alleinigen elterlichen Sorge auf
den gewaltausubenden als auch auf den
gewaltbetroffenen Elternteil gefahrdet?

- Wirken die (vormals) gewaltbelasteten
Strukturen und Dynamiken (Kontrolle,
Angstigung, Unterdriickung, Herabwdr-
digung) fort?

- Wirken die Belastungen beim gewaltbe-
troffenen Elternteil und dem Kind (z. B.
Angst, Traumatisierung, Stresssymptome
vor, wahrend oder nach Kontakten) fort?

- Ist eine ausreichende Senkung des Kon-
fliktniveaus mithilfe einer Bearbeitung auf
der Beziehungsebene in angemessener
Zeit erfolgversprechend und zumutbar
(Einsicht und Verantwortungsubernahme
des gewaltauslUbenden Elternteils, starke
Belastung oder Verletztheit wegen Ver-
trauensbruch durch Gewalt, nur lang-
fristig und/oder begrenzt veranderbare
Disposition eines oder beider Elternteile
wie etwa Suchtmittel- und Alkoholabhan-
gigkeit oder psychische Erkrankung)?

Statt einer abstrakten ,Beantwortung’ der Fragen
sollten Situationen aus der Beratungsarbeit und
Begleitung der Kinder beschrieben werden, die
den Vortrag der Antragstellerin bzw. ihrer Rechts-
anwalt*in im Gerichtsverfahren unterfuttern (siehe
.Muster: Stellungnahme des Frauenhauses/

der Beratungsstelle”).




Tipps fur die Beratung

Grundsatzliches zum Sorgerecht
in Gewaltsituationen

- Atteste, Fotos, arztliche oder
rechtsmedizinische Gutachten

- Eltern haben in der Regel gemeinsames - BeschluUsse nach GewSchG
Sorgerecht, auch nach Trennung
- Stellungnahmen aus Schule, Kita,
- Das bedeutet: Die Mutter kann wichtige Frauenhaus
Dinge fur die Kinder nicht ohne Zustim-
mung des Vaters entscheiden (z. B. Schu- - Wichtiger Hinweis: Allgemeine Aussagen
le, gréBere medizinische Behandlungen) Uber Gewalt reichen nicht — es braucht
konkrete Schilderungen
- FUr die Beratung: Fruhzeitig klaren, ob
die Frau das alleinige ABR oder spater die

alleinige elterliche Sorge beantragen will Umgang mit Gerichtsentschei-

dungen & Erwartungen

Aufenthaltsbestimmungsrecht
(ABR)

- Aktuelle Rechtsprechung berucksich-
tigt Gewalt (noch) nicht konsequent.

- Wichtigstes erstes Anliegen: Antrag auf
Ubertragung des ABR (§ 1671 BGB)

- Ohne diesen Antrag kann der Vater der
Mutter vorwerfen, sie habe die Kinder
.entzogen’

- Kontakt zum Jugendamt aufnehmen,
Gewalt schildern und positive Entwick-
lung der Kinder betonen

- Polizei informieren, damit Vermisstenan-
zeigen nicht gegen die Mutter laufen

- Den Frauen raten, keine Angst vor dem
Antrag zu haben - er starkt ihre Hand-
lungsfahigkeit im Alltag (Alltagssorge,
Schule, Arztbesuche)

Aufhebung gemeinsamer
Sorge

- Alleinige elterliche Sorge wird nur unter
hohen Hurden Ubertragen

- Erforderlich: umfangreiche Belege
hauslicher Gewalt

- FUr die Beratung: Frauen dabei unter-
stUtzen, ihre Erlebnisse detailliert und
belegbar darzustellen:

> Polizeiliche Aktenzeichen/Ermittlungsver-
fahren

Entscheidungen zugunsten der gewalt-
betroffenen Mutter ergehen oft nur bei
schwerer Gewalt (Totungsversuch usw.)

- Realistische Erwartungshaltung vermit-
teln — Frauen auf langwierige Verfahren
und mogliche Ruckschlage vorbereiten

- Mut machen, dass trotzdem einzelne
OLG-Beschlusse eine positive Entwick-
lung zeigen

Kurz zusammengefasst:

- Aufenthaltsbestimmungsrecht (ABR)
sichern = erster Schritt

- Belege der Gewalt sammeln (attestiert,
dokumentiert, bezeugt)

- Adressenschutz konsequent einhalten

- Jugendamt fruhzeitig einbeziehen, posi-
tive Entwicklung der Kinder hervorheben

- Realistisch beraten, aber empowernd
begleiten: Gerichtliche Verfahren sind be-
lastend, aber erméglichen Schutz
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Umgangsrechte von
Kind & Eltern

Der Umgang mit beiden Elternteilen wird
gem. §1626 Abs.3 S.1 BGB zunachst positiv als
kindeswohldienlich angesehen. § 1684 Abs.

1 BGB formuliert ein Recht des Kindes auf
Umgang mit beiden Eltern. Jeder Elternteil ist
zum Umgang mit dem Kind berechtigt und
verpflichtet. Bei einer Trennung soll weiterhin
eine Beziehung zwischen Eltern und Kind ge-
pflegt werden. Der Elternteil, bei dem sich das
Kind nicht Uberwiegend aufhalt, soll weiterhin
Kontakt zu ihm behalten.

Das Bundesverfassungsgericht hat das Um-
gangsrecht als grundrechtlich geschutztes
Elternrecht (Uber Art.6 Abs.2 S.1 GG) wie folgt
beschrieben: ,Es ermdglicht dem umgangs-
berechtigten Elternteil, sich von dem koérper-
lichen und geistigen Befinden des Kindes und
seiner Entwicklung fortlaufend persénlich zu
Uberzeugen, die verwandtschaftlichen Be-
ziehungen zu ihm aufrechtzuerhalten, einer
Entfremdung vorzubeugen und dem Liebes-
beddurfnis Rechnung zu tragen.“"®

118 BVerfG 25.4.2015 - 1 BVR 3326/14, sieche auch Meysen, 2021, S. 21.
119  §1684 Abs.4 S.1und 2 BGB

Umgangsrechte bei
hauslicher Gewalt

Das Umgangsrecht unterliegt in der Frauen-
hausarbeit einer besonderen Herausforde-
rung. Nicht nur, dass in der Regel eine erheb-
liche emotionale und psychische Belastung
vorliegt, sondern es bestehen konkret prakti-
sche Hindernisse wie die Geheimhaltung der
Anschrift des Frauenhauses und die erhebli-
che Gefahrdung von Mutter und Kindern.

Die haufig im Eilverfahren erlassenen Um-
gangsbeschliisse sind nicht beschwerdefa-
hig. Wird ihnen nicht gefolgt, drohen nach
der jetzigen gerichtlichen Praxis erhebliche
Sanktionen sowie ein Sorgerechtsentzug.

Die gerichtliche Priorisierung des Umgangs-
rechts als per se kindeswohldienlich steht
Schutz- und Sicherheitsrechten von Frauen
und Kindern gegenuUber, welche z. T. in der
Rechtsprechung derzeit als weniger relevant
bewertet werden. Das Miterleben von haus-
licher Gewalt gegen die eigene Mutter zieht
erhebliche Auswirkungen und Schutzbedurf-
nisse nach sich. Die Aufrechterhaltung des
Kontakts durch den gewalttatigen Elternteil
birgt das Potenzial einer Retraumatisierung
und Gefahrdung des Kindes sowie des be-
treuenden Elternteils. Diese Perspektive fehlt
—noch —im Gesetz wie auch in der vorherr-
schenden Rechtsprechung. Die Belastungen
der Kinder werden nicht ausreichend beruck-
sichtigt (vergleiche auch Kapitel 5) hingegen

stehen die Elternrechte Uber den Kinderrechten.

Bei einer akuten Kindeswohlgefahrdung sieht
das Gesetz zwar eine Beschrankung oder gar
den Ausschluss des Umgangsrechts vor.™
Hausliche Gewalt wird jedoch in der vorherr-
schenden Rechtspraxis nicht immer als eine
solche angesehen. Auch wird die Regelver-
mutung der Kindeswohldienlichkeit des Um-
gangs trotz der Erkenntnis, dass das Miterle-
ben hauslicher Gewalt eine Gefahrdung fur
Kinder darstellt, nicht aufgehoben.
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Wohlverhaltenspflicht -
Was ist das?

Die sogenannte Wohlverhaltenspflicht (§1684
Abs.2 S.1 BGB) verlangt von den Eltern, sich
Jloyal* gegenlber dem jeweils anderen Eltern-
teil zu verhalten. Das bedeutet, dass das Ver-
haltnis zum anderen Elternteil nicht negativ
beeinflusst werden darf; vielmehr sogar, dass
der Kontakt aktiv geférdert werden sollte.

Diese Vorgaben sind wiederum bei Fallen
von Partnerschaftsgewalt haufig nicht um-
setzbar. Wie schon beim Sorgerecht kann

in einer gewaltgepragten Beziehung keine
wohlwollende Darstellung des gewalttatigen
Elternteils verlangt werden. Es kann sogar zu
einer Irritation beim Kind kommen, wenn der
gewaltbetroffene Elternteil dem Kind gegen-
Uber dessen Elternkompetenzen betont. An-
gesichts ihrer Gewalterfahrungen kann nicht
erwartet werden, dass die Gewaltbetroffene
ihre Ablehnung, Angste und Wut verbirgt.

Die aktuelle jugendhilferechtliche und ge-
richtliche Praxis folgt dieser Erkenntnis haufig
nicht. Leider wird dieses berechtigte Verhalten
falschlicherweise als ,Entfremdungs-Syndrom?*
interpretiert, was die Verantwortungszuwei-
sung umkehrt.

120 Meisner, 2025.

Theorien zur Eltern-Kind-
Entfremdung & ihre
Bedeutung im Verfahren

~Eltern-Kind-Entfremdung’ ist ein Kampfbe-
griff. Er ist unwissenschaftlich - und bestimmt
trotzdem die juristische Praxis.“™?°

Der Begriff ,Eltern-Kind-Entfremdung” geht
auf den US-Kinderpsychiater Richard Gardner
zurulck, der in den 1980er-Jahren das Parental
Alienation Syndrome (PAS) beschrieb. Laut
dieser Theorie lehnt ein Kind einen Elternteil
systematisch und ohne berechtigten Grund ab,
beeinflusst durch den ,bindungsintoleranten®
anderen Elternteil - meist die Mutter. Gardner
sprach dabei sogar von ,,Gehirnwasche".”

Wissenschaftliche Bewertung

PAS gilt international als pseudowissenschaft-
lich und widerlegt. Es gibt keine empirische
Grundlage, die diese Theorie stutzt. Dennoch
wird der Begriff strategisch genutzt, um in
familiengerichtlichen Verfahren Mutter zu dis-
kreditieren und den Vortrag hauslicher Gewalt
oder sexuellen Missbrauchs zu relativieren.
Wissenschaftliche Studien und Auswertungen
familiengerichtlicher Entscheidungen doku-
mentieren ein ,im Verborgenen gewachsenes
Unrecht” und die Durchsetzung vaterlicher
Umgangskontakte ,um jeden Preis".??

Gefahr fur Betroffene

Der Einsatz von PAS-Argumentationen fUhrt
oft zu einer Tater-Opfer-Umkehr, bei der ge-
waltbetroffene Mutter als ,bindungsintole-
rant” dargestellt werden. Selbst wenn der Be-
griff heute seltener in Urteilen steht, tauchen
in der Praxis Synonyme wie ,trennungsindu-
zierter Kontaktabbruch” oder ,Mutter-Kind-
Symbiose* auf — mit ahnlichen Folgen.

Wilfrid von Boch-Galhau Ubersetzte Gardners Werk ins Deutsche und holte den Kinderpsychologen im Oktober 2002 zu einer ,internationalen PAS-Konferenz"

nach Frankfurt am Main. Gardner dozierte dort Uber bewusste und unbewusste Beeinflussung; Scheidungskinder wirden aus seiner Sicht ,emotional missbraucht”.

122 Hammer, 2024



Aktuelle Rechtsprechung

- Bundesverfassungsgericht (BVerfG, 2023):
Ruckgriff auf PAS ist ,keine hinreichend
tragfahige Grundlage fur eine am Kindes-
wohl orientierte Entscheidung*.'#

- Bundesjustizministerium (2024): Erwar-
tung, dass Gerichte der oben genannten
Linie des BVerfG folgen.'”*

- OLG Frankfurt (2024): Eine vermeintlich
unberechtigte Umgangsverweigerung al-
lein rechtfertigt nicht die Annahme einer
Kindeswohlgefahrdung oder eine Fremd-
unterbringung der Kinder.'?®

Relevanz fur den Kinderschutz

Fachkrafte sollten PAS-Argumentationen im
Kontext hauslicher Gewalt kennen, kritisch
hinterfragen und das Augenmerk auf die
Schutzbedurftigkeit des Kindes sowie die Ge-
waltgeschichte richten.

Mehr zum Thema:

Die Bereitschaft von MUttern, Umgang zuzu-
lassen, ist keine einseitige Verpflichtung, son-
dern hangt davon ab, ob das Kind und die ge-
waltbetroffene Mutter ausreichend geschutzt
sind und weitere Gewaltvorfalle, insbesondere
Strukturen von Kontrolle, Herabwurdigung,
Angstigung vermieden werden kénnen.

Massive Gewalt und Tatlichkeiten indizieren
vielmehr eine fehlende Erziehungseignung
des gewaltausubenden Elternteils vor dem
Hintergrund, dass das Kind ein Recht auf ge-
waltfreie Erziehung hat. Die AusUbung von
Gewalt geht haufig einher mit mangelnder
Bindung seitens der gewaltausubenden Per-
son und ihrer autoritaren Erziehungsvorstel-
lungen. Die Erziehungsfahigkeit der Mutter
sollte nicht dadurch in Frage gestellt werden,
dass diese nicht mit dem Vater kommunizie-
ren kann und will.'?¢

» Recherche-Beitrag in Katapult: Meisner, 2025: Wie-Gewalt an Frauen und Kindern

bagatellisiert-wird

> Meisner, 2025: Aufschrei ohne Folgen: Gewalt an Frauen und Kindern | Blatter fur

deutsche und internationale Politik

» Investigative Recherche von Suddeutsche Zeitung und Correctiv: Keller, Backhaus,

2023: Plotzlich bist du das Problem

> Audio-Feature: Rahms, Schmidt, 2025: Die Entfremdungs-Luge

> Audio-Feature: von Kuck 2024: |hre Angst spielt hier keine Rolle

> Sachbucher: Mutter klagen an (Mundlos), Die stille Gewalt (Hedayati), Gegen Frau-
enhass (Clemm), Und er wird es wieder tun (Schmollack), Alle drei Tage (Backes,
Bettoni), Prugel (Joel), Heimat bist du toter Tochter (Widler), Tatort Familiengericht

(Nadolny)

> Studien von Hammer: ,Familienrecht in Deutschland - Eine Bestandsaufnahme®,
2022 und ,Macht und Kontrolle in familienrechtlichen Verfahren in Deutschland®,

2024

123 BVerfG 17112023 - 1 BvR 1076/23: ,Mit der vom Oberlandesgericht herangezogenen Eltern-Kind-Entfremndung wird auf das Uberkommene und fachwissen-
schaftlich als widerlegt geltende Konzept des sogenannten Parental Alienation Syndrom (kurz PAS) zuruckgegriffen. Das genugt als hinreichend tragfahige
Grundlage fur eine am Kindeswohl orientierte Entscheidung nicht. Soweit ersichtlich besteht nach derzeitigem Stand der Fachwissenschaft kein empiri-
scher Beleg fur eine elterliche Manipulation bei kindlicher Ablehnung des anderen Elternteils oder fur die Wirksamkeit einer Herausnahme des Kindes aus
dem Haushalt des angeblich manipulierenden Elternteils (vgl. Zimmermann, Fichtner, Walper, Lux, Kindler in: ZKJ 2023, S. 43 ff., und in: ZKJ 2023, S. 83 ff.)."
2024 erklarte das Bundesjustizministerium in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Gokay Akbulut: ,Die
Bundesregierung geht davon aus, dass sich die Familiengerichte an dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts orientieren werden. Vgl. Akbulut,
2024. Pseudowissenschaft darf an Familiengerichten keine Anwendung mehr finden! - Gokay Akbulut, MdB

125 OLG Frankfurt am Main 29.01.2025,1 UF 186/24
126 BVerfG1812.2003, 1 BVR 1140/03
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https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/11/rk20231117_1bvr107623
https://goekay-akbulut.de/2024/06/10/pseudowissenschaft-darf-an-familiengerichten-keine-anwendung-mehr-finden/
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE250000220
https://katapult-magazin.de/de/artikel/wie-gewalt-an-frauen-und-kindern-bagatellisiert-wird
https://katapult-magazin.de/de/artikel/wie-gewalt-an-frauen-und-kindern-bagatellisiert-wird
https://www.blaetter.de/ausgabe/2025/januar/aufschrei-ohne-folgen-gewalt-an-frauen-und-kindern
https://www.blaetter.de/ausgabe/2025/januar/aufschrei-ohne-folgen-gewalt-an-frauen-und-kindern
https://correctiv.org/aktuelles/haeusliche-gewalt/2023/03/24/haeusliche-gewalt-den-gerichten-ausgeliefert-missbrauch-gerichte-justiz-kinder-frauen-manipulation/
https://www.hoerspielundfeature.de/die-entfremdungs-luege-100.html
https://www.hoerspielundfeature.de/ihre-angst-spielt-hier-keine-rolle-100.html
https://www.familienrecht-in-deutschland.de/die-studie/
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Umgangseinschrankung
& -ausschluss

Die Hurden fur einen vollstandigen Umgangs-
ausschluss sind bewusst hoch angesetzt, da
das Umgangsrecht auch als fundamentales
Grundrecht des Kindes gilt. Das Umgangs-
recht kann ausgeschlossen oder beschrankt
werden, wenn eine Gefahr fur das korperli-
che, geistige oder seelische Wohl des Kindes
besteht. Prufmafstab ist die Gefahr weiterer
Ubergriffe und/oder die Belastung des Kindes
durch das Miterleben von Gewalt.

Zu unterscheiden ist hierbei zwischen zwei
Schwellen:

- Kurzfristige oder vorubergehende Ein-
schrankungen oder Ausschllsse setzen
voraus, dass sie zum Wohl! des Kindes
erforderlich sind.’?’

- Langerfristige oder dauerhafte Ein-
schrankungen oder Ausschllsse kdnnen
nur ergehen, wenn andernfalls das Wohl
des Kindes gefahrdet ware.”®

Bei dieser Prufung ist Art. 31 der IK zu beach-
ten und als ,,Auslegungshilfe” zu berucksich-
tigen. Danach mussen gewalttatige Vorfalle,
auch solche gegen die Mutter des Kindes,

bei Entscheidungen Uber das Umgangsrecht
berucksichtigt werden — und sollte doch ein
Umgangsrecht gewahrt werden, darf es nicht
zu einer Gefahrdung der gewaltbetroffenen
Mutter und ihrer Kinder kommen. Das Famili-
engericht kann den Umgang eines Elternteils
mit dem gemeinsamen Kind sogar im Eilver-
fahren vorubergehend ausschlieBen, wenn
das Kind den Umgangskontakten mit dem
jeweiligen Elternteil ablehnend gegenuber-
steht und psychisch belastet ist.'*®

Vielfach ist jedoch die umgekehrte Spruch-
praxis zu beobachten, dass dem Antrag auf
Durchfuhrung des Umgangsrechts des Vaters
entsprochen wird und die Gegenargumen-

te der Belastung von Kind und Mutter nicht
berucksichtigt werden. Wenn eine Umgangs-
entscheidung im Eilverfahren ergeht, ist

eine dagegen gerichtete Beschwerde sogar

127 §1684 Abs. 4 S.1BGCB

128 §1684 Abs. 4 S. 2 BGB, vgl. Meysen 2021, S. 25.

129 AG Ménchengladbach-Rheydt 1.7.2021 - 18 F 75/21.
150 §57 Satz1FamFG

gesetzlich ausgeschlossen.”® Wenn das Kind
dann an den anberaumten Terminen den Um-
gang verweigert, befindet sich die betreuende
Mutter in dem Dilemma, einerseits das Kind
schutzen zu wollen und sich andererseits dem
Vorwurf der Kindesbeeinflussung auszusetzen
— bis hin zu drohender Sanktionierung mit Ord-
nungsmafBnahmen und Sorgerechtsentzug.

Das Unterstutzungssystem blickt hier regel-
maRig mit Unverstandnis und Ratlosigkeit

auf ergangene GerichtsbeschlUsse. Die Még-
lichkeit, diese VerstdRe gegen die IK konse-
quent bis vor den Europaischen Gerichtshof
fUr Menschenrechte (EGMR) zu bringen, ist
sehr langwierig. Zunachst muss der hiesige
Instanzenzug ausgeschopft werden, was mit
weiteren emotionalen und finanziellen Be-
lastungen einhergeht. Erst dann kann eine
Beschwerde beim EGMR eingelegt werden.
Bei entsprechend positiven Entscheidungen™
sind oft Jahre vergangen. In dem zitierten Fall
mussten die Kinder Uber drei Jahre dem Um-
gangsbeschluss trotz erheblicher Gefahrdung
folgen. Der Kindesmutter wurde wegen ihrer
L~verweigerungshaltung” das Sorgerecht entzo-
gen. Wie schon beim Sorgerecht beschrieben,
braucht es auch hier eine belastbare Darstel-
lung der Situation von Frauen und Kindern
sowie der Vorfalle hauslicher Gewalt. Um das
Gericht zu einer ausfuhrlichen Sachverhalts-
aufklarung zu befahigen, mussen ihm konkre-
te Anhaltspunkte aufgezeigt werden. All das
vermittelt dennoch keine Garantie, dass den
Argumenten und offenkundigen Tatsachen
gefolgt wird. Wenn trotz aller Argumente ein
Umgangsrecht zugesprochen wird, sollte bei
einer Ferienumgangsregelung bei ernstlicher
Sorge, dass das Kind entfuhrt wird, ebenfalls
ein Antrag auf eine Grenzsperre gestellt werden.

Praxis-Tipp: Frauen ermutigen, ein ,Tagebuch”
Uber den Umgang und Umgangsverletzun-
gen zu fuhren (Stimmung des Kindes vorher/
nachher, Angste, Schlafstérungen etc.). Verspa-
tetes Erscheinen, Absagen, verbale Drohungen
oder versuchte Manipulationen des Kindes
sollten nach Méglichkeit dokumentiert werden.

13 So hat im November 2022 der EGMR bei einer 2014 (!) erfolgten Trennung hinsichtlich einer erzwungenen Umgangsregelung, bei der die Kinder ihren ge-
walttatigen Vater in einer nicht schitzenden Umgebung treffen mussten, VerstoBe gegen Art. 8 der Europaischen Menschenrechtskonvention (Recht auf

Achtung des Privat- und Familienlebens) und Art. 31 der IK festgestellt.


https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/GGDB/EGMR_10112022_I.M.__Et_Autres_v_Italien.pdf

Begleiteter Umgang &
Umgangspflegschaft

Begleiteter Umgang kommt als vermeintlich
milderes Mittel gegenuber einem vollstandi-
gen Ausschluss des Umgangsrechts in Be-
tracht. Er kann als vorlaufige, in der Regel drei-
monatige MaBnahme gerichtlich angeordnet
werden, wenn dies zum Wohl! des Kindes
erforderlich ist. Begleitet bedeutet, dass der
Umgang beispielsweise in einer Beratungs-
stelle des Kinderschutzbundes™ oder eines
anderen Tragers der Jugendhilfe mit einem
~mitwirkungsbereiten Dritten"** stattfindet.
Eine Umgangsbegleitung vermag eine erneu-
te Gefahrdung des Kindeswohls und des ge-
waltbetroffenen Elternteils aber nicht in jedem
Fall zu verhindern, insbesondere bei fehlender
Professionalitat und Neutralitat der Beglei-
tung.® Wenn ein ausdrucklicher Wunsch von
Mutter und/oder Kindern nach einem Kontakt
besteht, kann dieses Instrument jedoch einen
gewissen Schutzraum darstellen.

In vielen Fallen orientiert sich die tatsach-
liche Ausgestaltung am Angebot der die
Umgangsbegleitung durchfuhrenden Person
bzw. Institution. Unbedingt erforderlich ist ein
Beratungskonzept bzw. Konzeption des be-
gleiteten Umgangs, welche hausliche Gewalt
explizit benennt und sich an den unterschied-
lichen Bedurfnissen von umgangsberechtig-
tem Elternteil, betreuendem Elternteil und
Kind orientiert. Nur wenn die Gewalt aufhoért
und sich eine nachhaltige Verhaltensande-
rung beim Vater einstellt, kann sich aus einem
zeitweilig begleiteten Umgang eine langfris-
tig tragfahige und dem Kindeswohl entspre-
chende Umgangsregelung entwickeln.

Gleiches gilt fur eine Umgangspflegschaft,
die lediglich dazu dienen soll, den jeweili-
gen Umgangstermin zu organisieren™ — also
Holen und Bringen des Kindes, neutrale
Ubergabe, Bestimmung des Aufenthalts des
Kindes. Das Gericht bringt durch eine solche
Anordnung durchaus zum Ausdruck, dass es
eine belastete Umgangssituation erkennt.
Statt dieser jedoch mit einem Ausschluss zu
begegnen, lasst es den Umgang stattfinden.
Die Gefahr soll vermeintlich ausgeraumt wer-
den. Eine formliche Ausbildung oder andere
Zugangsvoraussetzungen sind fur Umgangs-
pfleger*innen nicht geregelt. Kenntnisse
zum Sorge- und Umgangsrecht sowie zu den
Verfahrensvorschriften und Nachweise Uber
entsprechende Fortbildungen werden er-
wartet. Da jedoch ein Mangel an solch qualifi-
zierten Fachkraften mit psychologischen und
padagogischen Kenntnissen besteht, wird der
Umgang auch durch Personen begleitet, die
teilweise keine entsprechende professionelle
und/oder padagogische Ausbildung haben.

Es ist sehr schwer gegen solche Entscheidun-
gen vorzugehen, denn zumindest im Eilver-
fahren gibt es keine Beschwerdemoglichkeit.
Und die konkrete Bestimmung eines*einer
Umgangspflegers*Umgangspflegerin ist als
sogenannte verfahrensleitende Entscheidung
unanfechtbar.

Der Kinderschutzbund ist einer der groBten Anbieter von Begleitetem Umgang bundesweit. Er arbeitet nach einem Handbuch des Reguvis Verlages zum

BU. Vgl. Kinderschutz- Das Magazin, Ausgabe 4/23,S. 14
133 §1684 Abs. 4 Satz 3 BGB

Begleitete Umgange werden z.T. auch von Ehrenamtlichen Ubernommen, indem Fachkrafte Enrenamtliche im Sinne des § 72 SGB VIII durch Vertretungs-

vollmacht auswahlen, ausbilden und anleiten. Nach den Kinderschutzbund-Bundesstandards zum begleiteten Umgang sté3t ehrenamtliche Umgangsbe-

gleitung jedoch in Fallen hauslicher Gewalt an seine Grenzen.

§1684 Abs. 3 Satz 4 BGB: ,Die Umgangspflegschaft umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes zur Durchfiihrung des Umgangs zu verlangen und fur die

Dauer des Umgangs dessen Aufenthalt zu bestimmen.”


https://kinderschutzbund.de/wp-content/uploads/2023/11/Kinderschutz_DasMagazin_4-23_web.pdf
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Mehr zum Thema:

» Standards zur DurchfUhrung von begleitetem Umgang bei hauslicher Gewalt. In:
Ministerium fUr Justiz Saarland, 2011, S. 118-123.

> BIG eV, 2023: Verfahrensempfehlungen zur Regelung des Umgangs bei hauslicher

Gewalt

> AG gemal § 78 SGB VIl und Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt am Main,
2016: Frankfurter Leitfaden zur Prufung und Gestaltung von Umgang fur Kinder, die

hausliche Gewalt durch den umgangsberechtigten Elternteil erlebt haben

> Schweizerische Konferenz gegen hausliche Gewalt, 2021: Kontakt nach hauslicher
Gewalt? | eitfaden zur Prufung und Gestaltung des persdnlichen Verkehrs flr Kinder

bei Hauslicher Gewalt

» Rechtsanwaltin Praschak, 2025: Umgangsausschluss bei Kindeswohlgefahrdung:
9 entscheidende Beweise, die Gerichte Uberzeugen + Erfolgsstrategien

Rechtsprechung

Aus der Praxis des Frauengewaltschutzes ist
bekannt, dass in vielen Entscheidungen zum
Umgangsrecht die Gewaltbetroffenheit der
Mutter und/oder der Kinder keine BerUcksich-
tigung findet. Diese Entscheidung ist schwer
nachzuvollziehen, zumal die Durchsetzung
der UmgangsbeschlUsse haufig dramatische
Auswirkungen hervorruft. Argumentiert wird
mit dem Recht auf Umgang von Vater und
Kind, der Nichtbetroffenheit des Kindes und
der vermeintlichen Entfremdung des Kindes
durch die Mutter. Auch zeichnet sich ab, dass
Betroffenen teils geraten wird, die Gewalt im
Verfahren nicht zu erwahnen, da die Sorge
besteht, dass die gerichtliche Praxis dies als
vorgeschoben ansieht. Es zeigen sich jedoch
auch positive GerichtsbeschlUsse™® — insbeson-
dere Entscheidungen der zweiten Instanzen -
die die folgenden Grunde berUcksichtigen:

- Gefahrdung fur die Kinder
- Ablehnung durch die Kinder

- korperliche Unversehrtheit des gewaltbe-
troffenen Elternteils

- keine Mitwirkung des gewaltausubenden
Elternteils an der Einschatzung der Ge-
fahrdung

136 Meysen, 2021, S. 33.
127 siehe Meysen et al, S. 37.

- fehlende Einsicht und Verantwortungs-
Ubernahme des gewaltausubenden
Elternteils bzw. Vaters

- fortgesetzte Austubung von Kontrolle und
Angstigunag.

Unter Hinweis auf Art. 31 der IK sollten Tat-
sachen, die auf diese Argumente zutreffen,
angefuhrt werden. Der gerichtliche Vortrag
des*der Rechtsanwalt*in sollte durch die Be-
obachtungen der Fachkrafte aus dem Hilfe-
system unterfuttert werden (siehe ,Muster:
Stellungnahme des Frauenhauses/

der Beratungsstelle” in den Anlagen). Gegebe-
nenfalls sollten auch zitierfahige Literatur und
Studien an die Hand gegeben werden.”®’



https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/msgff/tp_familie_gleichstellung/downloads_gewaltgegenfrauen/download_handlungsorientierungjugend%C3%A4mter.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.big-berlin.info/sites/default/files/downloads/861_Verfahrensempfehlungen-Jugendamt-Familiengericht_web.pdf
https://sicher-aufwachsen.org/uploads/images/Frankfurter-Leitfaden-Haeusliche-Gewalt.pdf
https://sicher-aufwachsen.org/uploads/images/Frankfurter-Leitfaden-Haeusliche-Gewalt.pdf
https://csvd.ch/app/uploads/2021/10/21_10_29_skgh_leitfaden_d.pdf
https://csvd.ch/app/uploads/2021/10/21_10_29_skgh_leitfaden_d.pdf
https://csvd.ch/app/uploads/2021/10/21_10_29_skgh_leitfaden_d.pdf
https://www.marlenepraschak-rechtsanwaeltin.de/blog-3-1/umgangsausschluss-bei-kindeswohlgefhrdung-9-entscheidende-beweise-die-gerichte-berzeugen-erfolgsstrategien-2025

Kriterien fir die Regelung des Umgangs bei
hauslicher Gewalt

- Liegt eine deutliche Abweichung von der
Regelvermutung der Kindeswohldien-
lichkeit des Umgangs mit beiden Eltern-
teilen vor?

- Ist der Schutz des gewaltbetroffenen Eltern-
teils gleichwertig zum Schutz des Kindes
zu sehen?

- Liegt eine Verletzung der Wohlverhaltens-
pflicht durch den gewaltausubenden Eltern-
teil vor (bei GewaltausUbung zu bejahen)?

- Liegt eine Ausnahme flur eine in der
Regel abzulehnende unbegleitete Um-
gangsregelung nach §1684 Abs. 2 BGB vor?

- Konnte eine ausreichende Sachaufkla-
rung erfolgen, die Hinweise auf Gewalt
ausschlie3t?

- Kommt ein dauerhafter Ausschluss oder
Einschrankung des Umgangsrechts in
Betracht?

Bedeutung des
Kindeswillens

Bei der Regelung des Umgangsrechts ist der
Kindeswille zu beachten. Dies ist durch die Kin-
derrechtekonvention sowie den formulierten
Anspruch einer kindgerechten Justiz vorgege-
ben, findet aber in der Praxis haufig nicht den
entsprechenden Stellenwert. Er soll einbezo-
gen werden, wenn das Kind die Bedeutung des
Umgangs versteht und es einen autonomen
und stabilen Willen gebildet hat. Ein Indiz der
eigenen Willensbildung ist es, wenn der Kin-
deswille gegenuber allen Beteiligten gleich
geaulBert wird. Wird festgestellt, dass der Wille
auf einer illoyalen Einflussnahme beruht, kann
ihm nicht nachgegangen werden.

Der Kindeswille soll durch einen in einem Um-
gangsverfahren regelmafig beizuordnenden
Verfahrensbeistand oder durch ein Sachver-
standigengutachten ermittelt werden. Bei
einem Besuch des Verfahrensbeistands im
Frauenhaus kann z. B. versucht werden, eine
Begleitung des Gesprachs durch eine Fach-
kraft des Kinderbereichs zu erreichen. We-
nigstens sollte eine Einschatzung zur Situa-
tion des Kindes vermittelt werden.

Verfahrensbeistande sollen nach § 158a Abs.
1S.1FamFG Uber Grundkenntnisse auf den
Gebieten des Familienrechts, insbesondere
des Kindschaftsrechts, des Verfahrensrechts
und des Kinder- und Jugendhilferechts, sowie
Uber Kenntnisse der Entwicklungspsychologie
des Kindes und Uber kindgerechte Gesprachs-
techniken verflugen und sich fortbilden. Fort-
bildungsinhalte zu Kenntnissen der IK sind
jedoch nicht ausdrucklich formuliert.

Ruckmeldungen aus der Praxis zeigen, dass
es zum Teil an einem sensiblen Umgang mit
der Thematik und den Beteiligten mangelt.
Das FamFG gibt jedoch keine Méglichkeit,
bei der Verpflichtung eines bestimmten Ver-
fahrensbeistandes ein Veto einzulegen bzw.
spater die Absetzung zu beantragen. Nur in
Ausnahmefallen kann unter Hinweis auf einen
etwaigen Vertrauensverlust ein Wechsel an-
gestrebt werden. Im Hinblick auf die Kosten
(550 € je Kind und je Verfahren) bedeutet die-
ser Schritt gerade bei Selbstzahler*innen eine
erhebliche Uberwindung.
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Befragung von Kindern
im familiengerichtlichen
Verfahren -
kindgerechte Justiz?

In Sorge- oder Umgangsverfahren stehen das
Wohl und die zukunftige Entwicklung des
Kindes im Mittelpunkt. Das Familiengericht
hort Kinder deshalb grundsatzlich personlich
an (8§ 159 FamFG) — unabhangig vom Alter und
ohne Zustimmung der Eltern. Ausnahmen
bestehen nur in wenigen Fallen (z. B. bei sehr
kleinen Kindern), wobei sich das Gericht dann
dennoch einen persdnlichen Eindruck ver-
schafft. In der Anhoérung soll das Gericht das
Kind und dessen Perspektive anhoren, um
diese angemessen in seine Entscheidung ein-
flieBen lassen zu konnen. Zur Sachaufklarung
gehort auch die zuverlassige Feststellung des
Kindeswillens, insbesondere indem das Kind
angehdrt, ein persoénlicher Eindruck von ihm
verschafft und der Verfahrensbeistand bestellt
wird.

Hat das Gericht fur das Kind eine*n Verfah-
rensbeistand*in eingesetzt, ist diese*r bei

der personlichen Anhorung des Kindes an-
wesend. Ob darUber hinaus noch weitere
Personen anwesend sein durfen, entscheidet
das Gericht. In der Regel findet die Kindes-
anhoérung aber ohne Beisein der Eltern oder
von Dritten statt. Das Kind wird meist kurz vor
oder nach dem ersten Gerichtstermin von der
Familienrichterin oder dem Familienrichter
angehodrt. Familiengerichtliche Verfahren in
Kindschaftssachen sind dabei kindgerecht
und betroffenensensibel durchzufUhren. Ob
die Richter*innen fur eine kindgerechte Anho-
rung und Justiz geschult sind und das Verfah-
ren kindgerecht gestalten, ist vom jeweiligen
Amtsgericht und der Person abhangig.”®

Fachkrafte aus dem Frauengewaltschutz kon-
nen in diesem Kontext eine wichtige Brucken-
und Schutzfunktion Ubernehmen - sowohl
zur UnterstUtzung des Kindes als auch zur Si-
cherstellung, dass das Verfahren kindgerecht
und gewaltbewusst verlauft.

Ablauf der Kindesanhoérung:

- Durchfuhrung meist in kindgerecht ge-
stalteten Raumen oder im Richter*innen-
zimmer

- Gesprach ohne Eltern oder Dritte (aulBer
Verfahrensbeistand*in)

- Information der Eltern Uber Inhalt, Ablauf
und Ergebnis der Anhdérung, mit Moglich-
keit zur Stellungnahme

Zwar soll der Kindeswille bei der Entschei-
dung beachtet werden, ein selbststandiges
Recht auf Beschwerde haben Kinder jedoch
erst ab dem vollendeten 14. Lebensjahr*®. Das
bedeutet im Umkehrschluss, dass jungere
Kinder keinen Widerspruch gegen einen an-
geordneten Umgang mit einem gewaltaus-
Ubenden Elternteil einlegen kdnnen.

Vorbereitung des Kindes

- Kind altersgerecht Uber den Ablauf der
Anhdérung informieren (Wer spricht mit
wem? Was wird gefragt? Wo findet es
statt?)

- Angste und Unsicherheiten abbauen, ggf.
mit spielerischen Methoden oder Rollen-
spielen

- Besprechen, dass das Kind seine Sicht
auBern darf, aber nicht ,entscheiden” muss

Begleitung und Unterstitzung

- emotionale Begleitung vor und nach der
Anhdérung

- falls erlaubt, persdnliche Anwesenheit im
Wartebereich durch eine vertraute Bezugs-
person (z. B. Kinderbereichsmitarbeiterin)

- Zusammenarbeit mit Verfahrensbei-
stand*in und Jugendamt

138 Auf die Notwendigkeit einer kindgerechten Justiz und sensiblen Verfahrensgestaltung weisen Kinderschutzakteure wie das Deutsche Kinderhilfswerk regel-
maRig hin. Unter dem Stichwort ,kindgerechte Justiz" zeichnen sich hier Entwicklungen ab.
129 Vorher muUsste ein*e Erganzungspfleger*in eingesetzt werden. Vgl. § 60 FamFG



Sensibilisierung des Gerichts Anwaltliche und fachliche Netzwerkarbeit

- Fachliche Hinweise geben, z. B. zu den - Austausch mit Anwalt*innen, Jugendamt
Auswirkungen hauslicher Gewalt auf und Verfahrensbeistand*in, um konsis-
Kinder tente Schutzstrategien sicherzustellen

- auf Gewaltkontext hinweisen, damit das - Sicherstellen, dass Aussagen des Kindes
Gericht Fragen und Entscheidungen nicht gegen seine Sicherheit oder psychi-
nicht isoliert betrachtet (,Gewaltbrille* sche Stabilitat verwendet werden

statt ,Neutralitatsbrille®)
Nachbereitung und Schutzplanung

- Gesprach mit dem Kind nach der Anho-
rung, um Erlebtes zu verarbeiten

- Prufen, ob das Verfahren oder der Um-
gangsbeschluss Schutzlucken fur Mutter

und Kind lasst

- bei Bedarf Einleitung weiterer Schutz-
oder UnterstUtzungsmafnahmen

Mehr zum Thema:

> Deutsches Kinderhilfswerk, 2021: Auf dem Weg zur kindgerechten Justiz

> Deutsches Kinderhilfswerk: www.kindersache.de

> www.stark-familie.info/de/ Unterstltzung fur Kinder und Jugendliche bei Trennung
der Eltern (kein Fokus auf HG)

> Muster fur eine auBergerichtliche Umgangsvereinbarung

> BMFSFJ, 2022: Praxisleitfaden zur Anwendung kindgerechter Kriterien fur das fami-

liengerichtliche Verfahren. Empfehlungen von kinderrechtsbasierten Standards in
Kindschaftssachen.

> KannegieBer, Hoppner in: Deutsches Kinderhilfswerk e.V. (Hrsg.), 2022: Abschluss-
bericht des Pilotprojekts Kinderrechtsbasierte Kriterien fur das familiengerichtliche
Verfahren

> Online-Kurs: Gute Kinderschutzverfahren
> Pendelkind Lena — Kurzfilm Verfahrensbeistand
> Prenzlow, 2023, Verfahrensbeistand und Berufsvormund

> KannegielBer, 2022: Recht auf Gehor. Kindesanhorung, Verfahrensorganisation, Set-
ting im Familienrecht.

> Deutsches Kinderhilfswerk e.V.: Deine Rechte vor Gericht - Erklarfilm flr Kinder



https://sicher-aufwachsen.org/uploads/images/DKHW_Gute-Praxis-Sammlung_Kindgerechte-Justiz.pdf
http://www.kindersache.de
https://www.stark-familie.info/de/
https://www.stark-familie.info/media/filer_public/39/d0/39d024aa-b863-48eb-9f44-68e4baa1cca0/2311_stark-umgangsvereinbarung_final_zum_ausfullen.pdf
https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/service/publikationen/praxisleitfaden-zur-anwendung-kindgerechter-kriterien-fuer-das-familiengerichtliche-verfahren-203944
https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/service/publikationen/praxisleitfaden-zur-anwendung-kindgerechter-kriterien-fuer-das-familiengerichtliche-verfahren-203944
https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/service/publikationen/praxisleitfaden-zur-anwendung-kindgerechter-kriterien-fuer-das-familiengerichtliche-verfahren-203944
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.14_Koordinierungsstelle_Kinderrechte/DKHW_DIMR_Abschlussbericht_Pilotprojekt_kindgerechteJustiz.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.14_Koordinierungsstelle_Kinderrechte/DKHW_DIMR_Abschlussbericht_Pilotprojekt_kindgerechteJustiz.pdf
https://guteverfahren.elearning-kinderschutz.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Bkc1WalDqhg
https://www.youtube.com/watch?v=8nRSSMXDtyM
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/2_Aktuelle_Projekte/28_Fachtage/Europaratsleitlinie/Anhoerung_im_Familienrecht_Anja_Kannegiesser.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/2_Aktuelle_Projekte/28_Fachtage/Europaratsleitlinie/Anhoerung_im_Familienrecht_Anja_Kannegiesser.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dSRC_ViX4c0

einfach ¢



Kinderschutz im
Frauenhilfesystem

Hausliche Gewalt als Partnerschaftsgewalt
ist, wenn Kinder und Jugendliche sie miterle-
ben, ein Kinderschutzthema.*°

Frauenhauser sind immer auch Schutzein-
richtungen fur Kinder und sollten ihre Arbeit
konsequent an deren BedUrfnissen ausrich-
ten. Dabei stehen die Kinderrechte und das
Kindeswohl im Mittelpunkt aller padagogi-
schen und schutzorientierten Ma3nahmen.™!

Jahrlich finden in Frauenhausern rund 15.000
Kinder Schutz — mehr als Frauen selbst.'?
Etwa 60% der Bewohner*innen sind Mdutter,
die gemeinsam mit einem oder mehreren
Kindern vor geschlechtsspezifischer Gewalt
fliehen. Die padagogische Arbeit mit Kindern
hat sich Uber die Jahre stark weiterentwickelt
und professionalisiert, was sich unter anderem
in der steigenden Zahl von Fachveranstaltun-
gen, Forschungsprojekten, Publikationen und
aktuellen Kinderschutz-Richtlinien wider-
spiegelt.*® Schutz und Sicherheit von Kindern
und Frauen werden inzwischen in der Praxis
gleichwertig berucksichtigt. Ein verbindliches
Kinderschutzkonzept ist dabei ein unverzicht-
barer Bestandteil der Qualitatsstandards in
Frauenhausern.'*4

Im Folgenden werden zentrale Begriffe, recht-
liche Grundlagen sowie Elemente von Kinder-
schutz bei hauslicher Gewalt vorgestellt. Diese
bilden die Grundlage fur die Einschatzung
einer moglichen Kindeswohlgefahrdung und
werden im Hinblick auf die spezifische Situ-
ation von Kindern und Jugendlichen, die von
Partnerschaftsgewalt betroffen sind, sowie die
Rolle der Fachkrafte im Frauen- und Kinder-
schutz erklart.

14( Meysen, Schonecker, 2021, S. 1.

14 FHK, 2024

142 FHK, 2025

143 Henschel, 2019; Lenz, Weiss, 2018; Wave, 2022; Safe Shelter, 2023
144 vgl. FHK, 2024, S. 25.

Kindeswohl &
Kinderschutz -
Begriffsbestimmungen
& rechtliche Einordnung

Das Kindeswohl ist ein zentrales Kriterium

im Familienrecht. Es ist kein fest definierter
Begriff, sondern wird immer im Einzelfall ge-
pruft.® Es dient als Legitimation fur einen
moglichen Eingriff in das Elternrecht in ge-
richtlichen Verfahren.”® Zur Bestimmung des
Kindeswohls gibt § 1697a BGB Abwagungs-
kriterien vor. Wichtige Gesichtspunkte des
Kindeswohls sind die Bindungen des Kindes,
der Grundsatz von Foérderung und Kontinui-
tat, die Erziehungseignung der Eltern sowie
der Kindeswille. Diese muUssen fur die Beurtei-
lung, was dem Kindeswohl konkret entspricht,
als Kriterien im Einzelfall gerichtlich gewichtet
werden.

Staatliche Eingriffe sind nur zulassig, wenn ElI-
tern ihrer Verantwortung nicht nachkommen
und das Wohl des Kindes gefahrdet ist. Dabei
gelten zwei wichtige Grundprinzipien:

= Verhaltnismafigkeit: Vor jedem Eingriff
mussen Hilfen und UnterstUtzungsange-
bote bereitgestellt werden.

- Mildestes Mittel: Von mehreren gleich ge-
eigneten Maf3nahmen ist die am wenigs-
ten belastende zu wahlen.

Auf volkerrechtlicher Ebene ist das Kindes-
wohl (,child’s best interests”) in der UN-Kin-
derrechtskonvention (KRK) von 1989 festge-
schrieben, die in Deutschland seit 1992 gilt.
Wichtige Prinzipien sind der Vorrang des Kin-
deswohls (Art. 3 KRK), das Recht auf Schutz
vor Gewalt (Art. 19 KRK) und die Beteiligung
von Kindern (Art. 12 KRK)."*”

145 Waren Kindeswohl und -gefahrdung klar definiert, bestiinde die Gefahr, dass diese Definition bestimmte Formen oder Aspekte nicht bertcksichtigt — weil
sie noch nicht bekannt oder vorstellbar seien oder weil sie in der Fulle der Mdglichkeiten untergegangen seien. Mit einer klaren Definition wird immer auch

ein Raum jenseits dieser Definition geschaffen.

146 Kontrolle als Element von Fachlichkeit in den sozialpadagogischen Diensten der Kinder- und Jugendhilfe. Berlin: Arbeitsgemeinschaft fur Kinder- und

Jugendhilfe = AGJ (Schone, 2008)

Anders als Elternrechte sind Kinderrechte nicht Teil des Grundgesetzes, auch wenn sich verschiedene Organisationen und Bundnisse seit einigen Jahren fur
deren Verankerung im Grundgesetz engagieren (u. a. Deutsches Institut fur Menschenrechte; Deutsches Kinderhilfswerk).
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In Deutschland werden diese durch das
Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIlll), das
Blrgerliche Gesetzbuch (BGB) sowie spezia-
lisierte Regelungen wie das Bundeskinder-
schutzgesetz (BKiSchG) mit dem Gesetz zur
Kooperation und Information im Kinder-
schutz (KKG) umgesetzt. Seit dem Jahr 2000
hat jedes Kind ein Recht auf gewaltfreie Er-
ziehung: ,Korperliche Bestrafungen, seelische
Verletzungen und andere entwlrdigende
MafRRnahmen sind unzulassig.““®

Die Gesetze schaffen verbindliche Struk-
turen fur Pravention, Frihe Hilfen und die
Zusammenarbeit zwischen Fachkraften. Das
Bundeskinderschutzgesetz von 2012 starkt
praventive und intervenierende MalRnahmen
und die Beteiligungsrechte von Kindern und
Jugendlichen. Im Unterschied zum SGB VI,
in dem ausschlieBlich die Arbeitsfelder der
Kinder- und Jugendhilfe geregelt sind, adres-
siert das BKiSchG vielfaltige Berufsgruppen,
denen ,in AustUbung ihrer beruflichen Tatig-
keit gewichtige Anhaltspunkte fur die Ge-
fahrdung des Wohls eines Kindes oder eines
Jugendlichen bekannt"“® werden konnen,
somit auch Fachkrafte in Frauenhausern und
Frauenberatungsstellen.

Mit dem Kinder- und Jugendlichen-Star-
kungsgesetz (KJSG) von 2021 wurden diese
Rechte weiter ausgebaut’™® — unter anderem
durch bessere Kooperationen, Schutzkon-
zepte, einen erweiterten Beratungsanspruch
sowie Ombudsstellen. Das KISG weist Kin-
der und Jugendliche als Rechtstrager*innen
aus: Sie erhalten elternunabhangige Rechte
auf Selbstvertretung, Information, Beratung,
Beteiligung und Beschwerde. Sie erhalten
einen uneingeschrankten eigenen Beratungs-
anspruch —ohne vorherige Einwilligung oder
Information an ihre Eltern.

»Kinder und Jugendliche haben Anspruch
auf Beratung ohne Kenntnis des Personen-
sorgeberechtigten, solange durch die

148 §1631 Abs. 2 BGB
149 §4 Abs. 1 BKiSchG

Mitteilung an den Personensorgeberech-
tigten der Beratungszweck vereitelt wiirde.
Die Beratung kann auch durch einen Trédger
der freien Jugendhilfe erbracht werden.“'

Sie haben auBerdem ein Recht auf Unterstut-
zung, damit zum Umgang mit ihnen berech-
tigte Personen von diesem Recht zu ihrem
Wohl! Gebrauch machen.*? Diese Regelungen
sind fur von Partnerschaftsgewalt betroffene
Kinder und Jugendliche insbesondere mit
Blick auf den gewaltaustUbenden Elternteil
relevant.

In der Praxis taucht die Frage nach Einver-
standnis der Eltern bzw. Ablehnung des Vaters
fur eine Beratung der Kinder und Jugend-
lichen immer wieder auf. Momentan sieht
der Gesetzgeber hierflr die freien Trager der
Kinder- und Jugendhilfe in der Verantwor-
tung. Kinder haben dabei jederzeit Anspruch
und Recht auf Beratung. Dies gilt nicht mehr
nur fur Krisensituationen, Not- oder Konflikt-
lagen'™, sondern auch allgemeine Lebensla-
gen, fur die es eine Hilfestellung braucht. Die
Gesprache unterstehen der Schweigepflicht.
Wenn Inhalte mit den Eltern thematisiert
werden sollen, muss die Berater*in durch das
Kind davon entbunden werden - ausgenom-
men Gefahren nach §8a SGB VIII.1>4

Auch die IK bezieht sich explizit auf das Kin-
deswohl als oberstes Prinzip der Kinderrech-
te.*> Sie verbindet Frauen- und Kinderschutz,
indem sie Kinder als besonders schutzbedurf-
tig anerkennt und die vorrangige Beruck-
sichtigung von Kindern bei allen MaRnahmen
betont. Sie fordert eine altersgerechte und
kinderrechtsorientierte Vorgehensweise im
Gewaltschutz. Weiter konkretisiert wer-

den Anforderungen in der EU-Richtlinie
2024/1385 zur Bekampfung von Gewalt
gegen Frauen und hauslicher Gewalt von
2024.°°

150  Das Gesetz legt beispielsweise fest, dass Arzt*innen oder Psycholog*innen bei gewichtigen Hinweisen auf eine Kindeswohlgefahrdung trotz ihrer Schweige-

pflicht das Jugendamt informieren durfen, Vgl. § 4 KKG
151 §8Abs.3SGB VI
152 §16 Abs. 3 SGB VIII

156

Mit der Anderung von Abs. 3 Satz 1 durch das KJSG ist die Beratung ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten nicht mehr an die Voraussetzung des
Vorliegens einer Not- und Konfliktlage gebunden.

So bieten beispielweise Kinderinterventionsstellen (K-IST) wie in Rheinland-Pfalz oder auch die Kinder- und Jugendberatung der Interventionsstellen Bera-
tungsangebote spezialisiert auf Kinder im Kontext hauslicher Gewalt; z. B. die K-IST Koblenz; K-IST Mainz, K-IST in Rheinland-Pfalz, Pro-aktive Beratung Meck-
lenburg-Vorpommern oder auch familienorientierte Beratungen, fur jedes Familienmitglied getrennt wie z. B. ,Kind im Blick" vom Skf Berlin, Berliner Modell
zur Eltern-Kind-Beratung oder auch Kindergruppenangebote wie HAKUNA MATATA in Siegburg oder Nangilima in Karlsruhe oder die mobile Beratung fur
Kinder von BIG e.V.

vgl. Kremberg, 2025

Richtlinie (EU) 2024/1385 des europadischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Bekampfung von Gewalt gegen Frauen und hauslicher Gewalt;
In den Erwagungsgrinden (13) heif3t es: ,Die Anerkennung des Umstands, dass Kinder, die unmittelbar durch das Miterleben hauslicher Gewalt einen Scha-
den erlitten haben, selbst Opfer sind, ist ein wichtiger Schritt zum Schutz der Kinder, die unter hauslicher Gewalt leiden.”, S. 3/36.



https://skf-koblenz.org/interventionsstelle-fuer-kinder-und-jugendliche
https://www.skf-mainz.de/index.php/kinder-interventionsstelle.html
https://www.interventionsstellen-rlp.de/interventionsstellen
https://sicher-aufwachsen.org/infothek/fachpersonen-erzaehlen-pro-aktive-kinder-jugendberatung
https://sicher-aufwachsen.org/infothek/fachpersonen-erzaehlen-pro-aktive-kinder-jugendberatung
https://skf-berlin.de/offene-sozialarbeit/anti-gewalt-bereich/kind-im-blick/
https://skf-berlin.de/offene-sozialarbeit/anti-gewalt-bereich/berliner-modell-zur-eltern-kind-beratung/
https://skf-berlin.de/offene-sozialarbeit/anti-gewalt-bereich/berliner-modell-zur-eltern-kind-beratung/
https://www.skf-bonn-rhein-sieg.de/hilfsangebot/hakuna-matata/
https://skf-karlsruhe.de/index.php/kindergruppe-nangilima
https://www.big-berlin.info/big-intervention/mobile-begleitung-kinder
https://www.big-berlin.info/big-intervention/mobile-begleitung-kinder
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401385

Hier werden u. a. rechtliche Vorgaben zu Infor-
mationspflichten im Kinderschutz getroffen,
welche in nationale Gesetzgebungen einflie-
Ben sollen.””” Diese Vorgaben wurden auch

in das Gewalthilfegesetz (GewHG) von 2025
Uberfuhrt, welches einen individualrechtli-
chen Anspruch auf Schutz und fachliche Bera-
tung schafft — inklusive fur Kinder, die Gewalt
miterleben. Dieser Anspruch greift ab dem 1.
Januar 2032. Die Lander sind verpflichtet, ab
2027 ein bedarfsgerechtes und flachende-
ckendes Schutznetzwerk bereitzustellen, das
auch Kinderbedarfe berucksichtigt.

Das Bundeskinderschutzgesetz ebnete den
Weg zu mehr Kooperation im Kinderschutz;
das Gewalthilfegesetz formuliert den Auftrag
der Entwicklung von Gewaltschutzkonzepten
und versteht Kinder als eigenstandig Betroffe-
ne. Uberlegungen, das Miterleben von Gewalt
an nahestehenden Bezugspersonen zum
Kriterienkatalog fur Kindeswohlgefahrdun-
gen (§ 1666 BGB) aufzunehmen und damit
Entwicklungen wie in GroRBbritannien oder
Australien nachzuholen,'”® werden derzeit im
Rahmen einer Reform des Familienrechts dis-
kutiert.”®

Neben der juristischen Sicht gibt es viele
weitere Perspektiven auf das Kindeswohl:
ethische, psychologische, sozialpadagogische.
Diese sehen Kindeswohl als ein umfassen-
des und dynamisches Konzept, das nicht nur
Schutz vor Gefahren umfasst, sondern auch
die Forderung der kdrperlichen, seelischen
und sozialen Entwicklung sowie die Beteili-
gung und Selbstbestimmung des Kindes. Der
enge (juristische) Kindeswohlbegriff fokussiert
vor allem den Schutz vor Gewalt gegen Kinder,
wahrend der weite Begriff weitere psycho-
soziale Aspekte des gesunden Aufwachsens
einschlief3t.'°

Diese unterschiedlichen Verstandnisse beein-
flussen die Arbeit von Fachkraften in Frauen-
hausern sowie Kooperationspartner*innen

im Hilfesystem.'®' Eine gemeinsame Haltung
in der Zusammenarbeit im Kinderschutz-
netzwerk ist deshalb besonders wichtig. Das
Kindeswohl bleibt dabei immer der normative
Rahmen, an dem sich Schutz- und Hilfemaf3-
nahmen messen lassen mussen. Mittel und
Instrument zur Sicherstellung des Kindes-
wohls ist der Kinderschutz. Er umfasst alle
staatlichen, institutionellen und gesellschaft-
lichen MaBnahmen, die Gefahren fur das
Kindeswohl abwenden. Die Paragrafen § 1666
BGB (Gerichtliche MaBnahmen bei Gefahr-
dung des Kindeswohls) und § 8a SGB VIII
(Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung)
bilden die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen, auch fur sozialpadagogisches Handeln
bei Kindeswohlgefahrdung. Erst wenn das
Kindeswohl erheblich gefahrdet ist, tritt der
gesetzliche Kinderschutzauftrag in vollem
Umfang in Kraft.

57 EU-Richtlinie 2024/1385: ,Kinder mussen wirksam vor solchen Formen der Gewalt geschitzt werden und es missen umgehend angemessene MaBnah-
men ergriffen werde. Daher sollten Fachkrafte, die mit Opfern im Kindesalter in Kontakt kommmen, einschlieBlich Angehdrige der Gesundheits-, Sozial- und
Bildungsberufe, nicht an die Vertraulichkeit gebunden sein, wenn sie berechtigten Grund zu Annahme haben, dass ein Kind schwerer kérperlicher Schaden
zugefugt worden ist. Melden Fachkrafte solche Falle von Gewalt, sollten die Mitgliedsstaaten daflr Sorge tragen, dass sie nicht wegen Verletzung der Ver-

traulichkeit haftbar gemacht werden”, S. 6/16 (33).

158 Kinder werden im deutschen Recht als ,beobachtende Zeug*innen“ konstruiert und nicht als eigenstandige Opfer mit der Verletzung je eigener Rechte
gesehen. Seit einigen Jahren gibt es hingegen im angloamerikanischen Rechtsraum Bestrebungen, Kinder und Jugendliche selbst und direkt als rechtliche
Opfer von Partnerschaftsgewalt zu fassen, um den Gewaltschutz von Erwachsenen und Kindern zu synchronisieren. So umfassen sowohl im Vereinigten
Koénigreich als auch Australien die Legaldefinitionen von Kindeswohlgefahrdung mittlerweile auch das Miterleben von hauslicher Gewalt an nahestehenden

Bezugspersonen. vgl. Nothhafft, 2022, S. 40, S.59-66.

159 vgl. Referentenentwurf BMJ zum Kindschaftsrechtsmodernisierungsgesetz

160 Dettenborn, 2021; Maywald, 2014; Braches-Chyrek, 2021
16 vgl. Schone, Struck, 2018; Raddatz, 2025
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https://hdr4.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Nav_Themen/240115_Eckpunkte_Kindschaftsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Mehr zum Thema:

> Bundesministerium fur Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Gesetze -

BMBFSFJ, Kinder- und Jugendhilfe

> Kinder- und Jugendstarkungsgesetz, 2021: Gesetz zur Starkung von Kindern und

Jugendlichen

> Deutscher Bundestag, 2020: Sachstand. Zum Begriff des Kindeswohls. WD 9 - 3000

- 039/20

> Kompetenzzentrum Kinderschutz NRW, 2022: Dein Recht auf Beratung - Flyer fur

Kinder

s> Deutsches Institut fur Jugendhilfe und Familienrecht eV, 2022: Uberblick Uber ge-

setzliche Vorgaben im Kinderschutz

» Deutsches Jugendinstitut (D3Jl), 2006: Handbuch Kindeswohlgefahrdung nach
§ 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD).

> Kinderschutz-Zentrum Berlin, 2009: Kindeswohlgefahrdung. Erkennen und Helfen

(11. Auflage).

> Frauenhauskoordinierung e.V., 2023: Arbeitsblatter: Mit Kindern Uber hausliche Ge-
walt sprechen. Ubersicht Frauen/Kinder und Menschenrechte, S. 25.

»> Deutsches Institut fur Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (Hrsg.), 2025: Das Jugend-
amt. Zeitschrift fur Jugendhilfe und Familienrecht. Heft 7-8,9 & 10

Was ist eine
Kindeswohlgefahrdung?

Die Rechtslage verpflichtet Jugendamter,
Gerichte und Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe zur Einschatzung einer Kindes-
wohlgefahrdung und zur Einleitung geeigne-
ter Schutz- und HilfemaBnahmen:

Burgerliches Gesetzbuch:

SWird das korperliche, geistige oder seelische
Wohl! des Kindes oder sein Vermogen gefdhr-
det und sind die Eltern nicht gewillt oder in
der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das
Familiengericht die zur Abwendung der Ge-
fahr erforderlichen MaBnahmen zu treffen.“'*?

Der Bundesgerichtshof hat die bis heute
allgemeingultige Definition von Kindeswohl-
gefahrdung bereits 1956 als ,,gegenwdrtige,
in einem solchen MafB vorhandene Gefahr,
dass sich [im Fall eines ungehinderten Ge-
schehensablaufs] bei der weiteren

162 §1666 Abs.1BGB.
163 BGH 14.71956 - IV ZB 32/56; BGH, Beschl. v. 27.06.2018 - XI| ZB 408/17.
164 zu einem internationalen Vergleich siehe Meysen, Krutzinna, 2020.

Entwicklung eine erhebliche Schddigung
des Kindes mit ziemlicher Sicherheit vor-
aussehen Ildsst““%* beschrieben.

Die Kindeswohlorientierung der UN-Kinder-
rechtskonvention ist dabei auch im Kontext
von Kindeswohlgefahrdung konsequent zu-
kunftsbezogen.'*” Es geht nicht, wie etwa im
Strafrecht, um die Aufklarung und Sanktio-

nierung vergangener Taten, sondern um die
Abwendung zukunftiger Schadigungen von
Kindern und Jugendlichen.

Die Wahrscheinlichkeit eines zukUnftigen
wahrscheinlichen Schadeneintritts ist abhan-
gig vom Handeln oder Unterlassen der Perso-
nensorgeberechtigten. Von Bedeutung sind
sowohl Fahigkeit als auch Bereitschaft der
Erziehungsberechtigen, die zur Abwendung
der Gefahr erforderlichen MaBnahmen zu tref-
fen. Sind Eltern dazu nicht in der Lage, sind


https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/ministerium/gesetze
https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/ministerium/gesetze
https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/94106/40b8c4734ba05dad4639ca34908ca367/kinder-und-jugendhilfegesetz-sgb-viii-data.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s1444.pdf#/text/bgbl121s1444.pdf?_ts=1755777571538
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s1444.pdf#/text/bgbl121s1444.pdf?_ts=1755777571538
https://www.bundestag.de/resource/blob/794610/4f00064cd4e3bdbfd7679d593aa02b4c/WD-9-039-20-pdf-data.pdf
https://www.kinderschutz-in-nrw.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Pdf-Dateien/Flyer_Beratung_Rueckseiten.pdf
https://dgsf.org/themen/Familien-Jugend-Sozialpolitisches/sammelordner-dokumente/ueberblick-ueber-gesetzliche-vorgaben-im-kinderschutz
https://dgsf.org/themen/Familien-Jugend-Sozialpolitisches/sammelordner-dokumente/ueberblick-ueber-gesetzliche-vorgaben-im-kinderschutz
https://db.dji.de/asd/ASD_Handbuch_Gesamt.pdf
https://db.dji.de/asd/ASD_Handbuch_Gesamt.pdf
https://www.kinderschutz-zentrum-berlin.de/sites/default/files/2021-08/Kindeswohlgefaehrdung_Aufl11b_0.pdf
https://www.kinderschutz-zentrum-berlin.de/sites/default/files/2021-08/Kindeswohlgefaehrdung_Aufl11b_0.pdf
https://sicher-aufwachsen.org/uploads/files/FHK2024_Arbeitsblaetter_Mit-Kindern_ueber_haeusliche_Gewalt_sprechen.pdf
https://sicher-aufwachsen.org/uploads/files/FHK2024_Arbeitsblaetter_Mit-Kindern_ueber_haeusliche_Gewalt_sprechen.pdf

Fachkrafte verpflichtet, SchutzmaBnahmen
einzuleiten und - falls nétig — Jugendamt und
Familiengericht einzuschalten.

Kern der juristischen Definition von Kindes-
wohlgefahrdung:

- Eine gegenwartige Gefahr fur das korper-
liche, geistige oder seelische Wohl des
Kindes

- Die Gefahr muss erheblich sein (nicht
jede Beeintrachtigung reicht aus)

- Die Eltern sind nicht in der Lage oder
nicht bereit, diese Gefahr aus eigener
Kraft zu beseitigen

- Das Gericht kann dann zum Schutz des
Kindes eingreifen

Die gesetzlichen Regelungen zur Rolle des Ju-
gendamts sind in § 8a SGB VIII beschrieben. Es
Ubernimmt die hoheitlich-staatlichen Aufga-
ben des Wachteramt und die Garantenpflicht.
Auch wird in § 8a SGB VIl festgehalten, dass
das Jugendamt die Erziehungsberechtigten

in die Gefahrdungseinschatzung einbeziehen
und ihnen passende Hilfen zur Abwendung
einer Gefahrdung anbieten muss, sofern die
Gefahrdungssituation nicht dagegenspricht.'®®

Kann die Gefahrdung nicht gemeinsam mit den
Erziehungsberechtigten abgewendet werden,
hat das Jugendamt das Familiengericht anzu-
rufen, soweit es dies fur erforderlich halt.'*® Wah-
rend das Jugendamt in Verfahren bei Kindes-
wohlgefahrdung immer Verfahrensbeteiligter
ist, hat es in allen anderen Verfahren die Wahl,
ob es nur im Rahmen der Anhorung teilneh-
men oder aktivam Verfahren mitwirken will.

Das Familiengericht ist befugt und verpflich-
tet, in die elterliche Sorge einzugreifen, indem
es diese teilweise oder vollstandig entzieht;
Gebote erteilt, Hilfen in Anspruch zu nehmen;
Verbote ausspricht, die Familienwohnung zu
nutzen, Orte aufzusuchen, an denen sich das
Kind aufhalt; Verbindung mit dem Kind bzw.
der*dem Jugendlichen aufzunehmen oder ein
Zusammentreffen herbeizufUhren'’.

e vgl. § 8a Abs.1SGB VIII.
166 §8a Abs. 2 SGBVIII

167 §1666 Abs. 3 BGB
16¢

|

Miterlebte hausliche
Gewalt als
Kinderschutzthema

Aus entwicklungspsychologischer Sicht zei-
gen Studien, dass das Miterleben von Partner-
gewalt erhebliche negative Auswirkungen auf
die Entwicklung von Kindern haben kann'©e,
Im Kontext von hauslicher Gewalt wird der
Kinderschutz zudem besonders heraus-
gefordert, da Kinder hier sowohl direkt als
Opfer als auch indirekt als Mitbetroffene
gefahrdet sind. Eine Gefahrdung besteht auch
dann, wenn das Kind Gewalt miterlebt (z. B.
zwischen den Eltern), psychisch unter Druck
gesetzt wird oder Vernachlassigung erfahrt.'s®
30-60% aller Kinder, die mit hauslicher Gewalt
aufwachsen, werden selbst korperlich, psy-
chisch und/oder sexuell misshandelt. Mit Hau-
figkeit und Schweregrad der Partnerschafts-
gewalt steigt auch die Wahrscheinlichkeit

von Gewalt gegen das Kind."”® Gewaltformen
gegen Frauen und Kinder Uberschneiden
sich dabei haufig, gehen mehrheitlich von
mannlichen Tatern aus und geschehen am
haufigsten im eigenen Zuhause und Bekann-
tenkreis.”!

Jenseits von direkter Gewalt am Kind stellt je-
doch das Miterleben von Partnerschaftsge-
walt nicht automatisch eine Kindeswohlge-
fahrdung im Sinne des § 1666 Abs. 1 BGB dar,
wohl aber eine konkrete Gefahr fur das seeli-
sche Wohl von Kindern. In einer Empfehlung
fUr Jugendamter heif3t es dazu:

,Jeder Hinweis auf das Miterleben von Part-
nerschaftsgewalt ist als gewichtiger Anhalts-
punkt fur eine Kindeswohlgefahrdung zu
werten. Nicht alle Kinder und Jugendlichen
werden aber zwangslaufig durch die haus-
liche Gewalt nachhaltig geschdadigt — man-
che erleben beispielsweise zeitlich begrenzte
Ubergriffe, deren Folgewirkungen durch sta-
bile Beziehungen und Flrsorge wirksam auf-
gefangen werden. Inwieweit das Miterleben
von Partnerschaftsgewalt tatsdchlich eine
Kindeswohlgefahrdung darstellt, ist deshalb
in jedem Einzelfall zu prifen.””?

»8  vgl. Partnergewalt und Beeintrachtigungen kindlicher Entwicklung: Ein aktualisierter ForschungsUtberblick.
Bisher wird das Miterleben von Gewalt an nahen Bezugspersonen zwar in der Fachwelt als Form von Gewalt gegen Kinder anerkannt, jedoch nicht explizit
im Gesetzestext benannt. Hier zeichnet sich in aktuellen Reformvorhaben eine Entwicklung ab, welche Kriterien fur das Vorliegen einer Kindeswohlgefahr-
dung genauer fasst und im Gesetzestext verankert. (Kindler, 2013); vgl. BM3J, 2024.

170 Kindler, 2013; Nothhafft, 2022
I" Fegert, 2013; Kindler, 2013
172 LWL-Landesjugendamt Westfalen, 2022, S. 67.
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Schwelle

Rechtsgrundlage

Bedeutung

Anspruch auf
Hilfen zur
Erziehung

Prifung einer

§ 27 Abs.1SGB VI

§8a Abs. 1, 4 SGB

Kindeswohl- VI, § 4 Abs. 1 KKG
gefahrdung

Familien- §1666 Abs.1 BGB
gerichtliche

MaBnahmen

Liegt keine dem Wohl des Kindes entsprechende Erzie-
hung vor, kbnnen Personensorgeberechtigte (z. B. Mut-
ter) Hilfen zur Erziehung beim Jugendamt beantragen.
Fachkrafte konnen hier unterstutzen und begleiten.

Wenn gewichtige Anhaltspunkte fur eine Gefahrdung
vorliegen, mussen Fachkrafte ihren Schutzauftrag wahr-
nehmen. Dazu gehéren Gefahrdungseinschatzung und
ggf. Information des Jugendamts.

Nur wenn die Sorgeberechtigten nicht willens oder fahig
sind, die Gefahr abzuwenden, kann das Gericht Mal3nah-
men zum Schutz des Kindes anordnen. Kein Automatis-

mus — immer Einzelfallprufung.

Aus rechtlicher Sicht ist es relevant, dass das
deutsche Kinderschutzsystem in Schwellen
denkt, die bestimmen, welche Rechte, Pflich-
ten und Eingriffsbefugnisse fur verschiedene
Professionen und Institutionen bestehen.

FUr Fachkrafte in Frauenhausern und Bera-
tungsstellen bedeutet das: Miterlebte haus-
liche Gewalt ist ein starkes Warnsignal, aber
nicht in jedem Fall automatisch eine akute
Kindeswohlgefahrdung. Bislang wird Partner-
schaftsgewalt in der Rechtsprechung Uber-
wiegend als Beeintrachtigung und nicht als
Gefahrdung des Kindeswohls anerkannt.'”
Das bedeutet auch, dass in der gerichtlichen
Praxis meist bei Gewaltschutzverfahrenen von
Erwachsenen nicht parallel ein gesondertes
Kinderschutzverfahren eingeleitet wird."”*
Auch bei familiengerichtlichen Verfahren zu
Aufenthaltsbestimmungsrecht, Umgang und
Sorge wird der Kinderschutz zwar als Ent-
scheidungskriterium herangezogen, nicht
zwangslaufig jedoch in Form eines gesonder-
ten Verfahrens nach §§ 1666 ff. BGB.

175 vgl. Meysen, Lohse, 2022, S. 20.
174 vgl. Heinke, 2013.

Es gibt einige wenige Modelle in Deutsch-
land, die hierzu gesonderte und abgestimmte
Verfahren bzw. Leitfaden entwickelt haben,

in denen Elemente der Verfahren von Kinder-
schutz und Gewaltschutz kombiniert werden,
so z. B. das Modell Lahn-Dill-Kreis, das Berliner
Modell zur Eltern-Kind-Beratung nach haus-
licher Gewalt im gerichtlichen Umgangsver-
fahren'”® oder auch ein Teil des Amtsgerichts
Munchen, das bei hauslicher Gewalt nach
einem Sonderleitfaden arbeitet.””®

Fachkrafte im Frauengewaltschutz haben die
Aufgabe, Hinweise oder Verdachtsmomente
auf Kindeswohlgefahrdungen sorgfaltig zu
dokumentieren, Gefahrdungseinschatzungen
anzustof3en und bei Bedarf das Jugendamt
einzubeziehen. Entschliel3t sich eine Mutter
zum Gefahrder zurlickzugehen, sollte in der
Regel eine Meldung ans Jugendamt erfolgen:

175  Sozialdienst katholischer Frauen, 2025 https:/skf-berlin.de/berliner-modell-zur-eltern-kind-beratung

176 Eine Analyse und Uberblick zu bestehenden Kooperationsverfahren haben Kotlenga et al. vorgelegt. Vgl. Kotlenga, Gabler, Nagele, 2023


https://skf-berlin.de/berliner-modell-zur-eltern-kind-beratung

LLetztlich, um es klar zu sagen, liegt in der
Ruckkehr der Frau und Mutter zu dem Schla-
ger eine Kindeswohlgefdhrdung ersten Ran-
ges. Das Gericht musste in einem solchen Fall
ein Verfahren nach § 1666 BGB eroffnen, weil
es davon ausgehen muss, dass die Mutter
der Kinder nicht mehr bereit ist, die Kinder
vor den Gefahren des schddlichen Verhaltens
ihres Partners zu schutzen.”'”

Die Kooperation mit dem Jugendamt und
anderen Kinderschutzakteur*innen kann ent-
scheidend sein, um sowohl den Schutz der
Mutter als auch den Schutz des Kindes sicher-
zustellen.

Mehr zum Thema:

Zusammenfassung der Rechtlichen
Grundlagen des Schutz- und Hilfeauftrags:

- Jugendamt: Pflicht zur Gefahrdungsein-

schatzung und ggf. Einleitung von Hilfen
oder SchutzmalBnahmen — § 8a Abs. 1-3
SGB VIII.

Trager der freien Jugendhilfe: Pflicht zur
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt
und zur Anwendung interner Verfahren
bei Gefahrdungsanzeichen - § 8a Abs. 4
SGB VIII.

Berufsgeheimnistrager*innen (z. B. So-
zialarbeiter*innen, Arzt*innen, Lehrer*in-
nen): Verpflichtung zur Information des
Jugendamtes bei gewichtigen Anhalts-
punkten — § 4 KKG."”®

Trager von Frauenhausern und Fachbe-
ratungsstellen: Informationspflicht ans
Jugendamt bei Aufnahme bzw. Bera-
tung von Kindern ohne sorgeberechtigte
Person —§ 4 Abs. 4 GewHG; Beratungsan-
spruch durch Insoweit erfahrene Fach-
kraft (InsoFa); vorhandenes Gewaltschutz-
konzept — § 6 Abs. 3 GewHG; § 4 KKG.'”?

> Meysen, Schonecker, 2021: Hausliche Gewalt und der Schutzauftrag bei Kindeswohl-
gefahrdung. In: Online-Kurs: Schutz und Hilfe bei hauslicher Gewalt

»> Kindler, 2020: Kinder und Jugendliche im Kontext hauslicher Gewalt - Risiken und
Folgen. Fachtext im interdisziplinaren Online-Kurs Schutz und Hilfe bei hauslicher

Gewalt.

> Henschel, Schwarz, Moock, 2023: Kinderschutz und Kindeswohl im Kontext von Part-

nerschaftsgewalt.

> DiJuF, 2021: Anrufung des Familiengerichts durch das Jugendamt bei Kindeswohl-

gefahrdung

» Heinke, 2013: Hausliche Gewalt - und was ist mit den Kindern? In: djbz 1/2013, S. 22.

I Heinke, 2013 in: djbZ 1/2013, S. 22.

178 Erzieher*innen sind keine Berufsgeheimnistrager*innen nach § 4 Abs. 1 KKG. (FK-SGB VIII/Meysen, 8. Aufl. 2019, SGB VIII § 8b - Anhang - KKG § 4 Rn. 90). Vigl.:

Kinderschutz | DIJUF

79 §4 Abs. 4 sagt: ,Begibt sich ein Kind als gewaltbetroffene Person selbststandig in eine Schutzeinrichtung nach diesem Gesetz, hat die Schutzeinrichtung

den zustandigen Trager der offentlichen Jugendhilfe zu informieren.”


https://dijuf.de/handlungsfelder/kjsg/kjsg-faq/kinderschutz
https://haeuslichegewalt.elearning-gewaltschutz.de/
https://haeuslichegewalt.elearning-gewaltschutz.de/
https://haeuslichegewalt.elearning-gewaltschutz.de/
https://isjuf.de/wp-content/uploads/2023/06/Text_Kinderschutz-und-Kindeswohl-im-Kontext-von-Partnerschaftsgewalt_ISJUF_2023-5.pdf
https://isjuf.de/wp-content/uploads/2023/06/Text_Kinderschutz-und-Kindeswohl-im-Kontext-von-Partnerschaftsgewalt_ISJUF_2023-5.pdf
https://dijuf.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Broschuere_SKF2_Anrufung_Familiengericht_2021.pdf
https://dijuf.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Broschuere_SKF2_Anrufung_Familiengericht_2021.pdf
https://www.nomos-elibrary.de/de/10.5771/1866-377X-2013-1-1/10-jahre-gewaltschutzgesetz-neue-herausforderungen-jahrgang-16-2013-heft-1?page=0
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Rechtsanspruch auf
Schutz & Beratung fur
Kinder nach dem
Gewalthilfegesetz

Das Gewalthilfegesetz (GewHG) schafft einen
weiteren verbindlichen Rahmen, um Kinder
zu schitzen — durch Rechtsanspruch, kosten-
freie Angebote und ausgebaute Strukturen.
FUr Frauenhauser bedeutet das konkret: besse-
re UnterstUutzungsmoglichkeiten fur Kinder,
starkere Netzwerksysteme und rechtliche Basis
fur ihre Arbeit im Kinderschutz. Das Gesetz
bezieht sich dabei ebenso auf den Kindes-
wohlbegriff.’®° Kinder, die hausliche oder
geschlechtsspezifische Gewalt miterleben,
sind laut GewHG explizit als schutzberechtigte
Personen benannt.’® Das Gesetz sieht vor, dass
Gefahrdungslagen von Kindern gesondert
berucksichtigt werden. Frauenhauser und
Fachberatungsstellen sollen entsprechende Ge-
waltschutzkonzepte vorhalten und umsetzen:

,Die Konzepte von Schutzeinrichtungen um-
fassen daruber hinaus stets Mal3gaben, die (...)
das Wohl dort aufgenommener Kinder sicher-
stellen. Die Schutzeinrichtungen stellen das
Woh! von Kindern insbesondere durch die Ent-
wicklung, Anwendung und Uberprifung eines
Konzeptes zum Schutz vor Gewalt sicher.”'8?

Diese Vorgabe stellt im Wesentlichen ein
rechtliches Aquivalent zur Verpflichtung zu
Schutzkonzepten in der Kinder- und Jugend-
hilfe dar. Das SGB VIl bleibt vorrangig'®,

die Systeme von Frauenunterstutzung und
Kinderschutz sollen beim Angebot und bei
der Inanspruchnahme verzahnt werden.'®* Die
Vorgaben des § 4 (Beratung und Ubermitt-
lung von Informationen durch Geheimnistra-
ger bei Kindeswohlgefahrdung) des Gesetzes
zur Kooperation und Information im Kinder-
schutz (KKG) und des § 8a SGB VIII gehen vor
und sind auch im Kontext des Frauenhilfesys-
tems zu beachten.

180 vgl. CewHG § 6 Abs. 3

Beratungsangebote fur Kinder und Jugend-
liche, die im Kontext hauslicher und Partner-
schaftsgewalt vorgehalten werden (Arbeit mit
dem Kind an den Themen rund um die erleb-
te/miterlebte hausliche Gewalt, z. B. auch bei
anstehendem Umgang) kdnnen unabhangig
von der Einwilligung der sorgeberechtigten
Eltern durchgefuhrt werden.

Durch das Gesetz zur Starkung von Kindern
und Jugendlichen ist ein eigener Anspruch
auf Beratung ohne Kenntnis des Personensor-
geberechtigten formuliert worden. Diese kann
gem. §8 Abs. 3S.3SGB VIl durch einen Trager
der freien Jugendhilfe erbracht werden. Dazu
gehoren alle freien Trager —also nicht nur die
nach §§ 74, 75 SGB VIl anerkannten.

Wenn also ein freier Trager diese Kinder- und
Jugendberatung erbringt, diese einem spezi-
fischen Konzept unterliegt und die sonstigen
Voraussetzungen aus §§ 74 und 75 SGB VI
gegeben sind, besteht die Erlaubnisfreiheit
aus § 8 Abs. 3 SGB V.

Gestutzt wird der eigenstandige Beratungs-
anspruch der Kinder nun auch Uber § 3 Abs. 4
GewHG und den Verweis aus § 9 GewHG, der
den Gewaltschutz fur Kinder im Kinder- und
Jugendhilferecht verortet.

Daruber hinaus werden Informationspflichten
an das Jugendamt durch das Gesetz verbind-
lich geregelt:

181 GewHG § 4 Abs. 3: ,Gewaltbetroffene Personen im Sinne dieses Gesetzes sind (..) Kinder, die geschlechtsspezifische oder hausliche Gewalt gegenUber nahe-

stehenden Dritten miterlebt haben oder miterleben.”
GCewHG §6 Abs. 3
vgl. §9 GewHG.

NEAEN)

In der Praxis haben viele Fachberatungsstellen jedoch eine Mischform, beraten z. B. Madchen und Frauen ab 16 Jahren. In manchen Bundeslandern sind

Beratungsstellen bei sexualisierter Gewalt fur alle Altersgruppen zustandig. Das ist in den Bundeslandern sehr unterschiedlich geregelt.



- Wenn ein Kind allein in eine Schutz-
einrichtung kommt, weil es von Gewalt
betroffen ist, muss die Einrichtung das
zustandige Jugendamt informieren.'s®

> Wenn eine Mutter mit Kindern in ihrer
Obhut in die Schutzeinrichtung kommt
oder wenn ein Kind allein zu einer Fach-
beratungsstelle geht, soll die Einrichtung
das Jugendamt einbeziehen, wenn sie
einschatzt, dass das Kind gefahrdet ist
(Gefahrdungseinschatzung).

- Um zu entscheiden, ob eine Kindeswohl-
gefahrdung vorliegt, hat die Einrichtung
Recht auf Beratung durch eine insoweit
erfahrene Fachkraft nach § 8b SGB VIl
(Beratungsanspruch).'®®

- Dabei ist § 4 des Gesetzes zur Koopera-
tion und Information im Kinderschutz zu
beachten.’®”

- Die Einrichtung informiert die betroffene
Person (Kind oder Erwachsene mit Kind)
Uber vorhandene Beratungsangebote vor
Ort.

Eine schematische Darstellung des Verfah-
rensablaufs, findet sich in der Anlage ,Arbeits-
blatt: Kinderschutz im Frauengewaltschutz*
dieser Broschure.

Mehr zum Thema:

> FHK, 2025: FAQ zum Gewalthilfegesetz

» DIJuF (Hrsg.), 2025: Das Jugendamt. Zeitschrift fur Jugendhilfe und Familienrecht.
Heft 7-8,9 & 10

> Gewalthilfegesetz - GewHG, 2025: Gesetz fur ein verlasslicher Hilfesystem bei ge-
schlechtsspezifischer und hauslicher Gewalt

185 In der Praxis tritt dieser Fall jedoch vermutlich kaum auf, da die meisten Frauenhauser eine Altersgrenze zur Aufnahme haben und Bewohner*innen erst ab
18 Jahren aufnehmen

186 FUr Einrichtungen, die anerkannte Trager der Kinder- und Jugendhilfe sind, besteht hingegen eine Beratungspflicht. Dies betrifft aber nur einen sehr klei-
nen Teil der Frauenhauser und Fachberatungsstellen.

187 Das KKG regelt, wie Fachkrafte bei Kinderschutzfallen zusammenarbeiten und Informationen weitergeben durfen.
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https://www.frauenhauskoordinierung.de/arbeitsfelder/rechtsanspruch-auf-schutz/gewalthilfegesetz
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2025/57/regelungstext.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2025/57/regelungstext.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Kindeswohlgefahrdung
& Kinderschutzkonzepte
im Frauenhilfesystem

Wenn es gelingt, den gewaltbetroffenen
Elternteil zu schitzen und zu stdrken, ist das
haufig auch der wirksamste Schutz fur die
mitbetroffenen Kinder.“18®

Kinderschutz im Kontext von Partnerschafts-
gewalt bedeutet zunachst die Starkung und
den Schutz der Mutter.”®® Mit der Entschei-
dung, einen Gewaltschutzantrag zu stellen,
sich in ein Frauenhaus zu begeben oder Be-
ratungsangebote wahrzunehmen, ist zunachst
eine akute Form der Gefahrdung der Kinder

in Form des Miterlebens vermindert bzw.
beendet.”® Eine oberlandesgerichtliche Ent-
scheidung von 2008 betont die Unterstutzung
durch geschultes Fachpersonal in Frauenhau-
sern.”” Leider gibt es jedoch nach wie vor auch
gegenlaufige Gerichtsentscheidungen, in de-
nen der Kinderschutz im Frauenhaus nicht als
ausreichend angesehen wird und Mutter ggf.
zu weitergehenden MalBnahmen zum Schutz
des Kindes gerichtlich verpflichtet werden.

Mdutter befinden sich haufig in einer dilem-
matischen Situation. Sie werden allein fur den
Kinderschutz verantwortlich gemacht: Wenn
sie sich nicht rechtzeitig vom gewalttatigen
Partner trennt, ,gefahrdet sie das Kindeswohl*;
wenn sie sich trennt und den Kontakt zum
gewalt-tatigen Vater nicht zulasst, weil sie sich
und die Kinder schutzen will, ,gefahrdet sie das
Kindeswoh!*, weil sie das Kind vom Vater ,ent-
fremdet”.

Zudem werden in der Zeit der Trennung
Kinder beim Einfordern von Kontakt, Umgang
und gemeinsamem Erziehen vom gewalt-
tatigen Elternteil zum Mittel des Prolongie-
rens von Gewalt und Grenzverletzungen
gemacht'®? und Gefahrdungslagen durch den
gewaltausUbenden Elternteil kbnnen weiter-
bestehen bzw. sich verscharfen. Hier ist z. B.
die Gefahr fur digitale Gewaltformen und
Stalking besonders hoch.™®®

188 LWL-Landesjugendamt Westfalen, 2022

Zugleich kénnen sich MUtter ihrerseits selbst
gegenuber ihrem Kind gefahrdend verhalten
bzw. aufgrund der eigenen Gewalterfahrun-
gen in der Paarbeziehung die Kinder zeitwei-
se vernachlassigen. Die geschlechterspezifi-
sche und feministische Forschung selbst hat
darauf aufmerksam gemacht, dass Mutter im
Frauenhaus mitunter selbst ein ungeklartes
oder unakzeptables Verhaltnis zu Gewalt ha-
ben. In der Forschung wird deutlich, dass sich
die erlebte Gewalt auf das gesamte Leben der
betroffenen Frauen und Kinder auswirkt und
fUr die Bearbeitung viele unterschiedliche Un-
terstUtzungssysteme notwendig sind. ,Mdtter,
die in ihrer eigenen Kindheit von ihren Eltern
geschlagen wurden und als Erwachsene
durch Gewalt in ihrer Paarbeziehung revik-
timisiert wurden, zeigen die héchste Rate
aktiver Gewalt gegen ihre Kinder.“1%4

Daruber hinaus bestehen Risiken, auch im
Bereich des institutionellen Kinderschutzes
in den Einrichtungen des Frauengewalt-
schutzes, z. B. durch andere Bewohner*innen,
andere Kinder, Mitarbeitende oder Externe.

Kinderschutzrichtlinien im Frauenhilfesystem
basieren daher auf kinderspezifischen Risi-
ko- bzw. Gefahrdungsanalysen, die Kinder als
eigenstandig gefahrdete Betroffenengruppe
anerkennen und dabei folgende interne wie
externe Risiko- und Schutzfaktoren berutck-
sichtigen:™®®

189 Kinderschutz wird bisweilen von Externen als nachrangig gegentber dem Frauenschutz wahrgenommen, weil zunachst historisch der Schutzauftrag als

geschlechtsspezifisch und parteilich fur Frauen galt.
190 FHK, 2019

19 Brandenburgisches Oberlandesgericht, Beschluss 04.11.2008 - 10 WF 225/08 -, Rn. 4 - 5, juris, hier: ,Dass das Kindeswohl eine sofortige Beendigung des Auf-
enthalts im Frauenhaus gebieten kdonnte, ist nicht ersichtlich, zumal die Kinder und ihre Mutter dort Hilfestellung auch von geschultem Personal erwarten

kénnen.*
92 Nothhafft 2022, S. 24ff.

Brlckner, 2013
vgl. WAVE, 2022, S. 19 und SafeShelter, 2021

!

193 vgl. eSafety, 2020: Children and technology-facilitated abuse - Full report.pdf
194
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https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2020-12/Children%20and%20technology-facilitated%20abuse%20-%20Full%20report.pdf?v=1754992875550
https://sicher-aufwachsen.org/uploads/files/WAVE_GuideChild_DE_230607_web.pdf
https://sicher-aufwachsen.org/uploads/files/2022-01-21_SafeShelter_Guide_DE_Kinder_im_FH_web_vr.pdf

- korperliche Unversehrtheit sowohl in der Die Risikoeinschatzung erfolgt in Frauen-
FrauenunterstUtzungseinrichtung als hausern und Fachberatungsstellen sowohl an

auch in externen Kontakten

den vom § 8a SGB VIII vorgegebenen Normen
als auch an spezialisierter Gefahrdungsein-

- psychisches und emotionales Wohl so- schatzungen fur Kinder als Mitbetroffene
wohl in der FrauenunterstUtzungseinrich- hauslicher Gewalt, die insbesondere Stalking,
tung als auch in externen Kontakten Tracking, digitale Kontaktaufnahme des Va-

ters, Gefahren bei Umgangskontakten, Teen-

- Schutz und Sicherheit in der Nutzung des  Dating-Violence etc. gesondert in den Blick

Internets und sozialer Medien

nehmen.'@®

- sichere Beziehung mit dem nicht gewalt-
tatigen Elternteil, die geistige und psychi-
sche Stabilitat und Resilienz erméglicht

Bereich

Potenzielle Gefahren

Extern
(auBerhalb der Einrichtung)

Innerhalb der
Frauenunterstitzungseinrichtung

Y

NN

NN N N

N2

korperliche oder psychische Gewalt durch den gewalt-
tatigen Elternteil

drohende Kindesentfuhrung durch den gewalttatigen
Elternteil

Gefahr der Kindstétung oder eines Femizids
emotionale Belastungen und Angst durch Gerichts-
prozesse oder Behdérdentermine (z. B. Begegnung mit
dem Tater, Zeug*innenaussagen)

Druck oder Zwang von Institutionen/Behorden
Sorgen des Kindes um die Sicherheit der Mutter
Angst des Kindes um die eigene Sicherheit

Konflikte mit anderen Kindern oder Muttern

Gewalt zwischen Bewohner*innen im Frauenhaus
mogliche korperliche Verletzungen (z. B. durch Unfalle)
Sicherheitsrisiken beim Betreten und Verlassen des
Frauenhauses (z. B. auf dem Weg zur Schule, Spielplatz)
fehlende Internetsicherheit (z. B. Risiken durch Inter-
net, Smartphones, soziale Medien, Online-Spiele, Tra-
ckinginstrumente in Spielzeug)

SafeShelter 2021, S. 44-47 (Protect, Odara etc. 0.J.); AG gemaf § 78 SGB VIl ,Die Rechte der Kinder" in der Stadt Frankfurt am Main, 2016, S. 40,

73



74

Kinder- und Frauenschutz hangen dabei eng
zusammen. Personell ist die Verantwortung
fUr den Frauen- und Kinderschutz in der
Regel klar aufgeteilt: In den meisten Frauen-
hausern gibt es inzwischen einen kinderpar-
teilichen Arbeitsbereich, der fUr die Arbeit mit
den Kindern verantwortlich ist, und wenn das
Wohl eines Kindes gefahrdet ist, die Verant-
wortung fur den Kinderschutz in Kooperation
mit dem zustandigen Jugendamt Ubernimmt.””’

Die Ausstattung der Kinderbereiche in Frau-
enhausern ist bundesweit sehr heterogen
und fUhrt in der Praxis zu mehr oder weniger
eng gefassten Arbeitsgrundlagen im Kinder-
bereich. Von Arbeitshilfen und Checklisten
zur Gefahrdungseinschatzung einer akuten
Kindeswohlgefahrdung nach SGB VIII"E, Uber
interne Arbeitsanweisungen zu einem kinder-
zentrierten Fallmanagement (SkF MUnchen)
bis hin zu umfangreichen, differenzierten Kin-
derschutzkonzepten oder eigenen Konzep-
tionen fur den Kinderbereich zeigt sich eine
heterogene fachliche Bandbreite.

Zur Einschatzung einer moéglichen Kindes-
wohlgefahrdung existieren meist einrichtungs-
spezifische Regelungen zu Kinderschutz-
mafRnahmen, -ablaufen und -verfahren.
Frauenhauser, Beratungsstellen und Schutz-
wohnungen nutzen dabei einrichtungs-,
trager- oder verbandsspezifische Leitfaden'®
bzw. standardisierte Bogen. Diese enthalten
in der Regel konkrete Kriterien und Anhalts-
punkte, anhand derer Fachkrafte die Gefahr-
dungslage von Kindern und Jugendlichen
systematisch bewerten kdnnen. Die ermit-
telten Hinweise dienen als Grundlage fur die
weitere Fallbearbeitung, die Dokumentation
und gegebenenfalls die Einleitung von Kin-
derschutzmafBnahmen.

Dokumentation & Vorgehen
bei Verdacht auf

Kindeswohlgefahrdungen

Rechtsgrundlagen: § 1666 BGB (Kindes-
wohlgefahrdung) und § 4 KKG, und § 6 Abs. 3
GewHG, erganzt durch die Rechtsprechung

Vorgehen:

1. Beobachtungen detailliert dokumen-
tieren (Datum, Uhrzeit, Zitat, Verhalten,
sichtbare Verletzungen)

2. Gefahrdungseinschatzung ggf. mit
einer ,insoweit erfahrenen Fachkraft und
durch kollegiale Beratung vornehmen

3. Information an Leitung und/oder Trager

4. Bei akuter Gefahr sofortige Meldung
ans Jugendamt oder in Extremfallen an
Polizei/Familiengericht. Bei Verdacht auf
Kindeswohlgefahrdung haben Mitarbei-
tende von Frauenhausern und Bera-
tungsstellen gem. § 8b Abs.1SGB VIl und
§ 4 KKG einen Anspruch auf eine Bera-
tung zur Einschatzung einer Kindeswohl-
gefahrdung. Diese umfasst Vorgehen,
Handlungsablaufe, Kooperationsmaoglich-
keiten, Datenschutz und Schweigepflicht
sowie Hilfs- und UnterstlUtzungsangebote
fur Kinder, Jugendliche und Familien.

Personen, die gemal § 4 Absatz 3 des KKG
dem Jugendamt Daten Ubermittelt haben,
sind mittlerweile in geeigneter Weise an

der Gefahrdungseinschatzung zu beteiligen
und Uber den Ausgang von Kindeswohlmel-
dungen zu informieren. Die Gesetzgebung
sieht also vor, dass zwischen Frauenunter-
stUtzungssystem und Jugendamt eine soge-
nannte Verantwortungsgemeinschaft fur den
Kinderschutz praktiziert wird.

197 In der praxisbegleitenden Forschung wurde u.a. durch Fachkrafte des FrauenunterstUtzungssystems immer wieder darauf hingewiesen, dass Kinderfach-
krafte in Frauenhausern dabei durchaus klassische Aufgaben und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe Gbernehmen, ohne entsprechende Zuwendun-
gen oder Finanzierung der Kinder- und Jugendhilfe zu erhalten. Hier kommt es in der Praxis mitunter zu Zustandigkeitsproblemen und Konkurrenzen in der

UnterstUtzung betroffener Kinder. vgl. Daumuller, Wittmann, 2003.
198  Siehe z. B. AWO NRW (2021)
199  z. B. AWO Bundesverband, 2024, Der Paritatische Gesamtverband, 2022,
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https://sicher-aufwachsen.org/uploads/files/Dokumtationsbogen.pdf
https://sicher-aufwachsen.org/uploads/files/Dokumtationsbogen.pdf
https://sicher-aufwachsen.org/uploads/files/Handreichung_DIN_A4-002.pdf
https://sicher-aufwachsen.org/uploads/files/Handreichung_DIN_A4-002.pdf
https://kinderschutzhotline.de/pluginfile.php/318/mod_label/intro/Vorlage_Mitteilungsbogen%20Kindeswohlgef%C3%A4hrdung_Berufsgeheimnistr%C3%A4gerInnen.pdf
https://kinderschutzhotline.de/pluginfile.php/318/mod_label/intro/Vorlage_Mitteilungsbogen%20Kindeswohlgef%C3%A4hrdung_Berufsgeheimnistr%C3%A4gerInnen.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/kinder-und-jugendschutz-ineinrichtungen_auflage-5_2022.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/kinder-und-jugendschutz-ineinrichtungen_auflage-5_2022.pdf
https://www.frauenhauskoordinierung.de/fileadmin/redakteure/Publikationen/Fachinformationen/2022-09-13_FachinfoNr02-2022_ParteilichAuchFuerKinder_final.pdf
https://www.frauenhauskoordinierung.de/fileadmin/redakteure/Publikationen/Fachinformationen/2022-09-13_FachinfoNr02-2022_ParteilichAuchFuerKinder_final.pdf
https://sicher-aufwachsen.org/arbeitsmaterialien/wer-betreut-mein-kind
https://sicher-aufwachsen.org/arbeitsmaterialien/wer-betreut-mein-kind
https://www.frauenhauskoordinierung.de/fileadmin/redakteure/Aktuelles/2022-05-13_Kinder_im_Fokus._Partnerschaftliche_Gewalt_und_ihre_Folgen.pdf
https://www.frauenhauskoordinierung.de/fileadmin/redakteure/Aktuelles/2022-05-13_Kinder_im_Fokus._Partnerschaftliche_Gewalt_und_ihre_Folgen.pdf
https://sicher-aufwachsen.org/uploads/files/WAVE_GuideChild_DE_230607_web.pdf
https://sicher-aufwachsen.org/uploads/files/2022-01-21_SafeShelter_Guide_DE_Kinder_im_FH_web_vr.pdf
https://sicher-aufwachsen.org/uploads/files/2022-01-21_SafeShelter_Guide_DE_Kinder_im_FH_web_vr.pdf
https://www.institut-ke.de/wp-content/uploads/2023/07/Wahrnehmungsb-Kinder_130924.pdf
https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/Kinderschutz/1.4.2.5_Kopiervorlagen_KiWo-Skala_Schulkind.pdf
https://www.ane.de/download/haeusliche-gewalt
https://www.ane.de/download/haeusliche-gewalt
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Welchen Auftrag hat
das Jugendamt bei
hauslicher Gewalt?

,Gewalt in Paarbeziehungen muss als ein In-
dikator fur Kindeswohlgefahrdung gewertet
werden und besitzt eine hohe Relevanz fur
die Tatigkeit im Allgemeinen Sozialen Dienst.
Das Thema ist umso wichtiger, da es in vie-
len Fallen, in denen es zu schwerer Gewalt
gegenuber Kindern kam - bis hin zu ihrer
Totung — im Vorwege Hinweise auf Gewalt in
Paarbeziehungen gab.“?°°

Eltern unterstutzen, Kinder schutzen - so lasst
sich der gesetzliche Auftrag des Jugendam-
tes im Kinderschutz zusammenfassen.?' Der
ASD oder RSD (Allgemeiner oder Regionaler
Sozialer Dienst — Abteilungen im Jugend-
amt) erhalten meist Uber Polizeimeldungen
Kenntnis von hauslicher Gewalt in Familien.
Sind die Familien dem ASD bereits bekannt,
kommen die Informationen auch von Be-
troffenen selbst oder von Fachkraften, aus
Beratungsstellen oder Frauenhausern, die
mit den Familien arbeiten. Sie werden von
der Polizei Uber Einsatze aufgrund von haus-
licher Gewalt informiert. Diese Mitteilungen
Uber Polizeieinsatze und die Anwesenheit von
Kindern geben Jugendamtern Anlass, tatig

zu werden. Regional gesehen ist die Praxis
sowohl der Polizei als auch der Jugendamter
sehr heterogen.?®? Naheres zur Informations-
vermittlung zwischen Polizei und Jugendamt
regeln die Polizei- und Ordnungsgesetze der
Bundeslander. Auch bei laufenden Verfahren
nach § 2 Gewaltschutzgesetz (Uberlassung
einer gemeinsam genutzten Wohnung) muss
das Familiengericht das Jugendamt informie-
ren?%, wenn Kinder im Haushalt leben.?** Am
haufigsten taucht das Thema hausliche Ge-
walt im Jugendamt jedoch bei Kinderschutz-
fallen auf, bei denen bereits im Vorfeld auch
Partnerschaftsgewalt stattgefunden hat. Die
Statistik der Jugendamter gibt jedoch keine
Auskunft darlber, wie hoch der Anteil der
Falle miterlebter hauslicher Gewalt ist.

00 Broschure ,Kinderschutz bei hduslicher Gewalt”, (Hamburg, 2022), S. 4.

Im Verstandnis der Jugendamter wird das
Miterleben von Partnerschaftsgewalt als
potenzielle Kindeswohlgefahrdung einge-
schatzt. Eine differenzierte Gefahrdungsein-
schatzung, gegebenenfalls in interdiszipli-
narer Zusammensetzung und unter Einsatz
von Instrumenten zur sozialpadagogischen
Diagnostik, soll vorgenommen werden. Diese
ermittelt den Schutz- und Hilfebedarf in Be-
zug auf a) das Kind, b) den gewaltaustbenden
Elternteil, c) den gewaltbetroffenen Eltern-
teil. Hierbei sind die Erziehungsberechtigten
sowie das Kind bzw. die*der Jugendliche
einzubeziehen. Je nach Ergebnis der Prifung
(Unterscheidung in gesichertes Kindeswohl,
Beeintrachtigung des Kindeswohls und Kin-
deswohlgefahrdung) agieren die Fachkrafte
der Allgemeinen oder Regionalen Sozialen
Dienste. Die Haltung des Jugendamts ist eine
allparteiliche und konzentriert sich auf die
Wiederherstellung der Erziehungsfahigkeit
und Hilfe zur Erziehung.?®> Es handelt sich bei
den Aufgaben des ASD oder Kommunalen
Sozialdienstes (KSD) um individuelle padago-
gische Hilfen und Unterstutzung fur Eltern,
andere Erziehungsberechtigte und Kinder
und Jugendliche.

Scheitern die angebotenen Hilfen und dau-
ert die Gewalt weiter an, hat der ASD gem.

§ 8a SGB VIIl das Familiengericht anzurufen,
wenn er das Tatigwerden des Gerichts fur er-
forderlich halt. In Bezug auf Gewalt in Paar-
beziehungen kann dies der Fall sein, wenn
die Eltern in der Gewaltbeziehung verbleiben,
obwohl es immer wieder zu massiven Gewalt-
handlungen und Bedrohungssituationen und
damit zu einer andauernden Kindeswohlge-
fahrdung kommt. Probleme bei der Gestal-
tung der Umgangsregelungen kdnnen eben-
falls Anlass dafur geben, das Familiengericht
anzurufen - z. B. wenn es bei der Ubergabe
der Kinder zu Bedrohungen und/oder Gewalt-

201 Als Kernaufgaben fur die Jugendamter sind dort definiert: Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung junger Menschen, Beratung Minderjahriger, Be-
ratung und UnterstUtzung im Zusammenhang mit Partnerschaftskonflikten, Trennung und Scheidung, Gewahrung von Leistungen zur Hilfe zur Erziehung
(z. B. Sozialpadagogische Familienhilfe), Hilfe fur junge Volljahrige, Hilfeplanung, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, Wahrnehmung des Schutz-

auftrages gem. § 8a SGB VIII.

202 vgl. Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen, 2020. Es ist regional verschieden, ob und wie schnell es eine Mitteilung der Polizei ans Jugendamt
gibt, wenn Kinder im Haushalt leben und/oder wéhrend eines Einsatzes anwesend waren.

nach § 213 Absatz 1 FamFG

20

204 Im Verfahren nach §1GewSchG ist hingegen eine Beteiligung des Jugendamts nicht vorgesehen.

05 Die gesetzlichen Grundlagen zu den sogenannten Hilfen zur Erziehung finden sich im § 27 SGB VIII. In Absatz 1 heif3t es: ,Ein Personensorgeberechtigter hat
bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen
entsprechende Erziehung nicht gewahrleistet ist und die Hilfe fur seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.



handlungen kommt, die Kinder gegen die
Mutter beeinflusst oder Uber sie ausgefragt
werden. Der ASD kann eine getrennte An-
horung beider Elternteile im familiengericht-
lichen Verfahren anregen.

Dies kann z. B. der Fall sein, wenn es zu mas-
siver Gewalt und/oder schwerwiegenden
Drohungen gekommen ist und davon ausge-
gangen werden kann, dass sich die Betroffene
in Gegenwart des Taters nicht zu der Gewalt
auBBern kann.

Auch bei der Regelung des Sorge- und Um-
gangsrechts sind ASD-Mitarbeitende invol-
viert: Die fachliche Einschatzung des Jugend-
amts zur Ausgestaltung der Sorge und des
Umgangs stellt eine wichtige Grundlage fur
die Entscheidungsfindung der Familienge-
richte dar. Der ASD hat die Méglichkeit mit
Einverstandnis beider Elternteile einen beglei-
teten Umgang einzurichten. Ist ein Elternteil
nicht einverstanden, muss das Familienge-
richt angerufen werden. Das Familiengericht
kann gem. § 1684 Abs. 4 BGB anordnen, dass
der Umgang nur stattfinden darf, wenn ein
mitwirkungsbereiter Dritter anwesend ist.
Dies kann eine padagogische Fachkraft eines
Tragers der Jugendhilfe, eines Vereins oder
eine andere (Vertrauens-)Person sein. Der
begleitete Umgang soll eine zeitlich befriste-
te Leistung der Jugendhilfe im Rahmen des
§18 Abs. 3 SGB VIl sein, die durch Beratung
und Begleitung die Eltern bei der Ausubung
des Umgangsrechts unterstUtzt. Er dient der
WeiterfUhrung, Wiederherstellung oder An-
bahnung eines Umgangs. Ziel ist es, die Eltern
dazu zu befahigen, die Umgangskontakte per-
spektivisch eigenverantwortlich zu gestalten.

Die formale Zustandigkeit eines Jugendamts
ist Uber den gewohnlichen Aufenthaltsort der
Eltern bzw. des sorgeberechtigten Elternteils
definiert (§ 86 Abs. 1-5 SGB VIII). Das heif3t,
solange keine Absicht besteht, sich umzu-
melden bzw. keine Ummeldung tatsachlich
erfolgt ist, ist ortlich das Jugendamt der Her-
kunftskommune der Frau zustandig.?®® In den
meisten Fallen ist der Aufenthalt in einem Frau-
enhaus nur vorubergehend und begrundet
damit noch keinen gewdhnlichen Aufenthalt.?®”

206  Deutscher Verein fur 6ffentliche und private Fursorge, 2021.

Sobald eine Frau allerdings ernsthaft plant,

in dem Kreis oder in der Stadt wohnen zu
bleiben und dort z. B. auf Wohnungssuche
geht, begrindet sie schon mit der Aufnahme
im Frauenhaus einen neuen gewohnlichen
Aufenthalt. Die ortliche Zustandigkeit ist laut
Handlungsempfehlungen fur Jugendamter in
jedem Einzelfall zu prufen.

Dies fuhrt in der Praxis teils zu Zustandigkeits-
problemen. Gerade bei Partnerschaftsgewalt
kann es dazu kommen, dass im Verlauf unter-
schiedliche Jugendamter zustandig wer-
den.??® Die Informationsweitergabe zwischen
einzelnen Jugendamtern wurde durch das
Bundeskinderschutzgesetz erleichtert, sodass
nach einem Umzug einer Familie das neue
Jugendamt alle relevanten Informationen er-
halten kann. In jedem Fall sollte im Rahmen
des Clearingprozesses und mit Aufnahme
einer Mutter mit Kind oder Kindern im Frau-
enhaus in der Erstberatung abgefragt wer-
den, ob es bereits Kontakte zum Jugendamt
gab und wenn ja, zu welchem. Falls ja, ist zu
klaren, welche Hilfen bereits in Anspruch ge-
nommen wurden.

In einigen grof3eren stadtischen Jugend-
amtern oder bestimmten regionalen Zusam-
menschlUssen existieren inzwischen haufig
(interne) Empfehlungen oder Handlungsleit-
faden (z. B. Region Hannover, Hamburg, LWL-
Westfalen), ein abgestimmtes Vorgehen bei
hauslicher Gewalt (z. B. Stuttgarter Ordnungs-
partnerschaft gegen hausliche Gewalt - STOP)
oder es gibt eine fUr Frauenhauser zustandige
Fachstelle im Jugendamt (z. B. Hamburg).
Zum Teil existieren auch auf lokaler Ebene
Kooperationsvereinbarungen zwischen Frau-
enhaus und Jugendamt (z. B. in Luneburg,
Hamm?°). Wie konkret die fachliche Zusam-
menarbeit aussieht, ist regional sehr verschie-
den und hangt unter anderem von kinder-
schutzbezogenen Vernetzungsgremien und
einer Sensibilisierung der Jugendamter fur
das Thema ab.

207 Wahrend des Aufenthalts in einem Frauenhaus erfolgt keine Integration in ein soziales oder familidres Umfeld, sodass fur diesen Zeitraum am Ort des
Frauenhauses kein neuer gewohnlicher Aufenthalt begrindet wird. — so entschieden mit Beschluss vom 02.03.2018 vom 20. Zivilsenat des OLG Karlsruhe im

Verfahren 20. ZS -FamsS -, Beschluss v. 02.03.2018 - 20 AR 6/18.

208 Fachkrafte aus dem Frauengewaltschutz berichten regelmaBig, wie schwierig es ist, das aktuell zustandige Jugendamt zu ermitteln. Oft vergehen mehrere
Monate, bis zwischen Herkunftsort und Zuzugsort verbindlich geklart ist, welches Jugendamt zustandig ist. Diese Zustandigkeitsdebatten verzoégern Hilfen
erheblich und fUhren dazu, dass betroffene Frauen und Kinder nicht zeitnah die notwendige UnterstUtzung erhalten.

209  Jugendhilfe Aktuell (2020), Ausgabe 1.2020
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https://www.foej.lwl.org/media/filer_public/b7/f7/b7f7cbe8-162b-4b97-ab0b-57efa611d4a9/jugendhilfe-aktuell-2020-01-bf.pdf
https://www.stuttgart.de/buergerinnen-und-buerger/chancengleichheit/haeusliche-gewalt/stop
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Mehr zum Thema:

> Koordinierungsstelle gegen hausliche Gewalt, Ministerium fur Justiz, Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Saarlandes (Hrsg.), 2008: Kinderschutz und Kindeswohl bei el-

terlicher Partnerschaftsgewalt — Eine Handlungsorientierung fur Jugendamter.

> Freie und Hansestadt Hamburg, 2022: Kinderschutz bei hauslicher Gewalt. Arbeits-

hilfe fGr den ASD.

> Region Hannover, 2020: Arbeitshilfe fUr Fachkrafte aus Frauen- und Kinderschutz in

der Region Hannover.

> BIG eV, 2023: Verfahrensempfehlungen zur Regelung des Umgangs bei Hauslicher

Gewalt

» LVR-Landesjugendamt Rheinland, LWL-Landesjugendamt Westfalen, 2022: Kinder
und Jugendliche als Mitbetroffene von Gewalt in Paarbeziehungen. Empfehlung fur

Jugendamter

» Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e. V. (KFN), 2021: Handlungs-
empfehlungen fur das Jugendamt zum Umgang mit Fallen partnerschaftlicher Ge-

walt in Familien mit Kindern

»> Deutsches Institut fur Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF), 2017: Beschwerde-
moglichkeiten des Jugendamts in Kindschaftsverfahren vor dem Familiengericht

> Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), 2016: Jugendamt vor Ort finden - Das

Jugendamt. Unterstutzung, die ankommt.

Kooperationen zwischen
Frauenschutz und
Kinder- & Jugendhilfe

,Frauen der Frauenbewegung unterstellen
dem Kinderschutz, dass er der Kinder wegen
Frauen immer wieder in ihre alte Rolle zu-
rickbringen will. Der Kinderschutz unterstellt
der Frauenhausbewegung, dass sie die Be-
deutung der Entwicklung von Kindern —auch
in ihrer Beziehung zu den Vatern — hinter die
Entwicklung der Frauen zurtickstellen.“?°

Am haufigsten arbeiten Frauenhauser mit
den Bildungseinrichtungen Kindertagesstat-
te und Schule zusammen, da dies meist die
erste notwendige Entlastung in der Betreu-
ung fur die MUtter und der wirkungsvollsten
Stabilisierungsfaktor fur die Kinder ist.

210 Hege, 1999, S. 2.

Eine Herausforderung besteht hier in der Kita-
bzw. Schulanmeldung bzw. -ummeldung, da
haufig die Unterschrift beider Personensorge-
berechtigen notwendig ist.””" Auch hier stehen
sich Schutzanforderungen von Muttern und
Kindern mit den Elternrechten (welche bei
gemeinsamen Sorgerecht gemeinsame Ent-
scheidungen erfordern) einander entgegen.??

Daruber hinaus ist die Zusammenarbeit

mit dem Jugendamt fUr Frauenhauser und
Beratungsstellen ein fester Bestandteil der
Kinderschutzarbeit?” — zugleich aber oft heraus-
fordernd und potenziell konfliktreich.

11 In Berlin z. B. genugt bei Schulanmeldungen die Unterschrift einer Personensorgeberechtigten Person, in Kindertagesstatten hingegen von beiden Eltern-

teilen. Die lokale Praxis ist von den Landesschulgesetzen abhangig.

212 Wochenlange Schulabstinenz oder Nicht-Besuch einer Kita sind fur Kinder die Folge, die zudem gegen Schulpflicht und Kinderrechte verstoBen. Eine
Losung fur das Dilemma bietet lediglich eine gute Kooperation und Sensibilitat fur das Thema bei den értlichen Kooperationspartner*innen im Bildungssys-

tem.
213 Kotlenga et al, 2023.


https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/msgff/tp_familie_gleichstellung/downloads_gewaltgegenfrauen/download_handlungsorientierungjugend%C3%A4mter.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/msgff/tp_familie_gleichstellung/downloads_gewaltgegenfrauen/download_handlungsorientierungjugend%C3%A4mter.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bsfb/familie/kinderschutz/haeusliche-gewalt-37170
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bsfb/familie/kinderschutz/haeusliche-gewalt-37170
https://www.laatzen.de/de/datei/anzeigen/id/112485,1191,1/arbeitshilfe_gegen_h%C3%A4usl._gewalt.pdf
https://www.laatzen.de/de/datei/anzeigen/id/112485,1191,1/arbeitshilfe_gegen_h%C3%A4usl._gewalt.pdf
https://www.big-berlin.info/sites/default/files/downloads/861_Verfahrensempfehlungen-Jugendamt-Familiengericht_web.pdf
https://www.big-berlin.info/sites/default/files/downloads/861_Verfahrensempfehlungen-Jugendamt-Familiengericht_web.pdf
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/jugendmter/allgemeinersozialerdienst/dokumente_75/Empfehlung_Kinder_Gewalt_in_Paarbeziehungen.pdf
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/jugendmter/allgemeinersozialerdienst/dokumente_75/Empfehlung_Kinder_Gewalt_in_Paarbeziehungen.pdf
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/jugendmter/allgemeinersozialerdienst/dokumente_75/Empfehlung_Kinder_Gewalt_in_Paarbeziehungen.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/2021/12/HandlungsempfehlungenV7.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/2021/12/HandlungsempfehlungenV7.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/2021/12/HandlungsempfehlungenV7.pdf
https://dijuf.de/fileadmin/Redaktion/Gremien_und_Netzwerke/SFK_2_Broschuere_Beschwerdemoeglichkeiten.pdf
https://dijuf.de/fileadmin/Redaktion/Gremien_und_Netzwerke/SFK_2_Broschuere_Beschwerdemoeglichkeiten.pdf
https://www.unterstuetzung-die-ankommt.de/de/das-sind-wir/jugendamt-vor-ort-finden/
https://www.unterstuetzung-die-ankommt.de/de/das-sind-wir/jugendamt-vor-ort-finden/

Historisch betrachtet entstand ein Gegenei-
nander von Frauenschutz und Kinderschutz,
das trotz der Forschungserkenntnis, ,dass

die Unterstutzung fur Frauen auch zu den
besten Strategien im Sinne des Kinderschut-
zes zahlt",?“ nur langsam aufgelost werden
kann. Dieser Prozess der Annaherung ist auch
heute noch nicht abgeschlossen und wird

u. a. durch rechtliche Entwicklungen gefor-
dert bzw. konterkariert.?® Es existieren unter-

schiedliche Perspektiven: Frauenhauser arbei-

ten parteilich fur die gewaltbetroffene Frau
und ihre Kinder (Einparteilichkeit bzw. kombi-
nierte Parteilichkeit). Jugendamter beziehen
auch die Sicht des Vaters bzw. des gewaltaus-
Ubenden Elternteils mit ein und mussen bei
Entscheidungen Sorge- und Umgangsrecht
beachten (Allparteilichkeit).

Bereits in der Frauenhausarbeit selbst zei-
gen sich Spannungen zwischen kinder- und
frauenparteilichem Handeln, welche jedoch
in der Regel aufgrund der Arbeit im Tandem
aus Frauenberater*in und Kinderberater*in
konstruktiv geldst werden kdnnen. Fur Mit-
arbeitende des Jugendamts kann es eine
Herausforderung sein, die unterschiedlichen
Perspektiven und Rechte in Fallen von Part-
nerschaftsgewalt miteinander zu vereinbaren.
Es bestehen oft Differenzen darin, wie Kinder
in solchen Situationen angemessen berlck-
sichtigt werden sollten. Umstritten ist, wie
Mdutter in ihrer Betroffenenrolle anerkannt

und gleichzeitig in ihrer Erziehungs- und Mut-

terrolle gestarkt werden kénnen.

Zudem unterscheiden sich kinder- und ju-
gendhilferechtliche von frauenunterstutzen-
den MaBnahmen mitunter bei Freiwilligkeit
bzw. Zwang. Die Aufnahme und Beratung

im Frauenhaus sind freiwillig und selbstbe-
stimmt. MaBnahmen des Jugendamts wer-
den von Betroffenen mitunter als verordnet
und restriktiv wahrgenommen - bis hin zu
klaren Anordnungen, die mit einer Inobhut-
nahme oder Fremdunterbringung der Kinder
drohen, wenn Frauen sich gegen einen Auf-
enthalt im Frauenhaus entscheiden. Zudem
kann der Aufenthalt im Frauenhaus auch Teil
einer Vereinbarung mit dem Jugendamt sein:

214 Kavemann, 2003, S. 59.

.Sollte der Frauenhausaufenthalt Teil einer
Schutzvereinbarung sein, ist es sinnvoll auch
das Jugendamt am Sitz des Frauenhauses
entsprechend Uber diese zu informieren, da
es ggf. fur eine Inobhutnahme oder Gefahr-
dungseinschdtzung o. d. zustandig werden
kann.“?®

Informationspflichten

Es gibt keine gesetzliche Bestimmung daru-
ber, dass das Jugendamt zwanglaufig Uber
die Inanspruchnahme einer Beratung oder
die Aufnahme in ein Frauenhaus zu infor-
mieren ist, sofern keine Vermutung Uber eine
akute Kindeswohlgefahrdung besteht und
Kinder nicht ohne Sorgeberechtigte Hilfen
des Frauenunterstutzungssystems in An-
spruch nehmen.?” Ob das Jugendamt Uber
den Aufenthaltsort von MUttern oder Kindern
informiert werden sollte, ist damit ein fachlich
informierter Abwagungsprozess seitens der
Fachkrafte und im Einzelfall mit der Betroffe-
nen abzusprechen.

Argumente fir die Information des Jugend-
amts bei Aufnahme einer Bewohnerin mit
Kind:

> dem Vorwurf der Kindesentziehung zu-
vorkommen

- Kooperationsbereitschaft signalisieren

- Narrativ des Falles proaktiv anstatt reaktiv
mitbestimmen

215 Neue gesetzliche Regelungen wie z. B. das GewHG regeln auch Verantwortungsbereiche flur den Kinderschutz neu, wobei dies zunachst auch zu Verant-
wortungs- und Zustandigkeitsfragen fur bestimmte Leistungserbringungen fuhrt. Der Gesetzesentwurf des KiMoG sah z. B. eine Scharfung des Kindes-
wohlbegriffs vor und bezog in die Definition ausdricklich das Miterleben von Gewalt an nahen Bezugspersonen ein. Sollte eine solche rechtliche Anderung
tatsachlich vorgenommen werden, ist davon auszugehen, dass auch die Jugendamter ihre Verfahren entsprechend anpassen

16 Landschaftsverband Westfalen Lippe (Hrsg.), 2022: Empfehlung fur Jugendamter, S. 83.

21 Insbesondere bei Minderjahrigen ist zum Teil eine Abgrenzung zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Frauenhilfe schwierig, da laut IK und GewHG keine

Altersgrenze fur Madchen existiert. vgl. Schweigler, 2025, S. 384.
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Argumente dagegen:

- Sorge vor Offenlegung des Aufenthalts-
standorts gegenuber dem Gefahrder
aufgrund von fehlender Sensibilisierung
der Fachkrafte der Jugendamter, die
Anschrift der Mutter und Kinder mit ent-
sprechenden Vermerken und Auskunfts-
sperren geheim zu halten

- fehlende Sensibilitat und Fachwissen
zum Thema im Jugendamt

- VorwdUrfe/Bias des Jugendamts gegen-
Uber der Mutter

- Angste vor staatlichem Wachteramt und
Vorbehalte sowie mangelndes Vertrauen

in staatliche Behorden, Angst vor Inobhut-

nahme und Einleitung von MalBRnahmen
Uber den Kopf der Betroffenen hinweg

Kooperationsbeziehungen fachlich fundieren:

Im Sinne eines interdisziplinaren Kinderschut-
zes kann Kooperation gestarkt und weiterent-
wickelt werden. Es kann empfehlenswert sein:

- KSD/RSD/ASD der Jugendamter in Runde
Tische zu hauslicher Gewalt einzuladen

- umgekehrt selbst an Kinderschutznetz-
werken (z. B. AG § 78) mitzuwirken und
die Perspektiven der mitbetroffenen
Kinder einzuspeisen

- gemeinsame regionale Handreichungen
zU bisher informellen Praktiken zu entwi-
ckeln, zu formalisieren, abzustimmen und
zU standardisieren

- gemeinsame Fachtage/Veranstaltungen
zum Thema zu entwickeln, z. B. 1x jahrlich
Fachtag zu den Schnittstellen von Kin-
derschutz und Frauengewaltschutz

- schriftliche Kooperationsvereinbarungen
zu treffen —auch um Wissenstransfer fur
neue Mitarbeitende, sowohl im Frauen-
gewaltschutz als auch im Jugendamt, zu
gewahrleisten

- gegenseitige Hospitation von Fachkraften

- gemeinsame Fortbildungen zu Auswir-
kungen des Miterlebens von Partner-
schaftsgewalt auf Kinder und notwen-
digen Konsequenzen in den jeweiligen
Hilfsangeboten

- Erarbeitung gemeinsamer Offentlich-
keitsarbeit und Infomaterialien fur Be-
troffene mit konkreten Hilfsangeboten
vor Ort

- gemeinsame Praventionsmafnahmen
- Initilerung von Kindergruppen in Form

sozialer Gruppenarbeit, Einzelberatung,
Nachsorgeberatung etc.



Inhalte von
Kooperationsvereinbarungen

Die Fragestellung: Wie kénnen Frauenhaus
und Jugendamt trotz unterschiedlicher Auf-
trage und Handlungslogiken im Frauen- und
Kinderschutz gemeinsam handeln? Wahrend
der Schutzauftrag des Frauenhauses sich auf
Frauen und ihre Kinder ausrichtet, verhandelt
das Jugendamt im Schutzfall mit Opfern und
Tatern und hat die Rechte aller Beteiligten zu
wahren. Dazu gehort auch das Grundrecht
auf Umgang der Vater.

Das Ziel: Ziel einer gemeinsamen Verein-
barung sollte es sein, einen wirksamen und
nachhaltigen Frauen- und Kinderschutz zu
gewahrleisten. Es sollten eine gemeinsame
Haltung, Transparenz der Auftrage und Hand-
lungslogiken sowie verbindliche Strukturen
der Zusammenarbeit etwa durch abgestimm-
te Arbeitsprozesse entstehen.

Ein ,Muster: Kooperationsvereinbarung mit
dem ortlichen Jugendamt” findet sich im An-
hang dieser Arbeitshilfe.

Die konkrete Ausgestaltung der Kooperati-
onsbeziehungen von Kinder- und Jugendhilfe
und Frauengewaltschutz wird nicht zuletzt
aufgrund der Neuregelungen im GewHG eine
wesentliche Zukunftsaufgabe fur beide Syste-
me sein.

Mehr zum Thema:

> Raddatz, 2025: Strukturelle Herausforderungen in der Kinderschutzarbeit im Frau-
enhaus

> Hartwig: Auftrag und Handlungsmaoglichkeiten der Jugendhilfe bei hauslicher Ge-
walt. In: Kavemann, B., Kreyssig, U. (Hrsg.), 2013, Handbuch Kinder und hausliche Ce-
walt, Wiesbaden

> Lockener, 2008: Kooperation von Frauenhausern und Jugendhilfe. Eine Herausfor-
derung fur die Praxis der Sozialen Arbeit. In: Forum Erziehungshilfen. 14. Jahrgang,
Heft 1

> LWL - Landesjugendamt Westfalen, 2020: Kinder vor hauslicher Gewalt schutzen -
Strategien fur die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Frauenhilfe

» Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V., 2003: Kinderleben
im Frauenhaus. Konzepte-Perspektiven.

> Der Paritatische Hamburg, 2008: Arbeitshilfe zum Kinderschutz. § 8a SGB VIIl in

Frauenhausern und anderen Einrichtungen des Opferschutzes. (Hinweis: inzwischen
z.T. rechtlich Uberholt)



https://link.springer.com/article/10.1007/s12054-025-00764-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s12054-025-00764-6
https://orlis.difu.de/handle/difu/578504
https://orlis.difu.de/handle/difu/578504
https://epub.sub.uni-hamburg.de/epub/volltexte/2013/19865/pdf/Ah_kischu.pdf
https://epub.sub.uni-hamburg.de/epub/volltexte/2013/19865/pdf/Ah_kischu.pdf
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Vorgaben flr eine
eidesstattliche
Versicherung

Achtung: FUr eine eidesstattliche Versiche-
rung kénnen hier nur ein Beispiel aufgezeigt
und wesentliche Grundsatze erlautert wer-
den. Die Schilderung des Sachverhalts muss
individuell sein, da jede einzelne Tatsache im
Zweifel nachprifbar und nachweisbar sein
MusSs.

Eine falsche eidesstattliche Versicherung ist
strafbar, insbesondere auch mit einer Haft-
strafe bedroht. Zudem kann an falsche An-
gaben auch eine Strafverfolgung wegen einer
falschen Verdachtigung geknUpft werden.

Elemente der eidesstattlichen Versicherung:
- Beschreibung des Sachverhalts
- Versicherung zur Wahrheit der Angaben
- eigenhandige Unterschrift
- Ort und Datum der Unterzeichnung

Der Sachverhalt sollte sehr konkret geschil-
dert werden mit:

- Angabe von Ort,
- Datum und Uhrzeit,
- Beschreibung der jeweiligen Handlung

- und deren Folgen (Beschadigung von
Gegenstanden, Verletzungen),

- Zitaten wortlicher Rede,

- Bezeichnung anwesender Personen mit
deren personlichen Daten (Name, ggf.
Geburtsdatum, Adresse).

Es sollten moglichst keine Bewertungen vor-
genommen werden, also nicht ,das war eine
Beleidigung, eine Bedrohung, eine Korperver-
letzung* als juristische Einschatzung, sondern
der Verfahrensablauf ganz genau beschrie-
ben, wortliche Zitate und Handlungen ein-
bezogen und Verletzungen benannt werden.
Es muss sich um ggf. belegbare und nachvoll-
ziehbare Tatsachen handeln.

Falsch ist es, wenn lediglich der Vortrag der
Rechtsanwalt*in bestatigt wird, etwa der
Form: ,ich versichere an Eides statt, dass alles,
was meine Anwaltin geschrieben hat, der
Wahrheit entspricht.” Eine solche Versiche-
rung reicht nicht aus. Es muss eine eigene
und persdnliche Formulierung gewahlt werden.

Die juristische Einordnung erfolgt dann durch
die Ermittlungsbehorden und Gerichte.

Es durfen auch keine Dinge hinzugefugt wer-
den oder in der Erinnerung nicht mehr deut-
liche Begebenheiten ohne weitere Kennzeich-
nung Ubernommen werden. Maximal kann
formuliert werden, dass man sich nicht mehr
genau erinnert, ob der andere dies oder das
gesagt hat: ,in meiner Wahrnehmung jedoch
war es in etwa so oder so ahnlich”.

Eine falsche eidesstattliche Versicherung ist
bei falschen Behauptungen strafbar und es
wird ein Verfahren wegen falscher Versiche-
rung an Eides Statt riskiert.



Muster: Eidesstattliche Versicherung

in der Sache der Frau VORNAME NACHNAME

gegen

Herrn VORNAME NACHNAME

wegen Zuweisung der Enewohnung und Gewaltschutz:

Im Wissen Uber die Strafbarkeit einer vorsatzlichen oder fahrlassigen Abgabe einer falschen
eidesstattlichen Versicherung, erklare ich Folgendes an Eides statt:

Ich bin mit meinem Ehemann seit dem TT.MM.JJJJ verheiratet. Wir haben drei gemeinsame
Kinder (ggf. namentlich erwahnen), 14,10 und 4 Jahre alt. Ich lebe von meinem Ehemann spa-
testens seit dem TT.MM.JJJJ getrennt (oder auch nicht getrennt). An diesem Tag ist er aufgrund
polizeilicher Wegweisung gegen HH:MM Uhr aus der Wohnung verwiesen worden. Grund fur
diese Wegweisung war, dass mein Mann mir regelmafig heftige Schlage versetzt hat, von
denen ich blaue Flecke und Schwindelgefuhle davon trug. Er brullte mich und die Kinder an,
setzte vor allem unsere alteste Tochter unter Druck, zerschlug Geschirr. Er trinkt taglich Alkohol,
regelmalig derart exzessiv, dass er vollig betrunken ist. Am TT.MM.JJJJ hat er derart randaliert,
dass die Nachbarn die Polizei gerufen haben.

An diesem Tag hat mich mein Ehemann schwer beschimpft: er hat Folgendes gesagt: ,wortlich
Zitieren.”

Des Weiteren hat er mich mit der linken Faust auf die rechte Wange geschlagen. Dabei hat er
mir folgende Verletzungen zugefugt: blauer Fleck, Riss in der Wange, geschwollenes Auge etc.
(genau bezeichnen).

Ich habe daraufhin gesagt, damit solle er sofort aufhdéren. Daraufhin hat er noch heftiger zugeschla-
gen und dabei ein Buch nach mir geworfen. Dieses ist zunachst gegen meinen Bauch, dann gegen
die Wand geflogen. Dort ist ein Stuck der Tapete abgefallen. Auch mein Bauch hat blaue Flecken.

Schon im letzten Jahr im Monat JJJJ gab es einen Vorfall, aufgrund dessen mein Ehemann we-
gen Korperverletzung zu einer Geldstrafe mit einer Bewahrungszeit von zwei Jahren verurteilt
wurde. Das Aktenzeichen des Strafverfahrens lautet: .....

Nach Ablauf der xx-tagigen Frist der Wegweisung hat sich mein Enemann in unserem im Um-
bau befindlichen Haus/Wohnung aufgehalten. Ich hatte gehofft, dass er sich beruhigt und sein
Fehlverhalten einsieht und korrigiert. Stattdessen ist er jedoch regelmafig zu unserer Wohnung
gekommen, in der ich mit den Kindern jetzt allein lebe. Dort versuchte er am TT.MM.JJJJ, in die
Wohnung zu kommen und erklarte, dass er mich und die Kinder umbringen werde. Gleichzeitig
veranstaltet er Telefonterror, indem er mich und die Kinder X Mal am Tag versucht anzurufen.
Ich habe das Telefon schon ausgeschaltet, was aber wegen der Erreichbarkeit fur die Behoérden
und die Kinder nicht dauerhaft moglich ist. Einmal, am TT.MM.JJJJ, verlangte er, dass ich zu

ihm kommen solle und sagte dabei, dass er ,schon ein Messer" fUr mich ,vorbereitet” hatte. Im
Rahmen eines solchen Gesprachs habe ich versucht, mit meinem Mann eine Einigung dahin-
gehend zu erzielen, dass er mich mit den Kindern in der Wohnung allein leben lasst und selbst
in oben benanntem Haus/Wohnung bleibt. Er lehnt jedoch jedes Gesprach ab und zeigt auch
keine Einigungsbereitschaft.

Ich bin in groBer Sorge, dass mein Mann die Ruckkehr in die derzeit von mir mit den Kindern
bewohnte eheliche Wohnung begehrt bzw. dort gewaltsam eindringt. Insbesondere, wenn die
Kinder dort allein sind, habe ich Angst, dass er ihnen etwas antut. Seine Androhungen nehme
ich sehr ernst, da er im schwer alkoholisierten Zustand unberechenbar ist.
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Ich bendtige eine gerichtliche Regelung Uber die Alleinnutzung der Ehewohnung, da ich mit
den Kindern vor meinem Ehemann sicher sein muss.

Die Ehewohnung liegt in einer Wohnung, fur die wir Eheleute beide im Mietvertrag stehen. Sie
ist XY gm grof3 und hat fur mich und meine XY (Anzahl) Kinder XY (Anzahl) Schlafzimmer und
ein Wohnzimmer. Eine Aufteilung der Wohnung ist nicht moglich, da es keinen abtrennbaren
Zugang gibt. Aufgrund der gewalttatigen Ubergriffe ist das Leben ,unter einem Dach* nicht zu-
mutbar.

Ich versichere an Eides statt, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen gemacht
habe, dass ich die reine Wahrheit vorgetragen und nichts verschwiegen habe. Mir ist bekannt,
dass eine eidesstattliche Versicherung eine nach den §§ 156, 161 Strafgesetzbuch (StGB)#® straf-
bewehrte Bestatigung der Richtigkeit meiner Erklarung ist. Mir sind die strafrechtlichen Folgen
einer unrichtigen, d.h. nicht den Tatsachen entsprechenden oder unvollstandigen Erklarung,
d.h. das Verschweigen der wesentlichen Tatsachen, bekannt.

Ort, Datum Unterschrift

218 Gesetzestext der §§156, 161 Strafgesetzbuch:
§156 Wer vor einer zu Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zustandigen Behorde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf
eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.”
§161 (1) Wenn eine der in den §§ 154 bis 156 bezeichneten Handlungen aus Fahrlassigkeit begangen worden ist, so tritt Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
Geldstrafe ein. (2) Straflosigkeit tritt ein, wenn der Tater die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt. Die Vorschriften des § 158 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.



Checkliste:
Zustandiges
Familiengericht bei
hauslicher Gewalt

Fokus: gewohnlicher Aufent-
halt im Frauenhaus -

Diese Checkliste hilft bei der Einschatzung,
welches Familiengericht zustidndig ist — ins-
besondere, wenn sich die betroffene Frau im
Frauenhaus befindet. FUr gewaltbetroffene
Frauen ist die Bestimmung des Gerichts-
standorts im familienrechtlichen Verfahren
von strategischer Bedeutung - vor allem im
Kontext hauslicher Gewalt. Die gerichtliche
Zustandigkeit beeinflusst nicht nur den Ver-
lauf und Ausgang des Verfahrens, sondern
auch den Schutz, die Erreichbarkeit und den
Zugang zu unterstlUtzenden Netzwerken.
Solange der gewdhnliche Aufenthalt noch
nicht endgultig bestimmt ist, kann unter Um-
standen eine strategische Auswahl getroffen
werden. Uber die értliche Zustandigkeit ent-
scheiden letztlich immer das Gesetz und das
Gericht.

Ziel: Gewaltbetroffene Frauen kompetent
dabei begleiten, den geeigneten Gerichtsort
im Sinne von Sicherheit, Kindeswohl und Ver-
fahrensfairness zu wahlen.

Aufenthalt im Frauenhaus

- Ist die Frau aktuell im Frauenhaus unter-
gebracht?

- Hat sie den Willen bzw. die Notwendig-
keit, vorerst dort zu bleiben, um Schutz
und Abstand zu gewinnen?

- Dann kann das Frauenhaus als ge-
wohnlicher Aufenthalt (gA) gelten -
auch bei kurzer Aufenthaltsdauer.

Tipp far Fachkrafte: Formulieren Sie in Stel-
lungnahmen oder Bestatigungen fur das Ge-
richt ggf. unterstutzend:

,Die Antragstellerin befindet sich seit [Da-
tum] im Frauenhaus und hat ausdricklich
erklart, sich hier mit dem Willen eines voru-
bergehenden Verbleibs niederzulassen. Aus
fachlicher Sicht kann der gewohnliche Auf-
enthalt derzeit dem Bezirk des Frauenhauses
zugeordnet werden.”

... SAgt, sie wolle so schnell wie méglich an
ihren Heimatort zurlickkehren. lhre dortigen
Verpflichtungen (z.B. Miete, Arbeit, Pflege An-
gehdriger) hdlt sie weitestgehend aufrecht/
bemuht sich um ... Deshalb ist nicht davon
auszugehen, dass am Ort des Frauenhauses
ein gewohnlicher Aufenthalt vorliegt.”
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Welches Familiengericht kommt in Betracht?

Verfahren Juristische Gerichtsort
Grundlage
Gewaltschutzverfahren/ § 211 FamFG Wahlgerichtsstand: Tatort oder

Gewaltschutzgesetz

Kindschaftsverfahren §152 FamFG
(z. B. Sorgerecht, Aufenthaltsbestim-
mungsrecht, Umgang)

gemeinsame Wohnung oder ge-
wohnlicher Aufenthalt des Antrags-
gegners

gA des Kindes (folgt dem der Mut-
ter, die es begleitet)

Familiensachen allgemein versch. §§ des gemeinsamer Wohnsitz, gA des

(Ehesachen, Unterhalt etc.) FamFG

Kindes, gA des Antragsgegners

Wichtige Abwagungen zur
Wahl des Gerichtsstandorts

Die Angaben zur Bestimmung der ortlichen 2. Zuganglichkeit und Erreichbarkeit

Zustandigkeit des Gerichts sollten nicht zufal-

lig, sondern strategisch erfolgen - immer mit >
Blick auf Schutz, Zuganglichkeit, Kindeswohl

und rechtliches Umfeld. Eine individuelle, be-
gleitete Entscheidung ist essenziell.

1. Sicherheit und Schutz

Am neuen Aufenthaltsort (z. B. in einer
anderen Stadt oder Region) kann eine
engere Anbindung an Unterstutzungs-
angebote (Frauenhaus, Beratungsstelle,
Anwalt*in) bestehen.

- Kann die Frau das Gericht erreichen (Rei-
- Zentrale Frage: Ist das Gericht weit genug seweg, Reisekosten, Betreuungssituation,
vom Tater entfernt, um Sicherheit zu Barrierefreiheit)?
gewahrleisten?
- Gibt es in der Nahe anwaltliche Vertre-
- Ein Gericht am neuen Aufenthaltsort tung, Sprachmittlung oder psychosoziale
(z. B. Frauenhaus) kann helfen, Distanz Prozessbegleitung?
zum Gewalttater zu wahren und Begeg-
nungen zu vermeiden. 3. Kenntnis der lokalen Unterstiitzungs-
struktur

- Gerichtliche Termine am Wohnort des Ta-
ters kbnnen retraumatisierend sein und -
neue Gefahren mit sich bringen.

- Wird das Verfahren in einer Region
geflhrt, in der der Tater lebt? -

2 Ist mit Begegnungen im Gerichtsgebaude
oder Umfeld zu rechnen?
_)
- Ist eine Schutzbegleitung zu Gericht
maoglich?

Y

In manchen Regionen arbeiten Gerichte
eng mit Gewaltschutznetzwerken oder
spezialisierten Jugendamtern zusammen.

Gibt es familiensensible oder gewalt-
schutzkompetente Gerichte in der Re-
gion des Frauenhauses?

Ist das Jugendamt, die Verfahrensbei-
standschaft oder das Gericht bereits mit
dem Thema vertraut?

Gibt es Hinweise auf gute oder problema-
tische Praxis?



4. Juristische Méglichkeiten der Steuerung

-

Y

=Y

_)

Je nach Verfahrensart (z. B. Gewaltschutz,
Sorge, Umgang) bestehen mehrere zu-
lassige Gerichtszustandigkeiten, u. a.:

Tatortgericht
Gericht am Wohnort des Antragsgegners

Gericht am Ort der letzten gemeinsamen
Wohnung

Gericht am Ort des ,gewdhnlichen Auf-
enthalts” der Antragstellerin oder des
Kindes

Strategisch sollte gepruft werden, wel-
ches Gericht die besten Voraussetzungen
fur ein faires, gewaltbewusstes Verfahren
bietet.

5. Vermeidung von Taternahe

_)

Y

Verfahrensverlagerung kann helfen,
indirekte Kontrolle durch den Tater zu
unterbinden (z. B. durch Informant*innen,
gemeinsame Bekannte, Kontakte zur
Schule etc)).

Vermeidung des Gerichtsorts im bisheri-
gen Sozialraum kann Schutz und Anony-
mitat verbessern, gleichzeitig aber auch
Hinweise auf den neuen Aufenthaltsort
preisgeben.

6. Einbeziehung rechtlicher Beratung

-

-

Anwaltliche Beratung vermitteln

Fachanwalt*innen fur Familienrecht

mit Erfahrung im Gewaltschutz konnen
helfen, eine fundierte Entscheidung Uber
den Gerichtsort zu treffen bzw. entspre-
chend vorzutragen.

Fachkrafte durfen keine Rechtsberatung
leisten, aber:

Informationsmaterial bereitstellen

bei Anwaltswahl unterstutzen

Uber Méglichkeiten informieren

Auch Beratungsstellen oder Frauenhau-

ser kennen haufig regionale Unterschie-
de in der gerichtlichen Praxis.

- Konkrete Unterstltzung bei Antragstellung

- Bei Bedarf vermitteln:

- zu Anwalt*innen fur Familienrecht mit
Gewaltschutzkompetenz

- zu psychosozialer Prozessbegleitung

- zu Beratungsstellen am Gerichtsstandort

- Eilverfahren sichern
- Verfahrensbeschleunigung durch Nahe

- Wenn das Verfahren zugig eingeleitet
werden soll, kann der Weg Uber das Ge-
richt am aktuellen Aufenthaltsort (Frau-
enhaus) zeitsparender sein.

- Kindeswohl zentral mitdenken - leben
Kinder aktuell im Frauenhaus?

- Der Aufenthaltsort des Kindes kann fur
Sorge- und Umgangsverfahren relevant
sein (gewohnlicher Aufenthalt).

- Gerichtliche Zustandigkeit beeinflusst
auch den Einbezug von Jugendamt, Ver-
fahrensbeistand und Gutachtern.

- Kinder leben aktuell mit im Frauenhaus?
Dann kann auch fur Kindschaftssachen
(z. B. Aufenthaltsbestimmung, Sorge-
recht, Umgang) der gA der Kinder am
Frauenhausstandort liegen.

- Befindet sich das Kind bereits langer im
Frauenhaus?

- Wird dort Kita oder Schule besucht?

- Ist dort das bessere Umfeld fur kindge-
rechte Anhérung und Unterstutzung?

7. Dokumentation und Unterstitzung

- Wurde der Wille der Frau dokumentiert,
sich im Frauenhaus niederzulassen (z. B.
in Beratungsgesprach, Fallakte)?

- Ist ggf. eine anwaltliche Beratung hinzu-
gezogen worden zur Strategie der An-
tragstellung?

- Wurde geprUft, ob eine gerichtliche An-
tragstellung am Schutzort sinnvoller und
sicherer ist als am fruheren Wohnort?
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Muster: Stellungnahme des Frauenhauses/
der Beratungsstelle

Stellungnahme des Frauenhauses XY (oder ohne Bezeichnung aus Anonymitatsgrunden, dann
muss jedoch auf gesondertem Blatt mit deutlichem Hinweis auf Geheimhaltung der Daten der
Absender bezeichnet werden) / der Beratungsstelle XY

Frau VORNAME NACHNAME, wohnt seit dem TT.MM.JJJJ in unserem Frauenhaus (Adresse
geheim) / wird seit dem TT.MM.JJJJ in unserer Beratungsstelle betreut und beraten. Sie hat ihre
Kinder VORNAME NACHNAME 1, geb.am TT.MM.JJJJ oder Zahl Jahre alt, VORNAME NACHNA-
ME 2, geb.am TT.MM.JJJJ oder Zahl Jahre alt und VORNAME NACHNAME 3, geb. am TT.MM.J3JJ
oder Zahl Jahre alt (oder weder Namen noch Geburtsdaten angeben, wenn Sicherheitsbeden-
ken bestehen, dann ,ihre Zahl Kinder, Zahl Jahre alt*) mitgebracht.

Wir erleben Frau NACHNAME nach den Erlebnissen der gewalttatigen Ubergriffe ihres Eheman-
nes VORNAME NACHNAME wie folgt: Sie kam mit schweren Verletzungen und einer posttrau-
matischen Belastungsstorung zu uns. Wir konnten sie nach mehreren Gesprachen und einer
ersten Planung der weiteren Schritte wie Beantragung von Sozialleistungen, Betreuung der
Kinder (zunachst bei uns im Haus, dann spater in der Kindertagesstatte etc.) stabilisieren.

Nach einer Zeit von etwa ZAHL Wochen lebte sie zusehends auf. Ihre anfangliche Zurtckhal-
tung ist mittlerweile zu einem offenen und aktiven Austausch mit uns gelangt.

Ihre anfangliche Verunsicherung auch bei der Betreuung der ebenfalls durch die Ereignisse
schwer belasteten Kinder hat sich stabilisiert. Die Kinder sind mittlerweile aufgebluht, sie spie-
len selbststandig, haben Kontakte zu den anderen Kindern im Frauenhaus aufgebaut, beschaf-
tigen sich gern mit folgenden Spielen: .., malen und basteln gern.

Wir erleben die Mutter in einer guten Interaktion mit ihren Kindern. Sie kann nun zunehmend
auch auf die Bedurfnisse der Kinder eingehen, da ihre eigene korperliche und psychische Ver-
fassung wesentlich gebessert ist.

In spielerischen Aufarbeitungprozessen mit den Kindern hoéren wir immer wieder, was die
Kinder bei den Ubergriffen des Vaters gegenlber der Mutter erlebt haben. Sie schildern uns
konkret diese und jene Begebenheiten (einzelne Beispiele nennen). Sie machen dabei auf ihre
Weise altersgemaf deutlich, dass sie derzeit keinen Kontakt zum Kindesvater wunschen. Selbst
bei proaktiven Vorschlagen der Kindesmutter, doch einen geschutzten Kontakt herzustellen,
verweigern sie diesen Vorschlag massiv. Sie haben auch gegenuber den Erzieher*innen im ge-
schitzten Raum/ohne Beisein der Kindesmutter erklart, dass ihr ,Papa bose” sei und sie deshalb
nicht zu ihm gehen wollen.

Und weitere Beobachtungen, ggf. zu folgenden Fragen:

- Ist weitere Gewalt zu beflrchten, z.B. wenn der geheim gehaltene Aufenthalt des Kindes
und des gewaltbetroffenen Elternteils bekannt wird?

- Besteht ein Risiko weiterer Belastungen oder sogar einer Retraumatisierung des Kindes
oder des gewaltbetroffenen Elternteils bei Kontakten im Zuge der Verstandigung Uber Fra-
gen der elterlichen Sorge?

> Ist das Kindeswohl sowohl bei einer Ubertragung der alleinigen elterlichen Sorge auf den
gewaltauslUbenden als auch auf den gewaltbetroffenen Elternteil gefahrdet?

- Wirken die (vormals) gewaltbelasteten Strukturen und Dynamiken fort (Kontrolle, Angsti-
gung, Unterdruckung, Herabwurdigung)?

- Wirken die Belastungen beim gewaltbetroffenen Elternteil und dem Kind fort (z.B. Angst,
Traumatisierung, Stresssymptome vor, wahrend oder nach Kontakten)?



- Ist eine ausreichende Senkung des Konfliktniveaus mithilfe einer Bearbeitung auf der Be-
ziehungsebene in angemessener Zeit erfolgversprechend und zumutbar (Einsicht und Ver-
antwortungsubernahme des gewaltaustbenden Elternteils, starke Belastung oder Verletzt-
heit wegen Vertrauensbruch durch Gewalt, nur langfristig und/oder begrenzt veranderbare
Disposition eines oder beider Elternteile, etwa Suchtmittel- und Alkoholabhangigkeit oder
psychische Erkrankung)?

Ort, Datum Unterschrift

Weitere Hinweise:

Um als Vortrag und ggf. Beweismittel im gerichtlichen Verfahren Geltung zu haben, ist eine an-
onyme Stellungnahme oder auch nur die Angabe ,Team/Frauenhaus/Verein“ nicht ausreichend.
Wenn BeflUrchtungen um die eigene Sicherheit der Person, die die Stellungnahme abgibt,
bestehen, kann mit einem gesonderten Blatt und Hinweis auf den Personenschutz gearbeitet
werden.

Diese Stellungnahme ist vorzugsweise der Klient*in zu Uberreichen, sodass sie selbst Uber die
weitere Verwendung entscheiden kann. Bei einer anwaltlichen Vertretung kann die Stellung-
nahme Uber diese dem Gericht Ubermittelt werden. Andernfalls sollte die Betroffene das Schrift-
stUck selbst an das Gericht oder Jugendamt schicken.

Die hier in Rede stehenden Stellungnahmen oder Einschatzungen zur Situation von Mutter und
Kind, die dem Gericht oder Jugendamt zur Stutzung des Vortrags Uberreicht werden sollen,
mussen vorab durch Einwilligung und Schweigepflichtentbindungserklarung der Betroffenen
legitimiert werden. Es ist wichtig, den Aufklarungsprozess in den eigenen Fall-Akten gut zu
dokumentieren und die schriftlichen Erklarungen der Klient*in beizufugen. Die Erklarung sollte
konkrete Hinweise enthalten, wem gegenuber aus welchem Anlass die Mitarbeiter*innen von
der Schweigepflicht entbunden sind.
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Muster: Kooperationsvereinbarung mit dem
ortlichen Jugendamt

LOGO Jugendamt  LOGO Frauen- und Kinderschutzhaus / Fachberatungsstelle
Vereinbarung

zwischen dem Jugendamt der Stadt und dem

(Verein/Trager/Name FH)

zur Verbesserung des Kinderschutzes als Verantwortungsgemeinschaft

Die Stadt - Fachbereich Familie und Bildung/Bildung und Soziales —im

Folgenden ,Jugendamt” und (Verein)

vertreten durch

(Name, Adresse)

schlieBen zur Verbesserung des Kinderschutzes sowie § 72a SGB VIl die folgende Vereinbarung:
§ 1 Verantwortungsgemeinschaft

Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kindern und Jugendlichen das Recht
auf Entwicklung zu einer selbstbestimmten Persénlichkeit zu ermoglichen. Dabei sollen Eltern
und andere Erziehungsberechtigte beraten und unterstutzt und Kinder und Jugendliche vor
Gefahren fur ihr Wohl geschitzt werden.

Erklarter Auftrag der Jugendhilfe ist es junge Menschen am Prozess zu beteiligen und Struktu-
ren zu schaffen, die einen vertraulichen Beratungsanspruch ermaoglichen.

§1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII weist hier auf die Sicherstellung des Kindeswohls hin und nimmt somit
den Verein in den Fokus.

§ 2 Tatigkeitsausschluss einschlagig vorbestrafter Personen

§ 72a SGB VIl konkretisiert diesen allgemeinen staatlichen Schutzauftrag durch den Tatigkeits-
ausschluss einschlagig vorbestrafter Personen als Aufgabe der Jugendamter und verdeutlicht
die Beteiligung der Vereine in dieser Aufgabe.

Der Verein stellt sicher, dass er keine Personen beschaftigt, die rechtskraftig wegen einer in
§ 72aAbs. 1SGB VIl in der jeweils aktuellen Fassung genannten Straftat verurteilt worden sind.

(1) Der Verein verpflichtet sich, sich bei Neueinstellungen ein FUhrungszeugnis nach § 30 Abs. 5
und § 30a Abs. 1 BZRG vorlegen zu lassen. Von seinen Beschaftigten verlangt der Verein in regel-
mafigen Abstanden von langstens 5 Jahren erneut die Vorlage eines Fihrungszeugnisses. Un-
abhangig von der Frist in Satz 2 soll der Trager bei konkreten Anhaltspunkten fur das Vorliegen
einer Verurteilung im Sinne des Abs. 1 die Vorlage eines aktuellen FUhrungszeugnisses nach

§ 30a BZRG fordern.

Der Verein stellt sicher, dass unter seiner Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tatige
Person, die wegen einer Straftat nach Abs. 1 rechtskraftig verurteilt worden ist,

(2) Kinder und Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleich-



baren Kontakt hat. Hierzu lasst er sich von den Personen nach Satz 1 vor Aufnahme der Tatigkeit
ein FUhrungszeugnis nach § 30 Abs. 5 und § 30a Abs. 1 BZRG vorlegen, wenn die dadurch ent-
stehenden Kontakte nach Art, Intensitat und Dauer die Einsichtnahme in ein FUhrungszeugnis
erfordern.

(3) § 72a Abs. 5 SGB VIl ist zu beachten.

(4) Die GebUhr kann bei Antragstellung durch einen GebUhrenbefreiungsantrag erlassen wer-
den. Dieses trifft zu, wenn eine ehrenamtliche Tatigkeit vorliegt und durch den Verein schriftlich
bestatigt wird.

§ 3 Anwendung

Ein FUhrungszeugnis darf bei der Vorlegung im Verein maximal 3 Monate alt sein und hat eine
Gultigkeit von maximal fUnf Jahren. Eintragungen im FUhrungszeugnis, die eine Eignung der

zu den erledigenden Aufgaben im Verein anzweifeln lassen, werden ggf. mit der Jugendamts-
leitung unter Berucksichtigung des Datenschutzes vor Tatigwerden beraten.

§ 4 Datenschutz

Bei neben- und hauptberuflich sowie ehrenamtlich tatigen Beschaftigten wird empfohlen sich
das Einverstandnis der Betroffenen zur Datenzusendung und Einsichtnahme geben zu lassen
und diese spatestens bei Beendigung der Tatigkeit zu vernichten.

§ 5 Vereinsvertreter*in

Der Verein stellt sicher, dass ein/e gewahlte/r Vertreter/in Uber diese Vereinbarung und insbe-
sondere Uber die Handhabung der Vereinbarung unterrichtet ist.

§ 6 Vereinbarung von Handlungsschritten

(1) Vertraut sich ein Kind/Jugendliche*r einer Vereinsvertreter*in an, wird diese/r in geeigneter
Weise fur das Kind/den Jugendlichen als Vertrauensperson agieren, die Inhalte ernstnehmen
und ggf. auf eine weitere Beratung durch eine Fachkraft hinwirken.

(2) Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder die/der Jugendliche werden in die weiteren
Handlungsschritte einbezogen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder der/des
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

(3) Werden innerhalb des Vereins gewichtige Anhaltspunkte fur die Gefahrdung eines betreuten
Kindes oder Jugendlichen bekannt, nimmt die durch den Verein beauftragte Person zur Ge-
fahrdungseinschatzung Kontakt zur durch die éffentliche Jugendhilfe zur VerfUgung gestellte
insoweit erfahrenen Fachkraft (s. § 7) auf.

(4) Die Fachkraft des Vereins informiert umgehend das Jugendamt, falls die Gefahrdung nicht
anders abgewendet werden kann.

(5) Es findet regelmaf3ig (monatlich) eine offene Beratungsstunde durch ein festes Kleinteam
von ASD-Mitarbeiter*innen in den Raumlichkeiten des Vereins statt. Diese kann sowohl flr eine
niedrigschwellige (Erst-) Beratung der Frauenhausbewohner*innen als auch fur eine anonyme
Fallberatung auf Ebene der Fachkrafte dienen.
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§ 7 Beteiligung einer insoweit erfahrenen Fachkraft bei der Einschatzung méglicher
weiterer Handlungsschritte

(1) Die zur Einschatzung weiterer méglicher Handlungsschritte hinzuzuziehende insoweit erfah-
rene Fachkraft verfugt Uber folgende Qualifikationen:

- einschlagige Berufsausbildung (z. B. Sozialpadagogik, Psychologie, Medizin)

- Qualifizierung durch nachgewiesene Fortbildung, z .B. Sozialdatenschutz und rechtliche
Kenntnisse im Bereich Kinderschutz; Abschatzung von Gefahrdungslagen, Ressourcen und
Veranderungsfahigkeit von Familien

- Praxiserfahrungen im Umgang mit kindeswohlgefahrdenden Situationen,

- Fahigkeit zur Kooperation mit den Fachkraften offentlicher und freier Trager der Jugendhil-
fe sowie mit Dritten (z.B. der Gesundheitshilfe, Polizei, Schule etc.)

> Kompetenz zur kollegialen Beratung; nach Moglichkeit supervisorische oder Coaching-
Kompetenzen und

- persdnliche Eignung (u. a. Belastbarkeit, professionelle Distanz, Urteilsfahigkeit).

(2) Vom Verein und Jugendamt werden gemeinsam eigene oder externe insoweit erfahrene
Fachkrafte in erreichbarer Nahe in einer Anlage zu dieser Vereinbarung benannt. Die Anlage
kann jederzeit in gegenseitigem Einvernehmen geandert werden.

§ 8 Weitergabe von Daten zum Kinderschutz

Soweit dem Verein bzw. den von ihm benannten Vereinsvertreter*innen Informationen, die auf
eine Kindeswohlgefahrdung hinweisen und soweit die Weitergabe dieser Informationen zur Si-
cherstellung des Kindesschutzes erforderlich ist, bestehen keine die Wahrnehmung dieser Aufga-
be einschrankenden datenschutzrechtlichen Vorbehalte. Insofern gilt der Grundsatz, dass Sozialda-
ten zu dem Zweck Ubermittelt oder genutzt werden durfen, zu dem sie erhoben worden sind (§ 64
Abs.1SGB VIII, § 69 Abs. 1 Nr.1und 2 SGB X). Bei anvertrauten Daten sind die Regelungen des § 65
Abs.1Nr. 4 SGB VIl zu beachten. Bei der Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft ist § 64
Abs. 2a SGB VIII (Anonymisierung, Pseudonymisierung der Falldaten, soweit méglich) zu beachten.

§ 9 Qualitatssicherung

Der Verein stellt sicher, dass die zustandige Person innerhalb des Vereins Uber die Vereinbarung
informiert ist, die Kolleg*innen informiert und im jahrlichem Rhythmus an Fachveranstaltungen
zum Kinderschutz teilnimmt. DarUber hinaus nehmen die Vereinsvertreter*innen jahrlich an einer

Cesamtsitzung des ASD teil und stellen hierbei die Angebote und Arbeitsweisen des Vereins vor.

§ 10 Gemeinsame Auswertung

(1) Zwischen dem Jugendamt und dem Verein erfolgt eine gemeinsame Aus-
wertung der Falle von Kindeswohlgefahrdung und der Beratungsfalle im Allgemeinen, um eine
Verbesserung der Risikoeinschatzung und Verfahrensablaufe zu erreichen. Aufgrund der in
diesem Zusammenhang gewonnenen Erkenntnisse erfolgt ggf. eine Uberarbeitung dieser Ver-
einbarung.

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Jugendamt Unterschrift Beratungsstelle / Frauenhaus
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